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T; Der Lehrling.

Die Lehrzeit ist die Grundlage, auf der die ganze Zukunft

des Gewerbes ruht. Das Gesetz hat daher ein großes Gewicht auf

die Herstellung geordneter Zustände während der Lehrzeit gelegt,

damit die notwendige berufliche Ausbildung für den seinerzeitigen

selbständigen Gewerbebetrieb ermöglicht wird. Pflicht der Eltern und

deren geseßlicher Vertreter ist es, bei der Wahl des Gewerbes für

den Lehrling strenge zu prüfen, ob es. auch seiner körperlichen Ent-

wi>klung, seiner Veranlagung und seinen. sonstigen persönlichen Ver-

hältnissen entspricht.

Bei der Aufnahme des Lehrlings kann eine Probe zeit von
höchstens drei Monaten vereinbart werden, welche in die Lehrzeit

eingerehnet wird. Während dieser kann das Lehrverhältnis von

beiden Teilen ohneweiters gelöst werden. Dies gilt auch für die

Dauer von vier Wochen nach Beginn der Lehrzeit, wenn eine besondere

Probezeit nicht vereinbart wurde.

Lehrherr und Lehrling gehen bei der Aufnahme miteinander

einen Vertrag, den Lehrvertrag, ein, der binnen vier Wochen

schriftlich abzuschließen ist. Er muß. von beiden Parteien unterfertigt

werden und ein Exemplar ist sogleih der Genossenschaftsvorstehung

oder dort, wo keine Genossenschaft besteht, der Gemeindevorstehung

einzusenden. Es ist von Vorteil für beide Vertragsteile, daß der

Abschließung des Lehrvertrages auch der Vater oder Vormund des

minderjährigen Lehrlings beigezogen werde.

Die wesentlichsten Bestimmungen des Lehrvertrages sind in das

A. Der Gewerbetreibende in seinem Berufe.

Probezeit.

Lehrvertrag.

Arbeitsbuch, mit welchem jeder Lehrling versehen sein muß, Arbeitsbuch.
einzutragen.

Der Lehrling ist dem Lehrherrn zur Folgsamkeit, Treue und Pflichten des
Verschwiegenheit, zu Fleiß und anständigem Betragen verpflichtet Lehrlings.
und muß sich nah dessen Anleitung im Gewerbe verwenden lassen,

Zst er minderjährig, was ja in der Regel der Fall ist, dann ift er
Bergmann, Bürgerkunde. X1. 1414. 1
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auch der väterlichen Zucht des Lehrherrn unterworfen, der gewisser- ‘

aßen die Vaterstelle an ihm vertritt und neben der beruflichen | /
Ausbildung auch für seine sittlihe Erziehung und sein Wohlergehen

ju sorgen. hat. E In :
© Um den Lehrlingen einen entsprechenden Unterricht in allen - ;

jenen Fächern zu bieten, welche ihnen für die Ausübung ihres :

y Ly Berufes nüyen und ihre Erwerbstätigkeit heben fkönnen, sind in |
Fortbildungs- unserem Vaterlande zahlreihe gewerbliche Fortbildungs-

i schulen. f <ul en errichtet worden, u. zw. allgemein gewerbliche Fortbildungs-
schulen, wo alle Gewerbe vertreten sind, und fachliche Fortbildungs-

\hulen, wo die Lehrlinge eines bestimmten Gewerbes oder einer

Gruppe verwandter Gewerbe Gelegenheit zur Weiterbildung finden.

E N Dort, wo gewerbliche Fortbildungsschulen bestehen, sind die Lehrlinge

Pflichtshulen. verpflichtet, diese bis zur vollständigen Erreichung des Lehrzieles

ME m regelmäßig zu besuchen. Lehrlingen, welche durch eigenes Verschulden 2

T- as einen genügenden Unterrichtserfolg nicht erreichen oder im Disziplinar- Z
Verlängerung Wege vom Schulunterricht ausgeschlossen werden, kann die Dauer

der Lehrzeit. der Lehrzeit bis zu einem halben Fahre verlängert werden.

Pflichten des __ Auch dem Lehrherrn selbst erwachsen aus dem Lehrverhältnisse

ga PURS, die er genau beobachten muß. Lehrlinge dürfen nur von
: solchen Gewerbetreibenden gehalten werden, welche die erforderlichen

Fachkenntnisse besizen, um ihren Verpflichtungen hinsichtlih der

Ausbildung der Lehrlinge nachzukommen ; auch der Betrieb des Lehr-

herrn muß derart eingerichtet sein, daß dem Lehrling tatsächlich die

Möglichkeit geboten ist, das Gewerbe zu erlernen. Personen, welche /
wegen eines Verbrechens oder wegen eines aus Gewinnsuht be- |

gangenen oder gegen die öffentliche Sittlichkeit verstoßenden Vergehens “Y

oder einer solchen Übertretung verurteilt wurden, sind vom Rechte

ev Lehrlingshaltung ausgeschlossen ; fie dürfen weder Lehrlinge
aufnehmen, noch die bereits aufgenommenen länger behalten. Ds
Recht, Lehrlinge zu halten, kaun solchen Lehrherren entzogen werden,

welche sich Pflichtverlezungen gegen ihre Lehrlinge schuldig gemacht,

ihre Ausbildung vernachlässigt haben oder in sittliher Beziehung

zum Halten von Lehrlingen ungeeignet erscheinen. Der Lehrherr hat

den Lehrling in und außer der Werkstätte zu überwachen, ihn zur

Arbeitsamkeit, zu guten Sitten und zur Erfüllung der religiösen

Pflichten zu verhalten; er hat jede Mißhandlung des Lehrlings zu

unterlassen und zu verhindern und dafür Sorge zu tragen, daß ihm

niht Arbeiten zugewiesen werden, die seine physishen Kräfte über-

steigen. Zum Besuche der gererlzen. Fortbildungs\hule muß der

E 7e EO EA ARRE VT s
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Lehrherr den Lehrlingen die erforderliche Zeit einräumen, er muß

| fo zu regelmäßigem Schulbesuche anhalten und hat auch für ihre
An- und Abmeldung bei der Schulleitung Sorge zu tragen. :

_ D Die praktische Ausbildung der Lehrlinge wird in wirksamer Ausstellungen
___ Weise durch die Veranstaltung von Lehrlingsarbeiten-Aus- von Lehrlings-

stellungen beeinflußt. Darunter versteht man Ausstellungen von Vbeiten.
Gegenständen, welche die Lehrlinge selbst, ohne Beihilfe älterer

| _ Arbeiter oder des Meisters, in den Werkstätten ihrer Lehrherren
- hergestellt haben. - Die gemeinsame öffentliche Schaustellung jolcher

; Arbeiten bezwe>t eine Aneiferung für die Vervollkommnung der

Fähigkeiten, welche namentlih- dur<h den Vergleih der einzelnen

— Arbeitsstücke gefördert wird. Wie ehrenvoll it es, bei einer solchen
Ausstellung einen der Preise zu erringen, mit welchen die besten
Arbeiten ausgezeichnet werden! Jn der Regel werden fogenannte

Lokalausstellungen abgehalten, welche nah Tunlichkeit mit

den Ausstellungen der Schülerarbeiten der gewerblichen Fortbildungs-

schulen zu verbinden sind. Die bei diesen mit ersten Preisen bedachten

Arbeiten werden dann in den „Zentralausstellungen- preis-
| > gEbronter- Lehxlingearbeiten- vereinigt. Die tüchtige Aus-
: bildung im Gewerbe gereicht - aber nicht bloß dem Lehrling zu Nuß ‘Subven-

und Frommen, sondern auch dem Meister zur Ehre, Solchen Meistern, tionierte
welche sich die Ausbildung ihrer Lehrlinge besonders angelegen sein Meisterlehre.
lassen, werden Unterstüzungen seitens des Ministeriums für öffent-

M
liche Arbeiten gewährt. |

Um den Lehrlingen in der arbeitsfreien Zeit Gelegenheit zu

geselligem Verkehr sowie geist- und körperstärkender Unterhaltung

LL zu bieten, werden Lehrlingshorte errichtet; in den Lehrling s- und Lehrlings-
4 E en erhalten sie unentgeltlih oder gegen mäßige Entschädigung “uve,
u Wohnung und oft auh Verpflegung. Die Errichtung dieser Anstalten
: wird durch staatliche Subventionen gefördert.

Die Dauer der Lehrzeit darf niht weniger als zwei un SELA
| nicht mehr als ‘vier Jahre betragen. Fnnerhalb dieser Grenzen ist a O
) sie durch das Genossenschaftsstatut oder dur den Lehrvertrag fest-
a FEE FEE
0 Vei Auflösung des Lehrverhältnisses hat der Lehrherr dm

Lehrling ein Zeugnis über die zugebrachte Lehrzeit, sein Betragen Lehrzeugnis.
und die gewonnene Ausbildung im Gewerbe - auszustellen. Tritt

der Lehrling bei einem neuen Lehrherrn ein, so is die bereits
zurücfgelegte Lehrzeit entsprechend anzurehnen. Am Ende der Lehr-

zeit muß der Lehrling bei manchen Gewerben, nä

í
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Gesellen-

prüfung.

Handwerk3-

mäßige Ge-

werbe.

Gesellenbrief,

Geselle.

Lehrbrief, Ge-

hilfe.

Lehrlings-

prüfung.

handwerksmäßigen Gewerben, eine Prüfung über seine während der

Lehrzeit erworbenen Kenntnisse ablegen, dieman Gesellenprüfung

nennt. Handwerksmäßige Gewerbe sind solche, bei denen es sich

um Fertigkeiten handelt, welche die Ausbildung im Gewerbe durch

Erlernung und längere Verwendung in ihm erfordern. Jhre

Zahl beträgt gegenwärtig 56. Nur jene, welche die Gesellenprüfung

mit Erfolg abgelegt haben, werden zum selbständigen Betriebe eines

handwerksmäßigen Gewerbes zugelassen. Die Ablegung der Prüfung

erfolgt vor einer Kommission, die aus dem Vorsitzenden und zwei

bis vier Beisizern besteht. Der Vorsizende wird von der Gewerbe-

behörde (Bezirkshauptmannschaft, in Städten mit eigenem Statut :

Stadtmagistrat) ernannt, ein Beisizer muß ein mindestens vier Fahre

im Gewerbe tätiger Geselle sein, die anderen Beisizer sind Gewerbe-

inhaber, die seit mindestens drei Fahren ein Gewerbe selbständig

betreiben. Die Prüfung umfaßt die Anfertigung eines Gesellen-

stü>es oder die Herstellung einer Arbeitsprobe und erstre>t sich auch

auf die notwendigen Fachkenntnisse (Werkzeuge, Material u. \. w.).

Auf Grund der bestandenen Prüfung erhält der Lehrling den

Gesellenbrief und wird zum Gesellen freigesprochen. Wenn

ein Lehrling die Gesellenprüfung vor Ablauf der Lehrzeit nicht mit

gutem Erfolge ablegt, so fann seine Lehrzeit bis zu einem halben

Fahr verlängert werden.

Lehrlingen niht handwerksmäßiger Gewerbe wird nah Been-

digung der Lehrzeit auf Grund des Lehrzeugnisses (der Lehrzeugnisse),

des Abgangszeugnisses der Fortbildungs\chule und allenfalls des

Zeugnisses über die mit Erfolg abgelegte Lehrlingsprüfung der

Lehrbrief ausgestellt ; sie führen dann den Titel Gehilfe, der

auch den ausgelernten Lehrlingen handwerksmäßiger Gewerbe zukommt,

welche die Gesellenprüfung nicht abgelegt oder nicht bestanden haben.

“ Auch bei nicht handwerksmäßigen Gewerben kann dur Beschluß

der Genossenschaft zum Abschluß der Lehrzeit eine Prüfung, die

Lehrlingsprüfung, eingeführt werden. Wo dies festgeseßt wurde,

muß sich jeder Lehrling dieser Prüfung unterziehen. Besteht er sie

nicht vor Beendigung der Lehrzeit, dann kann auch in diesem Falle

eine Verlängerung der Lehrzeit bis zu einem halben Fahre erfolgen.

Nach bestandener Prüfung wird der Lehrbrief ausgestellt und erfolgt

der Freispruch zum Gehilfen.



IL Der Geselle und Gehilfe. Der Fabriksarbeiter.

1. Das Arbeitsverhältnis.

Nach Beendigung der Lehrzeit steht es dem Gesellen oder

Gehilfen frei, nah seiner Wahl bei einem Gewerbetreibenden in

Arbeit zu treten. Bei der Arbeitsuche wird er dur eigene Ein-

richtungen, die Arbeitsvermittlungs8ämter (von den

Gemeinden oder von den Genossenschaften errichtet), unterstüßt.

Wie der Lehrling, so muß auh der Geselle (Gehilfe) wie überhaupt

jeder gewerbliche Hilfsarbeiter mit einem Arbeitsbuch versehen

sein. Das kaufmännische Hilfspersonal hat als Ausweis die behördlich

vidierten Zeugnisse der früheren Dienstgeber vorzuweisen. Gewerbe-

treibende, welche einen Hilfsarbeiter ohne Arbeitsbuch, beziehungsweise

ohne Zeugnisse aufnehmen und Hilfsarbeiter, welche ohne diese

Aus3weise in Arbeit treten, machen si< einer Übertretung der

Gewerbeordnung schuldig. Die Arbeitsbücher werden von dex Gemeinde-

behörde des Aufenthaltsortes gegen Vergütung der Beschaffungs-

kosten (24 hh) \tempelfrei ausgefertigt. Jugendliche Hilfsarbeiter

(bis zum vollendeten 16. Fahre) erhalten solche Bücher nur dann,

wenn ihx Vater oder Vormund die Zustimmung erteilt hat; ift

eine solche Erklärung nicht zu beschaffen, so kann sie von der

Aufenthaltsgemeinde erset werden. Die Arbeitsbücher gelten auch

als Reisedokumente für das Ausland, wenn sie zu diesem Zwecke

von der zuständigen Behörde (Polizeidirektion, Polizeikommissariat

oder politische Behörde) mit. der entsprehenden Bemerkung, für

welche eine Stempelgebühr von 30 hh zu entrichten is, versehen

worden sind. Das Arbeitsbuch hat der Gewerbeinhaber bei Eintritt

in das Lehr- oder Arbeitsverhältnis in Verwahrung zu nehmen. |

Die Aufnahme der Hilfsarbeiter erfolgt dur<h den Arbeits-

vertrag. Eine bestimmte Form (z. B. die schriftliche wie für den

Lehrvertrag) ist für ihn nicht vorgeschrieben, er kann also auch

mündlich abgeschlossen werden. Hiebei sind jedo<h die bestehenden

geseßlichen Vorschriften (für gewerbliche Hilfsarbeiter das allgemeine

bürgerliche Geseybuch ; für die Handlungsgehilfen, für Angestellte in

Unternehmungen jeder Art, auf welche die Gewerbeordnung An-

wendung findet, soferne sie vorwiegend zur Leistung kaufmännischer

oder höherer, nicht kaufmännischer Dienste verwendet werden, das

neue Handlungsgehilfengeseß; für gewerbliche Hilfsarbeiter überdies die

Arbeitsver-

mittlung.

Arbeit3buch.

Zeugnisse. -

Reisedoku-

mente.

Arbeits-

vertrag.



Bestimmungen der Gewerbeordnung) sowie die von der Genossenschaft

allenfalls festgeseßten Bestimmungen einzuhalten. Nach freier Über-

: os einkunft kann insbesondere die Zeit der Entlohnung und die Kündigung |
und Kündi- : ; ES y

E) gung, 9eregelt werden. Nur bei den dem Handlungsgehilfengeseße unter-

: stehenden Personen kann die Kündigungsfrist dux<h Vereinbarung

nicht unter einen Monat herabgeseßt werden. Mangels Vereinbarung

oder mangels eines für den Dienstnehmer günstigeren Ortsgebrauches

fann bei diesen das Dienstverhältnis von jedem Teile mit Ablauf

eines jeden -Kalendervierteljahres na<h vorangängiger se<hs8wöchiger

ündigung gelöst werden. Wird in dieser Hinsicht keine andere

Vereinbarung getroffen, so muß die Entlohnung wöchentlich erfolgen

und gilt die 14tägige Kündigungsfrist. Stücklohn- und. Akfordarbeiter

| sind aber erst nah ordentlicher Fertigstellung der übernommenen
Arbeit zum Austritte berechtigt. LP

__ Lohne Die Löhne der Hilfsarbeiter sind grundsäßzli<h in barem
Gelde auszuzahlen; auf Grund besonderer Vereinbarungen können

jedo<h den Hilfsarbeitern Wohnung, Heizmittel, Benützung von

Grundstücken, Arzneien, ärztliche Hilfe, Werkzeuge und Stoffe für

die Herstellung der Erzeugnisse, weiters Lebensmittel oder regelmäßige

Verköstigung zum Selbstkostenpreis auf Rechnung des Lohnes zu-

gewendet werden. Andere Gegenstände und Waren, insbesondere

sig Getränke, dürfen niht auf Rechnung des Lohnes geborgt
werden, auh darf nicht vereinbart werden, daß die Hilfsarbeiter

ihren Bedarf an Waren in bestimmten Verkaufstätten de>en müssen.

Alle Verträge, die diesen Vorschriften zuwiderlaufen, - sind nichtig. |

Die Auszahlung- der Löhne in Wirtshäusern und Schanklokalen ist 4

wegen der damit verbundenen Gefahren verboten. Lau pF Y

Hat der Hilfsarbeiter ordnungsgemäß gekündigt und tritt er |

aus dem Arbeitsverhältnis aus, dann hat ihm der Gewerbeinhabæx

. das Arbeitsbuch, in welchem er die Rubriken mit Tinte ausgefüllt, 0 :
_ unterfertigt und darüber die Bestätigung der Genossenschaft, oder

wo feine besteht, der Gemeindebehörde eingeholt hat, zurüc{zustellen. M
Auf Verlangen des Hilfsarbeiters is der Gewerbeinhaber A

Arbeits: pflichtet, dem Hilfsarbeiter au< ein Zeugnis übex die Art und n s
zeugns. Dauer der Beschäftigung auszustellen, welches auf Wunsch des 7

Hilfsaxbeiters auh auf sein sittliches Verhalten und den Wert sein =
las des Leistungen auszudehnen is. Auf Ansuchen is der Jnhalt dieses Y

Arbeitsver- Arbeitszeugnisses, jedoch nur insoweit, alses günstig lautet, auch in F

hältnisses. das Arbeitsbuch einzutragen und von der Gemeindebehörde “i
und stempelfrei zu bestätigen.

_m=
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Kündigt der Gewerbeinhaber oder der Hilfsarbeiter, so endigt

das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Kündigungsfrist. Das Arbeits-

verhältnis fann aber auch vorzeitig, also vor Ablauf der Kündigungs-

frist aufgelöst werden, und zwar:

1, Duxch Entlassung des Arbeiters, wenn ex z. B. zur Arbeit

unfähig befunden wird, troß wiederholter Verwarnung der Trunk-

sucht ergeben ist, sich sträfbarer Handlungen, namentlich des Diebstahls,

schuldig macht, das Geschäftsgeheimnis verrät u. #. w. ;

2. durch Austritt des Hilfs8arbeiters, wenn z. B. die Arbeit

seiner Gesundheit \{hädli< is, der Gewerbeinhaber ihn gröblich

beleidigt oder mißhandelt, ihm den bedungenen Lohn nicht aus-

zahlt u... w.

Aus dem Lehr-, Arbeits- und Lohnverhältnisse können Stre it i g- Streitigkeiten

keiten entstehen. Wenn Gewerbeinhaber und Hilfsarbeiter einer REER.
Genossenschaft angehören, dann können diese Streitigkeiten vor ihrem Lohnverhält-

\chied8gerichtlichen Ausschusse ausgetragen werden, wenn si< ihm nisse.

beide Teile unterwerfen. Ein solcher schiedsgerichtlicher Auss<huß Schieds-

fann mit Genehmigung der politischen Landesbehörde errichtet werden LE
und besteht aus einer gleihen Anzahl von Gewerbeinhabern Und 6enossenschaft.

Gehilfen. Wo dieser Ausschuß nicht besteht, oder wenn sich die

Beteiligten ihm nicht unterwerfen, sind zur Entscheidung über solche

Streitigkeiten die Gewerbegerichte,. wo keine solhen bestehen, die

Bezirksgerichte berufen.

2. Arbeiterschut.

Mannigfach sind die Gefahren, -dénen der Hilfsarbeiter im

Betriebe ausgeseßt ist. Welche Gefahren bringt niht die Maschine

für die Gesundheit, ja für das Leben des Arbeiters mit sih! Schlechte

Beleuchtung, Mangel an guter Luft, Staub, Dünste und Gase können

die Ursachen von Gesundheitsstörungen sein, welche die Arbeitsfähigkeit

in ungünstigem Sinne beeinflussen. Man hat. daher im Gesetze dafür

gesorgt, daß der Arbeiter gegen die Gefahren und Nachteile der

Arbeit geschüßt werde; eine Reihe von Vorschriften bezwe>t und

ermöglicht einen wirksamen Arbeiter\<uß.

Jeder Gewerbeinhaber- ist vor allem verpflichtet, die Arbeits-

räume, Maschinen und Werkgerätschaften mit allen Einrichtungen zu Vorsorge für

versehen, welche im gegebenen Falle zum Schuße des Lebens und die Hilfs-

der Gesundheit der Hilfsarbeiter erforderlich sind. Jnsbesondere sind eiter.

Maschinen, Werkseinrichtungen und ihre Teile (Schwungräder, Trans-
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Arbeitspausen.

Jugendliche

Hilfsarbeiter

und Frauens-

personen.

Arbeitsdauer

in Fabrifen.
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missionen, Aufzüge, Kessel, Pfannen u. dgl.) derart einzufrieden und

mit Schußvorrichtungen zu versehen, daß eine Gefährdung der Arbeiter

bei entsprehender Umsicht nicht leicht eintreten kann. Die Arbeits-

räume sind licht, rein und staubfrei zu halten. Wenn die Gewerbe-

inhaber ihren Hilfsarbeitern Wohnungen überlassen, so dürfen sie

keine gesundheits\hädlichen Räume diesem Zwecke widmen. Zwischen

den Arbeitstunden sind den Hilfsarbeitern angemessene Arbeit s-

pausen zu gewähren, welche mindstens 15 Stunden täglich betragen

müssen. Nur wenn die Arbeitszeit vor- oder nachmittags fünf Stunden

nicht übersteigt, kann die Arbeitspause mit Ausnahme der für die

Mittagszeit bestimmten Stunde entfallen. Bei der Nachtarbeit haben

diese Vorschriften sinngemäße Anwendung zu finden.

Bei einzelnen Gewerbegruppen, namentlich dort, wo eine Unter-

brehung des Betriebes untunlih ist, kann nah Bedarf eine ent-

sprechende Abkürzung der Arbeitspausen gestattet werden. Solche

Ausnahmsbestimmungen wurden z. B. erlassen für die Schmiede und

Wagner, Gelb- und Zinngießer, Bäcker und Zu>erbäcker, Friseure

und Raseure und für einzelne Fabriksindustrien.

Der Hilfsarbeiter muß auch für die Arbeit die erforderliche

förperlihe Entwi>lung und Kraft besizen, wenn er nicht Schaden

leiden soll. Darum sind hinsichtlih der Verwendung jugendlicher

Hilfsarbeiter, d. i. Hilfsarbeiter bis zum vollendeten 16. Lebens-

jahre, und Frauenspersonen Beschränkungen verfügt worden:

Diese sind: Kinder vor vollendetem 12. Jahre dürfen zu regel-

mäßigen gewerblichen Beschäftigungen niht verwendet werden.

Jugendliche Hilfsarbeiter im Alter von 12 bis 14 Jahren dürfen

höchstens 8 Stunden tägli<h zu regelmäßigen gewerblichen Be-

schäftigungen verwendet werden; diese Arbeiten dürfen jedoch der

Gesundheit und körperlichen Eitvidlung niht nachteilig sein und
die Erfüllung der gesezlihen Schulpflicht niht behindern.

Wöchnerinnen dürfen erst nah Ablauf von 4 Wochen nach

ihrer Niederkunft zu regelmäßiger gewerblicher Arbeit verwendet

werden.

In fabriksmäßig !) betriebenen Unternehmungen darf die Arbeits-

dauer ohne Einrechnung der Arbeitspausen nicht mehr als 11 Stunden

1) Als fabriksmäßiger Betrieb wird im allgemeinen derjenige bezeichnet, bei

welchem die Arbeit in geschlossenen Werkstätten erfolgt, in der Regel mehr als

20 Arbeiter verwendet, Maschinen benüßt werden und das sogenannte arbeitsteilige

Verfahren angewendet wird, wobei der Unternehmer an der gewerblichen Arbeit

nicht teilnimmt, sondern die Leitung des Betriebes übernimmt; maßgebend ist auch

die höhere Steuerleistung, Firmaprotokollierung U. \. ww.
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binnen 24 Stunden betragen. Bei manchen Betrieben, bei denen

ein besonderes Bedürfnis dafür vorhanden ist, kann aber eine Vexr-

längerung der täglichen Arbeitszeit um eine Stunde bewilligt werden.

Bei manchen Fabriken is eine Unterbrechung des Betriebes überhaupt

untunlich (z. B.- bei Hochöfen, Glasfabriken, Gasanstalten u. \. w.).

Jn solchen Fällen wird der ununterbrochene Betrieb gestattet, es

muß jedoch die Arbeitszeit durch die Einführung eines Schichtwechsels

entsprechend geregelt werden. Wenn der regelmäßige Betrieb durch

Naturereignisse unterbrochen wurde, oder wenn ein vermehrtes Arbeits-

bedürfnis eintritt, kann eine zeitweilige Verlängerung der Arbeits-

zeit, und zwar bis zu 3 Wochen, von der Gewerbebehörde erster

Instanz (Bezirkshauptmannschaft, Stadtmagistrat der Städte mit
eigenem Statut), darüber hinaus von dex politischen Landesbehörde

(Statthalterei, Landesregierung) bewilligt werden.

Die Verwendung von Kindern unter 14 Fahren zu regel-

mäßigen gewerblichen Beschäftigungen in Fabrikbetrieben is nicht

gestattet. Jugendliche Hilfsarbeiter im Alter von 14 bis 16 Jahren

dürfen nur zu leichten Arbeiten verwendet werden. Die Verwendung

von jugendlichen Hilfsarbeitern und Frauenspersonen zur Nach t-

arbeit ist verboten. Nur dort, wo eine Unterbrechung des Betriebes

untunlih und Schichtarbeit eingeführt ist, kann die Verwendung

jugendlicher Hilfsarbeiter und Frauen ausnahmsweise gestattet werden.

Die Gesamtarbeitsdauer dieser Personen innerhalb 24 Stunden darf

jedoch die geseßlihe Arbeitsdauer nicht übersteigen.

Der Mensch ist keine Maschine, die eine Ermüdung nicht kennt ; ex

bedarf nah der Arbeit auh von Zeit zu Zeit einer längeren Ruhe

und Erholung. Diesem Bedürfnisse entspricht die Sonntagsruhe.

Nicht bloß die Religion verlangt von uns die Heiligung des Sonn-

tags, die Sonntagsruhe liegt au< im Junteresse der Arbeitslust,

der Arbeitskraft, der Gesundheit und des Familienlebens. Als Regel

gilt daher der Grundsatz, daß an Sonntagen jede gewerbliche Arbeit

zu ruhen hat. Die Sonntagsruhe hat spätestens um 6 Uhr morgens

zu beginnen, und zwar gleichzeitig für die ganze Arbeiterschaft eines

jeden Betriebes, und muß mindestens 24 Stunden dauern. Von

dieser Regel hat das Geseß mehrere Ausnahmen gestattet.

Nachtarbeit.

e

Sonntags-

ruhe.



Gesundheit der Arbeiter an Wochentagen nicht verrichtet werden

fönnen ;

2. die Bewachung der Betriebsanlagen ;

3. einmal im Fahr die Fnventursaufnahme ;

4, unaufschiebbare Arbeiten vorübergehender Natur, die aus

öffentlihen Rücksichten oder in Notfällen vorgenommen werden

müssen, z. B. Reparaturen an Gas- und Wasserleitungen, an Schlössern,

an Wagen oder Automobilen ;

5. die persönlichen Arbeiten des Gewerbeinhabers, wenn sie

ohne Verwendung der Hilfsarbéiter und nicht öffentlich vorgenommen

werden.

Die Arbeiter, welche die unter Punkt 1 bis 4 angeführten

Arbeiten ausführen, sind in ein eigenes Verzeichnis aufzunehmen,

welches auf Verlangen der Behörde oder dem Gewerbeinspektor vor-

zulegen- ist. i

Über die Vornahme der Juventux- und unaufschiebbaren

Arbeiten muß, wenn mögli<h vor Beginn, spätestens aber nah Be-

ginn dex Arbeiten an die Gewerbebehörde die -Anzeige (\stempelfrei)

“erstattet werden.

Ersaßruhezeit.

Werden die zu diesen ausnahmsweise gestatteten Sonntags-

arbeiten verwendeten Arbeiter am Besuche des Vormittagsgotte8-

dienstes gehindert, so muß ihnen am folgenden Sonntag die erforder-

liche Zeit hiezu “eingeräumt werden. Dauern diese Arbeiten länger

als 3 Stunden, so ist ihnen mindestens eine 24stündige Ruhezeit

am folgenden Sonntag, oder wenn dies nicht möglich, ‘ an einem

Wochentage oder je eine 6stündige Ruhezeit an 2 Wochentagen zu

bewilligen. -

Für einzelne Gewerbekategorien, bei denen“ eine Unterbrechung

oder ein Aufschub des Betriebes untunlich ist, oder bei denen der

Betrieb gerade an Sonntagen mit Rücksicht auf das Bedürfnis der

Bevölkerung oder des öffentlichen Verkehres erforderlich ist, weiters

bei Produktionsgewerben, -welché wegen der Natur des Betriebes auf

eine gewisse Zeitperiode beschränkt sind, kann die Sonntagsarbeit im

Verordnungswege gestattet werden. Solche Ausnahmen sind z. B,

geschaffen worden für Blumenhändler, Friseure, Bäcker, Fleisch-

hauer und Selcher, Gast- und Schankwirte, Molkereien, Färbereien,

Gerbereien, Zuckerfabriken, Salamifabriken, Seidenspinnereien u. s. w.

Jm Handelsgewerbe is die Sonntagsarbeit höchstens “in der

Dauer von 4 Stunden gestattet, welche nah Ort“ und Fahreszeit

verschieden angesezt werden können. Diese Sonntagsarbeit kann aber

TS
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auch eingeschränkt oder auch für das ganze Jahr oder einen Teil

desselben ausgeschlossen werden. Andererseits kann sie aber auch,

wenn besondere Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr er-

fordern, z. B. zu Weihnachten (der goldene Sonntag), an den Festen

der Landespatrone u. dgl. dann für Wallfahrtsorte auf eine längere
Dauer ausgedehnt werden. Die Kontor- und Bureauarbeit darf an
Sonntagen höchstens 2 Stunden betragen.

Wir haben gesehen, wie das Geset für die Sonntagsarbeit
Vorsorge getroffen hat. Der gewerbliche Hilfsarbeiter soll nun diesen
Ruhetag zu seiner wirklichen Erholung vernünftig ausnügzen, ih
jeder Anstrengung, aber auh jeder Unmäßigkeit enthalten : dann

wird er zu Beginn der Woche mit Freude und frischer Kraft wieder
an die Arbeit gehen können.

Jn Fabriken und “Gewerbeunternehmungen, in welchen über
20 Hilfsarbeiter beschäftigt sind, muß eine von der Gewerbebehörde

vidierte Arbeits8ordnung angeschlagen sein, welche insbesonders
folgende Bestimmungen zu enthalten hat :

a) über die verschiedenen Arbeiterkategorien und die Art der
Verwendung der Frauenspersonen und jugendlichen Hilfsarbeiter ;

h) über die Art nnd Weise, wie die jugendlichen Hilfsarbeiter

den vorgeschriebenen Schulunterricht genießen

c) über die Arbeitstage, die Arbeitszeit und Arbeitspausen ;
4) über die Lohnzahlung ;

e) über die Befugnisse und Obliegenheiten des Aufsichtspersonals ;
f) über die Behandlung der Arbeiter im Falle der Erkrankung

oder - Verunglückung ; |

g) über Geldstrafen, welche bei Übertretung der Arbeits-
ordnung eintreten, deren Verwendung, dann über allfällige Lohn-

abzüge ;

hb) über die Kündigung und vorzeitige Lösung des Arbeits-
__ verhältnisses.

Die Überwachung der Gewerbebetriebe hinsichtlich des Arbeiter-
{utes ist eigenen staatlichen Organen, den Gewer b einspektoren,
übertragen worden. Jhnen obliegt insbesonders die Beaussichtigung
aller Vorkehrungen zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der

Arbeiter, weiters die Überwachung der Vorschriften über die Ver-
wendung der Arbeiter, die Arbeitszeit, die Arbeitspausen, die Lohn-

zahlung, die Lehrlingsausbildung u. \. w. Sie haben das Recht,
alle Arbeitsräume und Arbeiterwohnungen zu betreten und von den
Unternehmern und Hilfsarbeitern Auskünfte zu verlangen. Sie

Arbeits-

ordnung.

Gewerbe-

inspektoren.



Geprüfte

Meister.

fönnen verlangen, daß Geseßwidrigkeiten und Übelstände beseitigt

werden, und haben im Weigerungsfalle die Anzeige an die Gewerbe-

behörde zu erstatten.

3. Die Meisterprüfung.

Genossenschaften handwerksmäßiger Gewerbe kann das Recht

eingeräumt werden, durch ihr Statut für die Ablegung von Meister-

prüfungen für ihre Gewerbe Vorsorge zu treffen. Die Meister-

prüfung hat die Aufgabe, den Gewerbetreibenden zu veranlassen,

seine fachlichen und kommerziellen Kenntnisse zu erweitern, und verfolgt

damit gleichzeitig den Zwe>, die Lehrlingsausbildung im günstigen

Sinne zu beeinflussen. Ein tüchtiger Meister wird auh tüchtige

Lehrlinge heranbilden. Darum wird auh bei dieser Prüfung der

Nachweis der Befähigung zur selbständigen Ausführung und

Kostenberechnung der gewöhnlichen Arbeiten des Gewerbes sowie der

zum selbständigen Betriebe des Gewerbes sonst notwendigen Kenntnisse,

insbesonders auh der Buch- und Rechnungsführung, verlangt. Die

Ablegung der Meisterprüfung steht jedermann frei, sie ist also nicht

wie die Gesellenprüfung die Vorausseßung für den selbständigen

Betrieb eines handwerksmäßigen Gewerbes. Sie berechtigt aber

im Falle der selbständigen Ausübung des Gewerbes zur Führung

des Titels eines geprüften Meisters (z. B. geprüfter Tischler-,

geprüfter Schlossermeister).

Jn Bälde werden aber an die Ablegung der Meisterprüfung

wichtige Folgen geknüpft werden. Fünf Fahre nah dem Jukraft-

treten der Gewerbenovelle vom Fahre 1907, d. i. nah dem 16. August

1912, wird nämlich im allgemeinen oder für bestimmte Gegenden

das Recht der Haltung von Lehrlingen von der mit Erfolg abgelegten

Meisterprüfung abhängig gemacht werden können.

Meisterprüfungen können abgelegt werden :

1, vor jenen Genossenschaften, denen das Recht zur Abhaltung

derselben auf Grund ihrer erfolgreichen Betätigung auf dem Gebiete

der Lehrlingsausbildung erteilt worden ift;

92. an Anstalten, welche infolge ihrer Einrichtung Gewähr füx

eine fachlich entsprechende Vornahme der Prüfungen bieten und

denen dieses Recht gleichfalls verliehen worden ist, 3. B. Gewerbe-

förderungsinstitute, gewerbliche Lehranstalten.



III. Der selbständige Gewerbetreibende.

1. Antritt des Gewerbes.

Ein Hilfsarbeiter, der in allen Zweigen seines Gewerbes

Tüchtiges gelernt, sich gute fachliche und auch kaufmännische Kenntnisse

erworben und einen Teil seines Verdienstes als Ersparnis zurückgelegt

hat, will si selbständig machen, will selbständig das Gewerbe aus-

üben; was muß er tun, um alle geseßlichen Bedingungen zu erfüllen ?

Die Bedingungen für den Antritt des selbständigen Gewerbebetriebes

sind verschieden, je nachdem das betreffende Gewerbe einer der drei

Gruppen, welche die Gewerbeordnung unterscheidet, angehört. Die

Gewerbe werden eingeteilt : a) in freie, b) in handwerks8mäßig e Einteilungder

und c) in konzessionierte.

Die handwerksmäßigen Gewerbe haben wir schon

früher fennen gelernt. !)

1) Als handwerksmäßige Gewerbe wurden erklärt die Gewerbe der:

1. Töpfer (Hafner), Ofenseter. 2. Glaser, Glasschleifer, Glasgraveure. 3. Grob-

shmiede, Ha>enschmiede, Pfannenshmiede, Ring- und Kettenshmiede, Nagelschmiede,

Wagenschmiede, Wagenschlosser. 4. Zeugschmiede, Messershmiede und Scharfschleifer,

Erzeuger chirurgischer Jnstrumente. 5. Feilenhauer. 6. Schlosser. 7. Metall- und

Stahlschleifer, Sporer, Nadler, Webekammacher. 8. Siebmacher, Gitterstri>ker.

9. Spengler (Klempner). 10. Kupfershmiede. 11. Metallgießer, Gelbgießer, Zinn-

gießer. 12. Gürtler, Bronzewarenerzeuger, Chinasilberwarenerzeuger, Metallgalanterie-

warenerzeuger, Ziseleure. 13. Gold-, Silber- und Juwelenarbeiter. 14. Gold-, Silber-

und Metallshläger. 15. Graveure, Metallographen, Formenstecher, Notenstecher,
Emailleure, Guillocheure. 16. Plattierer. 17. Wagner. 18. Mechaniker, Erzeuger

chirurgisch-medizinisher Apparate, Optiker. 19. Uhrmacher. 20. Klaviererzeuger,

Erzeuger von Harmoniums und ähnlihen Musikinstrumenten, Orgelbauer, Erzeuger

von Blasinstrumenten, von Streichz, Saiten- und Schlaginstrumenten, Harmonika-

macher. 21. Korbflechter. 22. Böttcher (Faßbinder). 23. Tischler. 24. Drechsler,

Meerschaumbildhauer, Pfeifenschneider. 25. Kammacher, Fächermacher, Beinschneider.

26. Bildhauer (gewerbemäßige Holz- und Steinbildhauer). 27. Gerber, Lederfärber.

28. Taschner, Riemer, Peitshenmacher, Sattler, Pferdegeshirrmacher. 29. Bürsten-

binder, Pinselmacher. 30. Seiler. 31. Posamentierer, Schnür- und Börtelmacher,

Gold- und Silberdrahtzieher, Gold- und Silberplättner und -Spinner. 32. Gold-,

Silber- und Perlensti>er. 33. Färber. 34. Tapezierer, Bettwarenerzeuger. 35. Kleider-

macher. 36. Schuhmacher. 37. Handshuhmacher, Bandagenmacher. 38. Sonnen-

und Regenschirmmacher. 39. Kürschner, Kappenmacher, Rauhwarenfärber. 40. Hut-

macher. 41, Modisten. 42. Kunstblumenerzeuger, Federns<hmüd>er. 43. Raseure,

Friseure, Perückenmacher. 44. Buchbinder, - Futteralmacher, Ledergalanteriewaren-

erzeuger, Kartonagewarenerzeuger. 45. Bä>er (mit Ausnahme der von Müllern
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Freie Gewerbe sind jene, die weder als -handwerksmäßige

noh als fonzessionierte erklärt sind. Handelsgewerbe A alle E

Sa dee biSherigen Landessitte als Nebengewerbe mittels der mm oder
des eigenen Hilfspersonales betriebenen Schwarzbroterzeugung).“ 46.“ Zuckerbäcker,

Kuchen- und Mandolettibäcker, Kanditenerzeuger. 47. Lebzelter, Wachszieher. 48. Fleisch-

hauer, Fleischselher. 49. Pferdefleishhauer, Pferdefleishselher. 50. Seifensieder.

51. Pflasterer, insofern der Gewerbebetrieb si<h auf Pflasterungen öffentlicher Straßen

mit Natursteinen erstre>t, 52. Ziegel- und Schieferde>er. 53. Anstreicher, Lackierer

Schilder- und Schriftenmaler, gewerbemäßige Maler für Jndustrieerzeugnisse, Vergolder
und Staffierer, Zimmermaler. 54. Stukfkaturer. 55. Die photographische Porträt- E
aufnahme. 56. Das Similiteurgewerbe. |

1) Als konzessionierte Gewerbe wurden erklärt : ia
1. Alle Drutetereien, Buchhandlungen, Kunst- und Musikalienhandlungen, die

in der Regel nur“ an Orten errichtet werden dürfen, in welchen eine ris I
Bezirks- oder landesfürstliche Polizeibehörde ihren Siß hat. ($ 21 Gewerbeordnung.)

2. Leihbibliotheken und andere Leihanstalten für Dru>werke sowie Lesekabinette.

3. Unternehmungen periodischer Personentransporte. 4. Lohnfuhrwerksunternehmungen

für Personentransporte an öffentlihen Orten und Unternehmungen für persönliche

Dienstleistungen (Dienstmännerinstitut u. sw.) 5. Schiffergewerbe auf MW ;
gewässern. 6. Baumeister-, Brunnenmeister-, Maurer-, Steinmeß-, Zimmermann-

gewerbe. 7. Rauchfangkehrergewerbe. 8. Kanalräumergewerbe. 9. Abde>ergewerbe. Y

10. Waffen- und Munitionserzeugung und Verkauf. 11, Erzeugung und Verkauf i
von Feuerwerksmateriale, Feuerwerkskörpèrn, Sprengpräparaten aller Art. 12. Trödler- 2

gewerbe. 13. Pfandleihergewerbe. 14. Herstellung und Verkauf von Giften und der 18

zu Arzneien verwendeten Stoffe, Erzeugung und Verschleiß von künstlichen Mineral- N
wässern. 15, Das Gast- und Schankgewerbe, der Kleinverschleiß von gebrannten 4

geistigen Getränken. 16, Erzeugung, Verkauf und Ausshank von Kunst- und Halb- _ i

e

weinen. 17. Jnstallationsgewerbe. 18, Erzeugung und d Reparatur von Dampfkesseln

19, Spielkartenerzeugung. 20. Die Ausübung des Hufbeschlages. 21, Das Gewerb =
der Vertilgung der Ratten, Mäuse, Jnsekten u. dgl. dur< gifthaltige Mittel. M

92. Die- gewerbsmäßige Dienst- und Stellenvermittlung. 23. Leichenbestattungs- I H

unternehmungen. 24. Elektrotechnikergewerbe. 25. Hadernhandel in Grenzbezirken.

26, Informationsbureaus. 27. Zahntechnikergewerbe. 28, Reisebureaus, 29. Flaschen-

bierfüllung. 30. Telegraphenagenturen, 31. Privatdedektivunternehmungen. 32. Handel

mit Branntwein in verschlossenen Gefäßen in Galizien und in der Bukowina. 33, Öffent-

lihe Meß- und Wäganstalten. 34. Öffentliche Lagerhäuser. 35. Die gewerbliche

Erzeugung von Zündwaren, 36. . Der gewerbemäßige Betrieb der Einlagerung von

Erdöl und von Anlagen zur Leitung von Erdöl, 37, Das Gewerbe der Ver-

arbeitung von Erdöl und das Gewerbe des Vertriebes von Petroleum mittels

“ Tankwagen, 38, Das Gewerbe der Sodawassererzeugung. 39. Das Gewerbe der-

jenigen, die an nicht öffentlihen Orten Ie Dienste anbieten.
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zessionierte Gewerbe, doh wird jezt bei einigen Handelsgewerben

auh ein Befähigungsnachweis gefordert. Es gibt aber auch zahl-

reihe Erwerbsbeschäftigungen, auf welche nicht die Bestimmungen

Ingenieure, Schriftsteller, Künstler, dann die Banken, Spärkassen,

Versicherungsanstalten, Eisenbahnen, Schiffahrt und“ Seefischerei;
Theater, der Hausierhandel, die Hausindustrie u. \. w.

Wer, Mann oder Frâu, ein Gewerbe welcher Art immer Allgemeine
betreiben will, muß a) sein Vermögen selbst zu verwalten berechtigt eS
sein und darf b) vom Antritte eines Gewerbes nicht ausgeschlossen ücedticuna,
sein. Minderjährige, Wahnsinnige, Blödsinnige, gerichtlich erklärte
Verschwender können daher kein Gewerbe betreiben : dies kann jedoch

für ihre Rechnung mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters

(Vormund, Kurator) und des zuständigen Gerichtes durch einen

Stellvertreter oder Pächter erfolgen, welcher aber auh den

gesebßlichen Bedingungen entsprechen muß. Minderjährige, welche
großjährig erklärt wurden oder denen von der Vormundschafts- -

behörde der Betrieb eines Gewerbes gestattet wird, erlangen dadurch

die Fähigkeit zum selbständigen Gewerbebetrieb.

Personen, welche wegen eines Verbrechens, wegen eines aus _Aus-

Gewinnsucht oder gegen die öffentliche Sittlichkeit begangenen Ver- E
gehens oder einer solchen Übertretung, wegen \{<uldbarer Krida,
wegen Schleichhandels oder wegen s{werer Gefällsübertretungen

verurteilt wurden, können vom Antritte eines Gewerbes aus-

geschlossen werden, wenn durch sie ein Mißbrauh im Gewerbe zu

besorgen wäre. n O N ap
Ausländer werden in Österreich hinsichtlih des Antrittes Ausländer.

und Betriebes eines Gewerbes unter der Voraussezung der Gleich-
behandlung der Österreicher in dem Staate, welchem sie angehören
(Reziprozität), wie Fuländer behandelt. Nur wo diese Reziprozität
nicht nachgewiesen werden kann, bedürfen sie einer ausdrü>lichen

Zulassung durch die politische Landesbehörde.

Wer ein freies Gewerbe antreten will, muß den vorstehenden Antritt eines
allgemeinen Bedingungen entsprehen und das Gewerbe in der vox- freien
geschriebenen Weise anmelden. Die Anmeldung hat bei der
Gewerbebehörde I. Jnstanz (Bezirkshauptmannschaft oder
Stadtmagistrat) zu erfolgen; dies kann \chriftlih oder mündlich (zu
Protokoll) geschehen. Hiebei ist der Name, das Alter, der Wohnort
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und die Staatsbürgerschaft des Unternehmers, ferner die Art des

Gewerbebetriebes und der Standort der Ausübung (Gasse, Haus-

nummer) anzugeben !). Eine ungestempelte Abschrift ist zum Zwecke

B, der Bemessung der Erwerbsteuer anzuschließen. (Siche Anhang

Beispiel Nr. 1.)

Gehört das betreffende Gewerbe einer Genossenschaft an, dann

hat man sich gleich bei der Anmeldung über die Bezahlung der

Fnkorporationsgebühr (Eintrittsgebühr) dur< Beischluß der

Bestätigung auszuweisen. Bei der Anmeldung des freien Gewerbes

Befähigungs- des Gemischtwarenhandels, des Handels mit Kolonial-,

" e SPES ON und Materialwaren is überdies der Nachweis

ivarenhandel der Befähigung durh ein Lehrzeugnis und das Zeugnis über

usw. eine mindestens zweijährige Dienstzeit in einem Handelsgewerbe,

der Nachweis über eine Verwendung von zusammen mindesténs fünf

Jahren, zu erbringen.

Aniritt eines Beim Antritte eines handwerksmäßigen Gewerbes ist

handwerks- leichfalls den allgemeinen Bedingungen zu entsprechen und außer-
mäßigen Ge- Rs : : EN

werbes, dem bei der Anmeldung der Nachweis der Befähigung zu

erbringen. Man hat nämlich den Grundsatz aufgestellt, daß ein hand-

werksmäßiges Gewerbe, welches besondere Fähigkeiten erfordert, nur

von demjenigen ausgeübt werden darf, welcher au<h den Nachweis

der Erwerbung dieser besonderen Fähigkeiten erbringen kann. Dieser

Befähigungsnachweis ist seit der Einführung der Gesellenprüfung ein

wirklicher Befähigungs- und Bildungsnachweis und wird erbracht

durch den Nachweis :

Befähigungs- 1. Über die vorschriftsmäßige Beendigung des Lehrverhältnisses,

nachweis. nd zwar von Personen, die die Lehre bei Gewerbetreibenden zurück-
gelegt haben, die einer Genossenschaft angehören, dur die Vorlage

des von dieser Genossenschaft ausgestellten Gesellenbriefes und von

anderen Personen durch die Beibringung des gemeindebehördlih be-

stätigten Lehrzeugnisses und des Zeugnisses über die bestandene

Gesellenprüfung ; Y

2. einer mindestens 3jährigen Verwendung als Gehilfe (Geselle)

in dem betreffenden Gewerbe oder in einem ähnlichen. Fabrifksbetriebe
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dur Vorlage des Arbeitszeugnisses oder der Arbeitszeugnisse, welche

von der Genossenschaftsvorstehung, beziehungsweise von der Gemeinde-

behörde zu bestätigen sind. :

An Stelle des Nachweises der Beendigung des Lehrverhältnisses Ersa des
fann auch ein Zeugnis über den mit Erfolg zurü>gelegten Besuch ESA “y
einer gewerblichen Unterrichtsanstalt treten, in welcher eine praktische i
Unterweisung und faclihe Ausbildung in dem betreffenden hand-

werk8mäßigen Gewerbe erfolgt.

Wenn an einer solchen Anstalt eine praktische Unterweisung in
dem betreffenden Fache dur< mindestens drei Schuljahre stattfindet,

so wird für die Absolventen dieser Anstalt die Verwendungsdauer

als Gehilfe, beziehungsweise Fabriksarbeiter auf ein Fahr festgesetzt.

Desgleichen wird die praktische Verwendungsdauer als Gehilfe,
beziehungsweise Fabriksarbeiter dann auf ein Jahr festgesetzt, wenn

die praktische Unterweisung in dem betreffenden Fache dur mindestens

zwei Schuljahre erfolgt, die Aufnahme an die Anstalt jedoch von einer

vorausgegangenen angemessenen praktishen Betätigung in dem

Gewerbe abhängig is oder wenn nach Beendigung des Lehrver-
hältnisses die Tages\chule einer gewerblichen Lehranstalt behufs

weiterer Ausbildung in demselben Gewerbe durch mindestens ein Schul-

jahr besucht wird.

Gehilfen, welche nah ordnungsmäßiger Beendigung des Lehr-
verhältnisses die Tagesschule einer gewerblichen Lehranstalt zur

weiteren Ausbildung dur< mindestens drei Schuljahre als ordentliche

Schüler besucht haben, sind von der Beibringung des Arbeits-

zeuguisses befreit.

Personen, die nah Beendigung der Lehrzeit zum Militär kommen Anrechnung
und dort regelmäßig in ihrem Gewerbe verwendet werden, wird der Verwen-
diese Zeit als Gehilfenzeit angerechnet (z. B. Kompanieschneider, TEO
Militärbäter). Militär.

Zn besonders berüsichtigungswürdigen Fällen kann die politishe Dispens.
Landesbehörde zur Erleichterung des Überganges von einem Gewerbe
zu einem anderen verwandten Gewerbe oder des gleichzeitigen Betriebes
verwandter Gewerbe die Dispens von der Beibringung des. Be-

fähigungsnachweises erteilen. Auch kann sie ausnahmsweise von der
Beibringung des Gesellenbriefes, beziehungsweise des Lehrzeugnisses und
des Zeugnisses über die bestandene Gesellenprüfung Umgang nehmen.

Auch für den Antritt eines handwerksmäßigen Ge- Er-
werbes dur< Frauen sind gewisse Erleichterungen geschaffen worden. R VE m

‘e Sito Ss x : für Frauen.
Frauen können nämlich den Befähigungsnachweis zum Antritte solcher

Bergmann, Bürgerkunde. XI. 1414. 9



handwerksmäßiger Gewerbe, welche hauptsächli<h nur durh Frauen

betrieben werden, z. B. das Modistengewerbe, die Federnschmücerei,

Kunstblumenerzeugung, Gold=-, Silber- und Perlenstickerei, das auf

Frauen- und Kinderkleider beschränkte Kleidermachergewerbe u. |. w.,

auch in einer andern als in der vorgeschriebenen Weise erbringen,

z. B. dur<h den Nachweis einer häuslichen Arbeit. Nur bei der

Anmeldung des auf die Frauen- und Kinderkleider beschränkten

Kleidermachergewerbes ist in der Regel der Nachweis der ordnungs- |

mäßigen Beendigung des Lehrverhältnisses (Gesellenprüfung) zu er- |
bringen, welcher dur<h das Zeugnis über den Besuch einer Frauen- |

gewerbeschule erseßt wird, Jn rücksichtswürdigen Fällen kann die

Gewerbebehörde mittellosen Bewerberinnen, insbesondere Kleider-

macherinnèn, welche allein ohne Gehilfen und Lehrlinge arbeiten,

zur Sicherung des Lebensunterhaltes die Nachsicht dieser Nachweise

gewähren.

11 Gewerbeschein. Waltet gegen die Person, die Beschäftigung und ‘den Standort

kein gesetzliches Hindernis ob, dann fertigt die Gewerbebehörde bei

freien und handwerksmäßigen Gewerben dem Bewerber einen (stempel-

freien) Gewerbeschein aus, welcher als Ausweis dient und gut

aufzubewahren ist.

Antritt eines Will jemand ein konzessioniertes Gewerbe betreiben, dann |

| fon» muß er bei der Gewerbebehörde um die Erteilung der Konzession

| fieras ansuchen (es also nicht bloß „anmelden“) und darf er vor Erlangung
derselben mit dem Betriebe niht beginnen. Die Bedingungen, welche

er hiebei außer den allgemeinen Erfordernissen der Eigenberechtigung

und Unbescholtenheit zu erfüllen hat, sind verschieden je nah der

Art des betreffenden Gewerbes. Bei einigen konzessionierten Gewerben,

z- B. den Preßgewerben und Baugewerben, dem Fnstallations- und

dem Elektrotechnikergewerbe, dem Hufbeschlag8gewerbe u, \. w. wird

auch ein Befähigungsnachweis gefordert.

; Konzessions- | Bei konzessionierten Gewerben wird statt des Gewerbescheines

urkunde. die Konzessions urkunde ausgestellt, welche mit einem 2K

Stempel zu versehen ift.
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5. Genehmigung der Betriebsanulage.

Mit der Anmeldung des Gewerbes oder dem Ansuchen um

Erteilung einer Konzession is in vielen Fällen den Vorschriften für

den Beginn eines Gewerbebetriebes noh niht Genüge geleistet.

Gewisse Betriebsanlagen dürfen nicht früher eröffnet werden, bevor
sie niht von der Gewerbebehörde genehmigt worden sind. Dies ist

bei jenen Gewerben der Fall, welche mit besonderen Feuerstätten,

Dampfmaschinen, Motoren, Wasserwerken betrieben werden oder

welche durch gesundheits\{hädliche Einflüsse, die Sicherheit bedrohende

Betriebsarten, üblen Geruch oder starkes Geräusch die Nachbarschaft
gefährden oder belästigen können.

Will jemand eine ‘solche Betriebsanlage errichten, dann hat er Verfahren im
bei der Gewerbebehörde erster Jnstanz (Bezirkshauptmannschaft odex allgemeinen.

Stadtmagistrat) ein mit 1 K Stempel versehenes Gesuch um Ge-
nehmigung derselben zu überreichen. Dies kann auh gleichzeitig mit
der Gewerbeanmeldung exfolgen. Dieses Gesu<h muß enthalten :

1, Die Situations- und Niveaupläne der Anlage und ihrer

Umgebung : _
2. die Bau-, Konstruktions- und Dispositionspläne ;

3, eine genaue Beschreibung der Anlage, ihrer Einrichtung und
des Betriebsvorganges.

Diese Beilagen sind in dreifacher Ausfertigung anzuschließen

und vom Verfasser und Betriebswerber zu unterfertigen.

Die Behörde hat im kürzesten Wege, allenfalls durch einen
Lokalaugenschein die Anlage zu überprüfen und die nötigen Bedin-
gungen für die Einrichtung der Anlage vorzuschreiben, wobei ins-

besondere darauf zu achten ist, daß für Kirchen, Schulen, Kranken-

häuser und andere öffentliche Anstalten und Gebäude (Ämter) keine

Störung erwachse und daß nicht shon durch die Anlage der
Arbeitsräume das Leben oder die Gesundheit dex Arbeiter gefährdet
werde.

Bei besonders gefährlichen und bei lästigen Anlagen, z. B. Ab-
deckereien, chemischen Fabriken, Glashütten, Gerbereien, Gasfabriken,
Maschinenfabriken, Steinbrüchen, Zündwarenfabriken u. \. w., ist ein

9 *

Ediktal-

verfahren.



besonderes Verfahren, das sogenannte Ediktalverfahren vorgeschrieben.

Die Behörde muß die beabsichtigte Unternehmung entsprechend (durch

ein Edikt) in der Gemeinde, bei besonders wichtigen Betrieben auh

dur Veröffentlichung im Amtsblatt kundmachen und hiebei auch

eine fommissionelle Verhandlung an Ort und Stelle anordnen. Bei

dieser können dann, falls dies nicht schon früher \{riftlih geschehen,

allfällige Einwendungen gegen die Anlage vorgebraht werden.

Womöglich gleichzeitig sind alle bau-, feuer- und gesundheitspolizei-

lichen Amtshandlungen einschließlih des wasserrechtlichen Verfahrens

vorzunehmen. Auf Grund des Ergebnisses der kommissionellen

Verhandlung hat dann die Behörde die Entscheidung zu fällen und

auszusprechen, ob und unter welchen Bedingungen die Betriebsanlage

zulässig ist und daher genehmigt wird.

Rechtsmittel. Gegen die Entscheidung der Gewerbebehörde 1. Fnstanz steht

dem Bewerber und den Beteiligten, welche Einwendungen erhoben

haben, der Rekurs an die Gewerbebehörde 11. Fnstanz (Statthalterei,

beziehungsweise Landesregierung). offen, welcher binnen 14 Tagen

bei der Gewerbebehörde 1. Justanz einzubringen ist.

Kosten. Die Kosten des Verfahrens hinsichtli<h der Genehmigung

gewerblicher Betriebs8anlagen hat der Unternehmer zu tragen.

4. Versicherungswesen.

Geseßliche, Das Geset sorgt durch die Zwangs-Arbeiter-Unfall- und Kranken-

indis er versicherung dafür, daß der Arbeiter durch einen BVetriebsunfall und

RESA dur< Krankheit mit seiner Familie nicht der Not und dem Elend
anheimfalle. Die Arbeiter-Unfall- und Krankenversicherung legt auch

dem Gewerbeinhaber zahlreiche Pflichten auf, deren Kenntnis für

ihn namentlich anläßlich der Eröffnung eines neuen Gewerbebetriebes

von großer Wichtigkeit ist. Eine bedeutende Erweiternng dieser staatlichen

Fürsorge ist noch dur die geplante Juvaliditätks-, Alters- und

Hinterbliebenenversicherung in Aussicht genommen, wobei auch die

gesetzliche Altersversicherung selbständiger Kleingewerbetreibender ein-

geführt werden soll. j

Private Ver- Diesen öffentlichen, geseglichen oder Zwangsversicherungen stehen

sicherungen. die privaten, freiwilligen Versicherungen gegenüber, welche den

Gewerbetreibenden gegen Unglü>, Schaden, Verlust u. \. w. schüßen

sollen. Jhnen beizutreten ist einerseits eine Tat der Klugheit und

Vorsicht, andererseits der Fürsorge für sich und seine Angehörigen.

Gegenüber der privaten Versicherung hat die Zwangsversicherung

der Arbeiter gegen Unfall und Krankheit den Vorteil, daß der



Anspruch für den Versicherten nicht erst mit der Anmeldung oder mit

der Zahlung der Prämien beginnt, sondern kraft des Gesezes dadurch

erworben wird, daß der Arbeiter in einem versicherungspflichtigen

Betriebe tatsächlich beschäftigt ist. Die Folgen der Nichtanmeldung

“und Nichtzahlung treffen niht den Arbeiter, sondern lediglich den
Betriebsunternehmer.

a) Die Arbeiter-Unfallversicherung.

Alle Hilfsarbeiter und Betriebsbeamten, welhe in Betrieben Umfang der

und Anlagen, die mit einer Gefahr verbunden sind, beschäftigt sind, Arbeiter-
E: / ; iA ; s unfallver-

3. B. in Fabriken, Bergwerken, Steinbrüchen, in Betrieben, wo fgerung.

explodierende Stoffe erzeugt und verwendet werden, in allen gewerb-

lichen wie land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, bei denen Dampf-

fessel oder solche Triebwerke in Verwendung kommen, die durch

elementare Kraft oder dur<h Tiere bewegt werden, bei Eisenbahnen,

Theatern, beim Gewerbe der Rauchfangkehrer u. \. w., sind von

Geseßes wegen gegen die Folgen eines im Betriebe sich ereignenden

Unfalles versichert. Dasselbe gilt von Arbeitern sowie von Betriebs-

beamten, welche in Gewerbebetrieben, in denen Bauarbeiten aus-

geführt werden, oder welche sonst bei der Ausführung von Bauten

oder bei der Ausführung von Arbeiten an Gebäuden beschäftigt

sind. Hiebei exstre>t sih die Versicherung bei Anstreicher-, Glaser-,

Jnstallations-, Tischler-, Schlosser- und Spenglergewerben nur auf

die am Bau oder an fertigen Gebäuden selbst ausgeführten Arbeiten,

bei allen anderen auf die Ausführung von Bauarbeiten gerichteten

Gewerben auf den gesamten Umfang des Gewerbebetriebes.

Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes finden ketne An-

wendung auf solche Arbeiter, welche, ohne in einem Gewerbebetriebe

der bezeichneten Art beschäftigt zu sein, lediglih einzelne Reparatur-

arbeiten an Bauten ausführen. |

Die Unternehmer selbst unterliegen niht der Vexficherungs-—

pflicht, doch ift es ihnen gestattet, auh der Versicherung beizutreten.
Auch bei nicht versicherungspflichtigen Betrieben können die Unter-

nehmer sich, ihre Arbeiter und Bediensteten der Versicherung frei=

willig unterwerfen.

—— Die Versicherung erfolgt bei den Arbeitex-Unfallver- Arbeiter Un-
; 5 1 fall-

[1d Eg NU aLe: ) _versicherungs-
1) Diese bestehen: 1. Jn Wien für Niederösterreich; 2. in Salzburg für anstalten.

Oberösterreih, Salzburg, Tirol und Vorarlberg; 3. in Graz für Steiermark und

Kärnten ; 4. in Triest für Triest, Görz und Gradiska, Krain, Jstrien und Dalmatien ;

5. in Prag für Böhmen; 6. in Brünn für Mähren und Schlesien; 7. in Lemberg



Der Unternehmer muß von der Eröffnung eines solchen

Anmeldung Betriebes der Anstalt längstens binnen 14 Tagen die Anmeldung

des Betriebes. nach einem bestimmten Formulare 1) erstatten. Jede bedeutendere
Betriebsänderung (z. B. Verwendung neuer Maschinen) und die

Einstellung des Betriebes muß binnen 8 Tagen angezeigt werden.

B, (Siche Anhang, Beispiel Nr. 2)

Die verschiedenen Betriebe werden je nah dem Grade ihrer

Gefahren- Gefährlichkeit in Gefahrenklassen (Unterklassen A und B und

flassen. (Gefahrenklassen 1 bis X11) eingeteilt. Jede Klasse ist wieder in

mehrere Unterabteilungen — Gefahrenprozente — eingeteilt. Diese

Einteilung erfolgt von fünf zu fünf Fahren nach den Ergebnissen

der Unfallstatistik (zulegt bis Ende 1914).

Einreihung. Die Anstalt nimmt auf Grund der Anmeldung die Einreihung

des Betriebes in die betreffende Gefahrenklasse und in den Prozent-

saß vor und verständigt hievon den Betriebsunternehmer unter Mit-

teilung des Tarifes, d. i. des Beitragssates, welcher für je ein

Gefahrenprozent und je 100 K des Arbeitsverdienstes ermittelt wird.

Einspruch. Der Betriebsunternehmer kann gegen diese Einreihung binnen Y

14 Tagen Einspru ch beider politischen Landesbehörde erheben. Gegen

“die “Entscheidung dieser Behörde kann noh binnen vier Wochen der

Rekurs an das Ministerium des Junnern eingebracht werden. Auf

Beiträge. Grund des 8s Beitragssaßzes berechnet dann der Unternehmer an der

Hand des ihm übermittelten Berehnungsformulares die Beitrags- |

leistung für seinen Betrieb und führt die Beiträge halbjährig unter |

gleichzeitiger Übersendung des ausgefüllten Berehnungsformulares an

die Anstalt ab.

Von den . Versicherungsbeiträgen fallen dem Unternehmer

90%, den Versicherten (Arbeitern oder Bediensteten) 10% zur |

Last; für jene Versicherten, welche keinen Lohn. bezießen (z.B. |
Lehrlinge), hat der Unternehmer allein die Beiträge zur Gänze zu_ |

: zahlen.

Lohnlisten- Die Unternehmer der unfallversicherten Betriebe find verpflichtet,
zwang. Ausschreibungen zu führen, welche zur Ermittlung der für die Vexr-

Rs: anrechenbaren Bezüge der einzelnen Versicherten notwendig



sind, und diese Ausschreibungen mindestens während der Dauer

von fünf Fahren aufzubewahren sowie den zuständigen Organen der
Anstalt auf Verlangen vorzuweisen.

Die Lohnlisten müssen das Datum der betreffenden Lohn-

zahlungsperiode tragen und haben getrennt für jeden einzelnen in

die Liste einbezogenen Beschäftigten mindestens anzugeben :

1. Vor- und Zuname, Art der Beschäftigung, das lettere nur,

soweit niht eine Gruppierung nah Bediensteten der gleichen Be-

schäftigungsart Platz greift ;

2. den bedungenen Lohnsay (Einheitslohn), soferne er si als

Zeitlohn darstellt. Für jede Lohnzahlungsperiode ist ferner unmittelbar

nach deren Ablauf in die Lohnliste einzutragen :

3, die Dauer der Beschäftigung während dieser Perivde (Zahl

der Arbeitstage, Arbeitstunden), sofern die Entlohnung nah der

Arbeitszeit stattfindet :

4. der von dem Beschäftigten verdiente Barlohn, einschließlich

etwaiger Zulagen, Prämien u. dgl.

Überdies sind in die Lohnliste die dem Beschäftigten gewährten,
für die Versicherung anrechenbaren Naturalbezüge (Wohnung, Kost

u. dgl.) nach Art und Menge anzugeben. Eine ziffermäßige Bewertung

dieser Bezüge ist niht exforderlih. |

Sind die in den Punkten 2 und 3 erwähnten Daten sowie

die Angaben über die Naturalbezüge aus anderweitigen, für Zwecke

des Betriebes ordnungsgemäß geführten Aufschreibungen leicht zu

entnehmen, so genügt ein Hinweis auf diese Aufschreibungen.

Lohnvorschüsse sind in der Regel in jener Lohnzahlungsperiode

zu verrechnen, in der der Lohn fällig geworden ist. Lohnabzüge und

Ersätze für die JFnstandhaltung der Geräte und Werksvorrichtungen,

für die Beistellung von Werkzeugen, Requisiten, Sprengmitteln u. dgl.

sind vom Barlohn in Abrechnung zu bringen, jedo<h nah Art und

Ausmaß in der Lohnliste oder in deren- Beilagen nachzuweisen.

Hiebei sind jedenfalls die Beiträge zur Unfall- und Krankenversicherung

von den übrigen Abzügen zu trennen. Ersätze für Reisekosten und

ähnliche belastete Bezüge sind in die Summe der Barlöhne nicht

einzubeziehen.

Von -jedem Unfalle, dur< welchen eine in einem versicherungs- Unfallanzeige.
pflichtigen Betriebe beschäftigte Person getötet worden ist oder eine
Körperverlezung erlitten hat, welche den Tod oder eine Arbeits-
unfähigkeit von “mindestens drei Tagen zur Folge hatte, ist vom
Betriebsünternehmer längstens binnen fünf Tagen nah dem Unfalle
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Ent-

shädigung3-

anspruh
a) im Falle

der Körper-

verleßung.

b) im Falle

des Todes.

die schriftliche Unfallsanzeige—in zwei Exemplaren an die

politische Behörde erster Fnstanz zu erstatten. Ein Exemplar wird

von dieser Behörde sofort an die Unfallversicherungs- Anstalt weiter-

geleitet, welhe über den Unfall Erhebungen anordnen kann. (Siehe

Anhang, Beispiel Nx. 3.)

Jsstt durch den Unfall eine Körperverlezung erfolgt, dann hat

der Verleßte das Recht auf eine Rente, welche ihm durch die

Unfallversicherungsanstalt vom “Beginne_ der fünften Woche nach
Eintritt des Unfalles angefangen — — dur vier Wochen erhält er
die Unterstüzungen der Krankenkassa — auf die Dauer der Erwerbs-
unfähigkeit zu bezahlen ist. Zur Berechnung dieser Rente wird der

sogenannte Jahresarbeitsverdienst (siche Unfallsanzeige) des Verleßten

ermittelt ;* zu diesem Zwe>e wird ausgerechnet, wie. viel er während

des leßten Jahres verdient hat. Diese Summe wird durch die

Zahl der Arbeitstage dividiert und ergibt dann den durchschnittlichen

täglichen Arbeitsverdienst. Das - 300fache desselben gilt dann als

Jahresarbeitsverdienst, welcher höchstens mit 2400 K in Anrehnung

gebracht werden darf.

Die Rente beträgt: im Falle gänzlicher Erwerbsunfähigkeit

60% des Jahresarbeitsverdienstes ; im Falle teilweiser Erwerb8-
“unfähigkeit einen Bruchteil davon, welcher je nah der Verminderung
der Erwerbsunfähigkeit zu bemessen is und höchstens 50 % des

JFahresarbeitsverdienstes betragen darf.

Tritt infolge eines Betriebsunfalles der Tod ein, dann obliegt

der Anstalt die Bezahlung der Begräbniskosten, welche nah dem

Ortsgebrauche, jedoh höchstens mit 50 K zu bemessen sind, und

einer Rente an die Hinterbliebenen vom Todestage angefangen. Die

Witwe des Getöteten hat z. B. auf 20 %; jedes Kind bis zum

vollendeten 15. Lebensjahr auf 15 % An spruch, doch können Witwe

Bescheid.

und Kinder höchstens 50% des Jahresarbeitsverdieristes des Getöteten
erhalten.

Auf Grund der Unfallsanzeige und der etwa eingeleiteten

Erhebungen erkennt die Versicherungsanstalt dem Entschädigungs-

berechtigten die Entschädigung zu und hat ihm hierüber einen

\chriftlihen Bescheid--auszustellen, in welchem die Höhe der Ent-

schädigung, die Art ihrer Berechnung und bei Verleßungen namentlich

auch der Grad der Erwerbsunfähigkeit anzugeben ist. Die Renten

sind monatlich_im vorhinein auszuzahlen.

Gegen die Abweisung des Entschädigungsanspruches oder gegen

die Berechnung der Entschädigung steht dem Berechtigten als einziges



Rechtsmittel die vor Ablauf eines Fahres nah der Zustellung des

Bescheides einzubringende Klage an das Schiedsgericht der Klage an das
Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt offen. Sthied8gericht.

Dieses Schiedsgericht besteht aus fünf Mitgliedern: dem Vor-

sißenden, welcher dem Stande der richterlichen Beamten entnommen
ist, und vier Beisitzern, von denen zwei vom Ministerium des Junern.

berufen werden und je eines von den Unternehmern und von den

Versicherten gewählt wird.

b) Die Arbeiterkrankenversicherung.

Der Kreis der der Krankenversicherung dex Arbeiter unter- mif: bé

liegenden Personen is ein größerer als der der Unfallversicherungs- Versicherungs-

pflichtigen. Dieser Versicherung unterliegen nämlich nicht bloß die pflicht.

Arbeiter und Betriebsbeamten, welche gegen die Folgen der beim |

Betriebe sich ereignenden Unfälle versichert sind, sondern auch alle |

jene Arbeiter und Betriebsbeamten, * welhe in einer unter die |

Gewerbeordnung fallenden oder in einer sonstigen gewerbsmäßig

betriebenen Unternehmung beschäftigt sind.

Gegenstand der Versicherung ist die Gewährung von Kranken- Gegenstand

| unterstühungen und die Bezahlung der Beerdigungskosten. Als Â BE:
icherung.

Krankenunterstüßung muß mindestens gewährt werden :

1. freie ärztliche Behandlung einschließli<h der Heilmittel ;

2. wenn die Krankheit mehr als drei Tage* dauert und der

Kranke erwerbsunfähig is, ein Krankengeld in der Höhe von 60 %

des üblichen Taglohnes gewöhnlicher, versicherungspflichtiger Arbeiter.

Die Krankenunterstüßung ist, solange die Krankheit dauert, und,

wenn sie nicht früher endet, dur<h mindestens zwanzig Wochen zu

gewähren.

Im Falle des Todes des Versicherten erhalten die Hinter-
bliebenen die Beerdigungskosten wenigstens im zwanzigfachen Betrage

des oben bezeichneten Taglohnes.

5 An Stelle dieser Unterstüßungen kann der Erkrankte unter

Umständen auh auf Kosten der Krankenkassa freie Kur und Ver-

pflegung in einem Krankenhause erhalten. Wenn der im Kranken-

hause Untergebrachte Angehörige aus seinem Verdienste erhält, so |

ist den Angehörigen die Hälfte des Krankengeldes zu leisten. Der |
Kranke kann während der ersten 20 Wochen niemals verhalten

werden, selbst die Kosten der Krankenhausverpflegung zu tragen; die

Krankenkassa trägt diese Kosten durch mindestens 4 Wochen. Eine
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Erhöhung und Erweiterung der Leistunge mii das erwähnte
Mindestausmaß kann bis zu einem gewissen Grade durch das Statut

der Krankenkassa festgeseßt werden.

Es gibt folgende Arten m Krankenkassen :

1, Bezirkskrankenkassen ; 2. Betriebskrankenkassen; Baus

krankenkassen; 4. Genossenschaftskrankenkassen; 5. Siabetlaben oder
Knappschaftskrankenkassen und 6. Vereinskraukenkassen. L a

Am verbreitetsten sind die Bezirkskranfkenkassen. Diese

sollen in der Regel für jeden Gerichtsbezirk errichtet werden.

Mitglieder derselben sind alle im Sprengel der Kassa beschäftigten
_ versicherungspflichtigen Personen, soferne sie nicht einer anderen

entsprechenden Kassa angehören. Jhre Mitgliedschaft beginnt mit

dem Tage, an welchen sie in die betreffende Beschäftigung eintreten.

Auch nicht versicherungspflichtige Personen können, wenn sie das
35. Lebensjahr nicht überschritten haben, der Kassa beitreten. Jede

Statut Vor- Bezirkskrankenkassa hat ein behördlich genehmigtes Statut. JFhr

mi Vorstand wird in der Generalversammlung aus den Mitgliedern

gewählt. Auch den Arbeitgebern ist eine entsprechende Vertretung

a E argan H e
Jeder neu eingetretene Hilfsarbeiter is binnen drei Tagen nach

E der Beschäftigung anzumelden; binnen der gleichen Fist if

O der Austritt eines Hilfsarbeiters anzuzeigen. Die Gewerbe-
inhaber haben diese Meldépflichten genau zu beobachten, da sie sonst

—. gestraft werden (Geldstrafen. bis zu 20 K oder Arrest bis zu zwei —
_ Tagen) und weiters au< der Kassa für allfällige Unterstühungen 0

| an Nichtangemeldete ersaßpflichtig sind. O 0

Beiträge Die Mittel, die zur De>ung der Kosten der Versicherung not-

wendig sind, werden dur<h Beiträge, deren Höhe in den Statuten

n N festgesetzt is, aufgebraht. Der Unternehmer ht in Drittel, der
SO m Hilfsarbeiter zwei Drittel der Beiträge zu zahlen, wobei aber der

T Anteil, der dem Hilfsarbeiter zur Last fällt, niht mehr als 3% H

2200
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Arten der

frankenkassa.

itglieder.
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des für die Berechnung des Krankengeldes in Betracht kommenden

Lohnes betragen darf. Die Pflicht zur Zahlung der Beiträge trifft IL
bloß den Arbeitgeber, die Krankenkassa hat gegen den Versicherten

in der Regel keinen unmittelbaren Anspruch. Streitigkeiten zwischen

‘den Versicherten und den Bezirkskrankenkassen über Untexstüßungs-

Schiedsgericht. ansprüche gehören aussclièßlih vor das Schiedsgericht der Kassa.

eta Bétriebskrankenkassen können dort errichtet werden, wo

n seitens eines Unternehmers in D E in gj benachbarten



Betrieben hundert oder mehr Arbeiter beschäftigt werden. Jt ein

Betrieb für die darin beschäftigten Arbeiter mit besonderer Krank-

heitsgefahr verbunden, dann fann der betreffende Unternehmer ohne

Rücksicht auf die Zahl der Arbeiter zur Errichtung einer Betriebs-

krankenkassa verpflichtet werden.

Die Errichtung von Baukrankenkassen kann den Bauherrn Baukranken-

bei Weg-, Eisenbahn-, Kanal-, Strom- und Dammbauten, dann bei «ssen.
anderen vorübergehenden Baubetrieben aufgetragen werden, wenn

hiebei dur< längere Zeit eine größere Anzahl von Arbeitern

beschäftigt wird.

Genossenschaftskrankenkassen können von den Gewerbe- Genossen:

genossenschaften zur Unterstüßung ihrer Angehörigen (Gehilfen und LO
- Lehrlinge) errichtet werden. Für die Versicherung der Lehrlinge |

können eigene Lehrlingskrankenkassen gegründet werden.

Die Bruderladen oder Knappschaftskassen dienen Bruderladen,

zur Unterstützung erkrankter Bergarbeiter. Sie sind Zwangskassen, a:
d. h. alle im Bergbau beschäftigten Personen müssen Mitglieder

derselben sein. Auch nach den bestehenden Vereinsgeseßen können

Krankenkassen — Vereinskrankenkassen — gegründet werden,

deren Leistungen den geseßlichen Mindestleistungen dex Kranken-

versicherung entsprehen müssen.

€) Privatversicherung.

Der öffentlichen Zwangsversicherung steht die freie Privat- Privatver-

versicherung gegenüber. Sie wird von privaten Gesellschaften, Aktien- sicherung.

gesellschaften oder Gegenseitigskeitsvereinen betrieben und weist

mannigfache Arten auf.

Die Lebensversicherung gewährt durch regelmäßige Ein- Lebensver-
zahlungen (Prämien) den Anspruch auf die Bezahlung eines bestimmten \siherung.

Kapitals an die Hinterbliebenen nah dem Tode des Versicherten (Ab-

lebensversicherung) oder für den Fall des Erlebens eines bestimmten Zeit-

punktes an den Versicherten (Erlebensversicherung). Die Versicherung

kann auch die Bezahlung einer bestimmten Summe zu Gunsten einer

dritten Person (z. B. Aussteuerversicherung) oder die Leistung einer

Rente nah einer gewissen Zeit (Rentenversicherung) bezwe>en. Jn

jüngster Zeit sind die Versicherungsgesellschaften, namentlich die von

humanitären Vereinen, von den Ländern und Gemeinden gegründeten,

bestrebt, den Gedanken der Versicherung in den Massen des Volkes

zu verbreiten. Durch diese Volks versicherung ist jedermann die



Polizze.

Feuer-

versicherung.

Hagel-

versicherung.

Vieh-

versicherung.

Transport-

__ versicherung.

Einbruch-

diebstahls-,

Spiegelglas-

und Wasser-

leitung8-

\chädenver-

sicherung.

Haftpflicht-
versicherung.

Kautions- und

Kredit-

versicherung.

Gelegenheit geboten, si<h die großen wirtschaftlichen Vorteile der

Versicherung anzueignen. Dies ist auh für den Gewerbetreibenden

von Bedeutung. Durch den Abschluß einer Lebensversicherung wird

nämlich auh sein Kredit gehoben, da die Polizze, d. i. die von

der Gesellschaft ausgestellte Vertragsurkunde, nah Ablauf einer

gewissen Zeit als Pfandobjekt für die Gewährung eines Darlehens

verwendet werden kann.

Durch die Feuerversicherung erhält man den Ersatz des

Schadens, welcher dur< einen Brand verursacht wird. Die Statistik

besagt, daß von tausend Häusern alle Fahre eines brennt. Ft es

da nicht vernünftig, wenn sih der Hauseigentümer und der Mieter

durch die Versicherung gegen Brandschaden, der ja oft den wirt-

schaftlichen Ruin herbeiführen kann, \{hüßt ?

Ein Unwetter, Hagel und Schloßen, können in wenigen Augen-

bli>en dem Landwirt die ganze Hoffnung vernichten, die er auf seine

Ernte set. Durch die Hagelversicherung wird er von dieser

Sorge befreit.

Durch die Viehversicherung -shüßen wir uns gegen den

Schaden, den der Verlust eines Tieres mit sich bringt.

Geschäftsleute, die Waren erhalten oder versenden, erleiden

großen Schadeu, wenn ein Transport verunglü>t, wenn z. B. ein

Schiff untergeht oder- wenn Sachen auf der Bahn verbrennen. Sie

sichern sih gegen diese Gefahren dux< die Transportver-

sicherung. Die Eisenbahnen haften nämlih für Beschädigungen

der Frachtgüter nicht, wenn der Schaden durch ein Verschulden des

Verfügungsberechtigten, durch die natürliche Beschaffenheit des Gutes

oder durh höhere Gewalt herbeigeführt worden ist.

Wichtig für den Geschäftsmann sind weiters die Einbru ch-

diebstahl-, die Spiegelglas- und die Wasserleitung s-

\chäden-Versicherung. Die Haftpflichtversicherung ge-

währleistet dem Versicherten Rechtsbeistand und Schadloshaltung

für alle Ansprüche, welche infolge seines und seiner Bediensteten

schuldhaften Verhaltens gegen ihn erhoben werden.

Jn neuester Zeit wurde no< die Kautions- und die Kredit-

versicherung eingeführt. Jene bietet dem Versicherten Schuß

gegen betrügerishe Handlungen seiner Bediensteten, diese bewahrt

ihn vor Verlusten bei Zahlungsunfähigkeit seiner Schuldner und

garantiert ihm so die Einbringlichkeit seiner Forderungen.



5, Umfang und Ausübung des Gewerbes.

Es ist wichtig für jeden Gewerbetreibenden zu wissen, wie

weit sih seine Befugnis zur Herstellung und zum Verkaufe von

Gegenständen erstre>t. Diese Frage wird nah dem Jnhalte des

Gewerbescheines odex der Konzession beurteilt. Wenn also z. B. der

Gewerbeschein auf das Schlossergewerbe lautet, so ist der Fnhaber :

befugt, alle Arbeiten auszuführen, welche herkömmlicherweise als |

Schlosserarbeiten bezeichnet werden. Der Gewerbetreibende hat das |

Recht, alle jene Arbeiten, auch die anderer Gewerbe, auszuführen,

welche zur vollständigen Herstellung seiner Erzeugnisse notwendig

sind, und darf die hiezu erforderlichen Hilfsarbeiter auh anderer

Gewerbe halten. Er ist aber nicht berechtigt, Lehrlinge eines anderen

handwerksmäßigen oder an den Befähigungsnachweis ge gebundenen
fonzessionierten Gewerbes zu halten. Ein Möbeltischler darf also
z. B. einen Schlossergesellen zur Herstellung und zum Anbringen
der Schlösser an die Möbel, nicht aber auh einen Schlosserlehrling

aufnehmen. Weiters i jeder Gewerbetxeibende berechtigt, seine

Werkvorrichtungen, Maschinen und Werkzeuge selbst f R zabettes
und die für den Vertrieb der Erzeugnisse dienenden Hilfsmittel

(Verpackungen, Umhüllungen u. \. w.) selbst herzustellen. Die selbst

erzeugten G Gegenstände fann der Gewerbetreibende natürlih auch __
‘verkaufen ; e er darf aber auch mit solchen Gegenständen, die ex nicht
selbst erzeugt hat, Handel treiben. Der Hutmacher kann z. B. auch

Hüte verkaufen, die er nicht selbst hergestellt hat.

in gewisser Hinsicht auh außerhalb des Standortes auszuüben. Er

kann die Artikel seines Gewerbes überallhin bei Gewerbeleuten, die

solche Gegenstände führen dürfen, zum Vertrieb geben, auf Bestellung

liefern und bestellte Arbeiten überall ausführen. Für die Ausübung

einzelner Gewerbe, nämlich des Rauchfangkehrêr- , Kanalräumer- und VBezirksweise

Abde>ergewerbes, kann jedoch eine-bezirksweise Abgrenzung verfügt Aging:
werden und darf dann “Gewerbe in dem betreffenden Bezirke

nux von dem hiezu B&echtigten allein ausgeübt werden.

Die Gewerbeinhaber sind weiters berechtigt, im Umherreisen Bestellungen.

(selbst oder durch Reisende) Bestellungen auf ihre Waren bei Kauf-
leuten, Fabrikanten, Gewerbetreibenden u. \. w., in deren Geschäfts-

betriebe die betreffenden Waren Verwendung finden, aufzusuchen ;

sie dürfen dabei in der Regel keine Waren zum Verkaufe, sondern

nur Muster mit sich führen. Eine in der Natur-der-Waren begründete
ai

i



Ausnahme von dieser Bestimmung findet für Uhrmacher, Gold- und

Silberarbeiter, Juwelen- und Edelsteinhändler statt, welche befugte

Wiederverkäufer, falls ein Verkauf nach Muster ausge\chlossen erscheint,

mit den betreffenden Wären selbst besuchen dürfen. Das Aufsuchen

Aufsuchen der yon Privatkunden außerhalb des Standortes zur Entgegennahme

N von Bestellungen is nur über ausdrückliche, schriftliche, auf bestimmte
Waren lautende und an den Gewerbeinhaber-gerichtete Aufforderung

gestattet. Das Aufsuchen von Privatkunden zum Zwecke der Bestellung

von Kolonial-, Spezerei- und Materialwaren ist innerhalb und

außerhalb des Standortes unbédingt verboten. :

Marktverkehr. Jeder Gewerbetreibende kann die M ärfkte !) in- und außer-
halb des Standortes seines Gewerbes beziehen und dort alle Waren,

soweit sie zum Verkehre auf dem betreffenden Markte zugelassen sind

und ihr Verkauf nicht an eine Konzession gebunden ist, zum Verkaufe

feilbieten.

Personen, welche aus dem Beziehen von Märkten ein selb-

Fieranten. ständiges Gewerbe machen, heißen «rftfahrer oder Fieranten;

sie müssen diese Tätigkeit freies Gewerbe ordnungsgemäß

anmelden. :

6. Der Wettbewerb.

Das Gesey umschreibt genau die Befugnisse, die dem einzelnen

Gewerbetreibenden in der Ausübung seines Gewerbes zustehen.

Innerhalb der Grenzen dieser Berechtigungen kann er mit seinen

Berufsgenossen in den Wettbewerb treten, um seinen Kundenkreis

zu erweitern. Dieser Wettbewerb — die Konkurrenz — is, wenn

fie das Maß des Erlaubten nicht überschreitet, von Nuyen. Den
Erzeuger der Waren (Produzenten) spornt sie zu großer Leistungs-

fähigkeit an, dem Konsumenten bietet sie die gewünschte Gelegenheit

zur reihen Auswahl bei der Befriedigung seiner Bedürfnisse. Der

Aufschwung von Handel und Verkehr hat es aber mit sich gebracht,

daß sich im Wettbewerb au< Mißbrauch, Täuschung und Betrug

einschlichen. Es mußten nun Vorschriften erlassen werden, die

den Erzeuger der Waren und deren Abnehmer vor den Folgen

1) Man unterscheidet Hauptmärkte (Messen, Jahrmärkte), wo alle Waren

feilgeboten werden können, Spezialmärkte (Viehmärkte, Pferdemärkte u. #. w.), wo

der Handel auf eine bestimmte Gattung von Waren beschränkt ist und Wochen-

märkte, welche den Bedürfnissen des täglichen Lebens dienen (für Lebensmittel,

landwirtschaftliche Produkte, Wirtschafts- und A>ergeräte u. s. w.):



unlauteren Wettbewerbes s{hüßen. Die Kenntnis dieser

Vorschriften ist für jeden Gewerbetreibenden von größtem Werte,

damit er im stande ist, unlauterem Gebaren der Konkurrenten

wirksam entgegenzutreten. FZ |

a) Eingriffe.

Die R ekl ame, d. i. die Anpreisung der Erzeugnisse oder Leistungen Die Reklame.

zum Dive rer grbfexeni Verbreitung, bildet heutzutage ein wichtiges
Mittel zur Hebung des Absatzes und zur Erweiterung des Kunden-
kreises. Jn den mannigfa<sten Formen (Bild, Dru, _Juserat

u. f. w.) trachten nicht bloß größere Fabriken . und Geschäftshäuser,

sondern auh kleinere Unternehmer ihren Erzeugnissen und Leistungen

weiteste Verbreitung zu verschaffen. Große Summen Geldes werden

alljährlih für die Reklame verwendet. Denken wir nur an die

Inserate in den Zeitungen, die Plakate in den Straßen, die Aus-

: shmüd>ung der Verkaufsläden u. Wf w.

“Niemand darf si < bei der Reklame die Firma oder Bezeichnung Eingriffe.

des Betriebes eines anderen Gewerbetreibenden widerrehtlih aneignen,

die Gegenstände seines Gewerbebetriebes fäls{li< als aus einer anderen

Betriebstätte hervorgegangen bezeichnen und sih Auszeichnungen _
beilegen, die ihm n [nicht zukommen. Wenn ein nicht protokollierter
Gewerbetreibender si< seines Namens bedient, muß er den vollen.

Vor- und Zunamen verwenden. Ein einzelner Gewerbetreibender

darf auch keine Bezeichnung benüßen, welche auf ein Gesellschafts-
verhältnis schließen läßt. Wer durch einen solchen Eingriff verlegt Strafen.

„wird, kann die die Einstellung der betreffenden Bezeichnung und die
Bestrafung des Täters durch die Gewerbebehörde sowie den Ersatz
Des ias zugefügten Schadens ‘durch das Gericht verlangen.

it

cae ERE ERS SA za,
b) Ausverkäufe.

Dex unlautere Wettbewerb bedient sih mit Vorliebe des Mittels,

den Verkauf von Waren als Ausverkauf in. besonders auffallender

Weise anzupreisen, ohne daß tatsächlih ein Ausverkauf, d. i. eine

Veräußerung der Waren zum Zwecke der Beendigung des Gewexbe-

betriebes im Ganzen oder hinsichtlich einer gewissen Warengattung

beabsichtigt ist. Es wird vielmehr eine fortwährende Ergänzung

des Warenlagers vorgenommen. Solche -„Ausverkäufe“ können

anständige Gewerbetreibende schädigen und das fkaufende Pub-

lifum dur< die Vorspiegelung billigster Preise täuschen. Es

wurden daher zum Schuße der Gewverbetreibenden und des
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Publikums in dieser Hinsicht folgende Vorschriften erlassen: Die

Veranstaltung öffentliher Ausverkäufe kann nur auf Grund

einer Bewilligung der Gewerbebehörde erfolgen. Fn dem um die

Erteilung dieser Bewilligung einzubringenden, mit einem 2 K-Stempel

versehenen Gesuche is die Menge und Beschaffenheit der Ware, der

Standort des Ausverkaufes und seine Dauer anzugeben. Das Gesuch

hat weiters genaue Angaben über dié Eigentümer der Waren, die

Personen, die den Ausverkauf durchführen sollen, und die Beweg-

gründe, aus welchen der Ausverkauf stattfinden soll (z. B. Tod des

Gewerbeinhabers, Aufhören des Gewerbebetriebes, Vernichtung eines

Teiles des Warenlagers durh-Feuersbrunst, Übersiedlung u. \. w.),

zu enthalten. Die Bewilligung zum Ausverkaufe in dex Dauer

von längstens drei Monaten erteilt die Gewerbebehörde 1. Fnstanz,

für längere Zeit, u. zw. ‘höchstens bis zu einem- Fahre, kann die

Bewilligung bei ganz besonders berücksichtigungswürdigen Fällen

von der politischen Landesbehörde erteilt werden.

Bei einem Ausverkauf darf nux eine Veräußerung der ursprünglich

angemeldeten Waren erfolgen, worüber die Gewerbebehörde strengstens

zu wachen hat. / Erfolgt eine Verleßung dieser Vorschrift, so wird

die Bewilligung sofort zurückgezogen, die nachträglich angeschafften Waren

werden beschlagnahmt und dex shuldige Gewerbeinhaberx wird außerdem

noch strenge bestraft.

€) Gewerbliches Urheberrecht.

Die Gewerbetreibenden haben bei der Ausübung ihres Geschäftes

auch die bestehenden Marken-, Muster- und Patentrechte zu

beachten.

Unter“ gewerblichen Marken (Schußmarken) versteht man

besondere Zeichen, welche zur Unterscheidung der Waren eines bestimmten

Gewerbetreibenden von anderen gleichartigen bestimmt sind. Es gibt

Bildmarken (Anker-Steinbaukasten, Schichtseife mit dem Hirschen

u, \, 1, \. w.) und Wortmarken (Koh-i-noor- “Bleistifte, Kalodont-Zahn-
pasta, Del-ka- Schuhe u 4 BN Durch das Markenrecht erlangt
man die aus\chließliche Befugnis, die Erzeugnisse unter der betreffenden

Marke in Verkehr zu sehen. Die Anbringung der Marke erfolgt

entweder auf der Umhüllung oder auf der Ware selbst. Wer dieses

Markenrecht erwerben will, hat bei der zuständigen _ Handels-_ und
Gewerbefammer um die Registrierung, d. i, die Aufnahme der Marke
in i das Markenregister der Kammer anzusuchen. Beim Ministerium



für öffentliche Arbeiten wird ein Zentralmarkenregister für

alle in Österreich registrierten Marken geführt. Gewisse Marken sind
| von der Registrierung ausgeschlossen, wie z. B. das Bild des Kaisers

oder der Mitglieder des fkaiserl. Hauses, Marken, die bloß in

öffentlichen Wappen, Zahlen, Buchstaben, Orden, Medaillen bestehen,
die bereits im Verkehr allgemein gebräuchlich sind, u. #. w. Damit

das Markenrecht nicht erlischt, muß die Registrierung von zehn zu_

zehn Fahren wieder erneuert werden. !) Verlehungen der Marken-

rehte werden auf Antrag des Verletzten von den Strafgerichten
strengstens bestraft; au< kann die Vernichtung der IE

Marken und SE verlangt werdeit.

Form (äußere EEE TAs Dekor, Schliff, Farbe u. \. w.) eines
gewerblichen oder Jndustrieerzeugnisses bezügliche, zur Übertragung

auf ein solches geeignete Vorbild (Muster eines Stoffes, einer Tapete,

Feder, Modell eines Glases u. \. w.). Das Musterrecht gewährt die

ausschließliche Befugnis zur Benüyung des Musters für die Zeit,

für welche der r Musterschuß verliehen wurde, längstens für die Dauer
von drei Jahren. Bewerber um ein Musterre<t haben unter Über-
reichung von zwei gleichen Exemplaren bei der Handels- und
Gewerbekammer um die Registrierung des _Musters anzusuchen, 2)

Zentral- \

marken- |
register. |

4 7

Modells as,

worauf das M Muster im “Musterregistrierungsamt der Kammer hinter- Musterregister.
legt wird. Is

Eingriffe-in-das- Musterrecht werden von der politischen Behörde
bestraft; außerdem kann bei Gericht Schadenexrsaß verlangt werden.

Durch das Patent wird demjenigen, der eine neue Erfindung

gemacht hat, deren gewerbliche Anwendung für die Zeit von längstens _

Patentschuß.

15 Fahren gewährleistet. Der Jnhaber des Patentes ist für diese N
Zeit aus\{ließlih berechtigt, den Gegenstand der Erfindung betriebs-

mäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu

gebrauchen. . Vorausseßung für die Patentierung ist die Neuheit der

Erfindung. Die Ene des Patentes hat beim fk, f. Patentamt
in 1 Wien zu erfolgen, welches das Patentregister führt und

1) Hiebei ist eine Taxe von 10 K zu entrichten.

?) Das Gesuch unterliegt der Stempelgebühr von 1 K; die gleiche Stempel-

gebühr ist für das von der Kammer auszustellende Zertifikat zu entrichten. Weiters

ist für jedes Jahr des Musterschußes eine Taxe von 1 K zu bezahlen.
3) Die Gesuche sind mit 6 K für den ersten Bogen und mit je 1 K für

jeden weiteren Bogen zu stempeln. Gleichzeitig ist eine Anmeldegebühr von 30 K zu
entrihten. Weiters sind von Jahr zu Jahr steigende (von 40 bis zu 680 K) Yahres-

Bergmann, Bürgerkunde. XI. 1414. 8

Patentamt.



die Patenturkunde ausfertigt. Das Patent geht auf die Erben

über und fann auch auf andere Personen übertragen werden. Der

Inhaber des Patentes kann dieses auch dadurh ausnüßen, daß

Lizenz. er anderen Personen eine „Lize! nz“ zur Ausübung der Erfindung

verkauft. Auch der Übergang des Patentes und die Erteilung-von

Lizenzen ist in das Patentregister einzutragen.

Erlöschen des Vor Ablauf der Schußfrist von 15 Fahren erlischt das Patent,

Patentes. wenn eine fällige Jahresgebühr nicht rechtzeitig eingezahlt wird.

Die Verlegung der Patentrechte wird streng geahndet; man

Eingriffe und unterscheidet in dieser Hinsicht Eingriffe und Patent-

ES anmaßungen. Einen Eingriff begeht, wer die geschühte Erfindung
widerre<htli<h ausnüßt ; einer Patentanmaßung macht sich \{uldig,

wer mittels Etiketten, Anzeigen u. dgl. vorgibt, ein Patent zu besitzen.

Über erstere entscheidet das Handelsgericht ; ein wissentlicher Eingriff

bildet ein Vergehen, worüber das Strafgericht urteilt. Patent-

anmaßungen werden als Übertretungen von der politischen Behörde

bestraft. Y

Verträge. Durch Verträge mit anderen Staaten ist der Schutz öster-

reichisher Marken-, Muster- und Patentrechte auch im Ausland

gesichert.

d. Eich- und Punzierungsvorschriften.

Das Eich- Mit dem 1. Jänner 1876 wurde in unserem Vaterlande eine

wesen. neue Maß- und Gewichtsordnung, die metrische, eingeführt. Es

besteht die Verpflichtung, si< nur der geseßlichen Maße, Gewichte

und Meßapparate zu bedienen. Zuwiderhandelnde werden bestraft

und jedesmal wird auh der Verfall der ungesezlichen Maße,

Gewichte und Meßapparate ausgesprochen. Alle Maße, Gewichte

und Meßapparate müssen amtlich geeicht sein, d. h. es muß durch

vorschriftsmäßige Aufdrü>ung (CEinprägung, Einbrennung u. EW)

eines Stempels beglaubigt werden, daß das betreffende Exemplar

die gesetzliche Beschaffenheit (Länge, Schwere, Stärke u. \. w.)

besit. Die meisten Maße und Gewichte müssen alle 2 bis 3 Jahre.
Normal- ngchgeeicht werden. Die oberste Verwaltung des Eichwesens obliegt

cihungs- per Normaleihungskommissionin Wien. Zur Durchführung
fommission, Sentier ; : j

Eichämter, und Überwachung der Eichvorschriften wurden die Eichämter



y errichtet. Für die Vornahme der Eichung is eine Gebühr zu

b bezahlen. : |

Ï Die Verfertiger und Verkäufer von Gold- und Silberwaren

müssen eine Reihe von Vorschristen über die Punzierung Punzierung.

beobachten, welche in erster Linie zum Schutze des kaufenden

Publikums erlassen wurden, aber auch den Verfertigern und Ver-

käufern dieser Waren zustatten kommen, da nah der Punzierung #

der Waren an ihrer Echtheit nicht mehr gezweifelt wird. Bei der

Punzierung wird der Feingehalt der Gold- und Silberwaren amtlich

festgestellt und dur< den Aufdru> der Punze bestätigt. Der Fein- |

gehalt wird mit Nr. 1 bis 2 bezeichnet; es dürfen nur solche Gold-
und Silberwaren verfertigt werden, welche mindestens den niedersten |
Feingehalt besißen. Die Erzeuger und Händler mit Gold- und |

Silberwaren stehen unter steter amtlicher Aussicht ; sie sind verpflichtet, |
den Antritt des Gewerbes und jeden Wechsel der Betriebstätte 4

längstens binnen acht Tagen der Punzierungsbehörde !) anzuzeigen; |

sie haben ordnungsmäßige Bücher zu führen, in welche die Kontroll-

behörde jederzeit Einsicht nehmen kann, und sind verpflichtet, alle

Gold- und Silberwaren der Punzierung zu unterwerfen. Auch alle

aus dem Auslande eingeführten Gold- und Silberwaren müssen auf
ihren Feingehalt geprüft werden.

Für die Vornahme der Punzierung ist eine Gebühr zu entrichten.

7. Weiterbildung.

„Lernst du was, jo kannst du was; und kannst du was, so

hast du was.“ Dieser alte Spruch gilt auh für den Gewerbe-

treibenden. Um in dem heutigen s{hweren Kampfe ums Dasein

gerüstet zu sein, muß er sih mit allen Kenntnissen versehen, die ihn

geeignet machen, in den Wettbewerb mit seinen Standesgenossen

einzutreten.

Er hat sih auh alle jeweiligen Fortschritte unserer Zeit für

seinen Zwe> nußbar zu machen, damit er auf einen dauernden

Erfolg rechnen kann. Wer hingegen nichts gründlich gelernt, sih in

seinem Fache nicht die nötigen Fertigkeiten angeeignet hat, nichts

80: gu IENE A I O O RETE NEAT CPER IETERTE AT IA EIRE LOE EIE EETI CORN E »°
1) Als oberste Zentralbehörde in Punzierungsangelegenheiten gilt das Haupt-

münzamt in Wien, welchem das Hauptpunzierungsamt untergeordnet ist. Punzierungs-

ämter bestehen in Linz, Graz, Triest, Prag, Lemberg, Krakau und Bregenz. Nötigen-

falls werden die Punzierungsgeschäfte auh von den Steuer- und Zollämtern

besorgt.
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Das gewerb-

licheBildung8-

wesen.

Gewerbliche

= SO =

als seine ungeschulte Arbeitskraft anbieten kann, der muß befürchten,

daß er morgen brotlos wird oder daß seine Kunden zu seinem

tüchtigeren, geschulteren Standesgenossen übergehen.

Eine gediegene Weiterbildung des Geistes und der Hand bildet

die Grundlage für einen blühenden Gewerbestand.

Jn unserem Vaterlande ist, wie nirgends anderswo, in reich-

lichem Maße Gelegenheit zu einer solchen Weiterbildung geboten, und

zwar nicht bloß für den Lehrling und Gehilfen, sondern auch für

den Meister. |

Jn hervorragender Weise wird bei uns das gewerbliche Bildungs-

wesen gepflegt, das dur< seine reichhaltige und weitverzweigte

Gliederung allen Bedürfnissen des Gewerbestandes zu seiner Weiter-

und Ausbildung Rechnung zu tragen imstande ist.

Die für den gewerblichen Nachwuchs wichtigste Art der ge-

Fortbildungs- werblichen Lehranstalten, die gewerbliche For tbildungs8-
“_\ulen.

Fachschulen.

\<hule, haben wir bereits kennen gelernt. Sie ist Pflichtschule für

alle Lehrlinge, steht aber bei Vorhandensein des Playes auh Gehilfen

und anderen Hilfsarbeitern des Schulsprengels bis zum vollendeten

18. Lebensjahre offen. Der Unterricht an ihr dauert 2 bis

4 Jahre und sie hat die Aufgabe, den Lehrlingen und Gehilfen

einen theoretishen und, wo möglich, auch praktischen Unterricht in

jenen funstgewerblichen, technischen und kommerziellen Fächern zu

bieten, welche ihnen für die Ausübung ihres Berufes nüßen und

zur Hebung ihrer Erwerbsfähigkeit beitragen können. Fn neuester

Zeit wird der Errichtung von fachlich-gewerblichen Fortbildungs-

s{hulen erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet, an denen durch Zusammen-

fassung von Schülern gleichartiger oder engverwandter Gewerbe,

durch einen den Bedürfnissen des betreffenden Faches angepaßten

Lehrgang, Verwendung von Fachleuten bei der-Erteilung des Unter-

richtes sowie durch Angliederung von Lehrwerkstätten eine stärkere

Betonung der fachlihen Seite der Ausbildung erfolgen fann.

Die Fachschulen für einzelne gewerbliche Zweige !) pflegen

die Ausbildung der Schüler in einem am Standorte der Schule

besonders stark vertretenen Gewerbe oder in mehreren Gewerben



(z. B. Tischlerei, Schnitzerei und Drechslerei). Das Hauptgewicht

wird hier auf die Unterweisung in Lehrwerkstätten und Ateliers

sowie auf das Zeichnen und Modellieren gelegt. Der Unterricht

dauert 3 bis 4 Fahre, dort wo nur Lehrwerkstätten bestehen, wie

z. B. für das Gewerbe der Tischlerei und Drechslerei, zwei Fahre.

Für die Aufnahme genügt in der Regel die absolvierte Volks\chule.

Diese Lehranstalten sind berufen, die Meisterlehre zu ersehen, und

besißen neben der eigentlichen Fachschule oft noh folgende Ab-

teilungen : eine gewerbliche Fortbildungsschule, einen offenen Zeichen-

saal für Meister und Gehilfen, Zeichenkurse für Volks\chüler u. \. w.

Die allgemeinen Handwerkerschulen bilden die Vor-

hule für die Meisterlehre. Die Schüler können mit zwölf Fahren

eintreten und erhalten durch 2 bis 3 Jahre neben der Fortseßung

des Volfks\chulunterrichtes auch ausgedehnteren Unterricht im Zeichnen

und eine praktische Unterweisung in Lehrwerkstätten für Holz- und

Metallbearbeitung.

Die Werkmeisterschulen haben die Aufgabe, Personen,

die bereits ein Gewerbe | ganz oder zum Teile erlernt haben, eine

Ausbildung in theoretisher und praktischer Hinsicht zu vermitteln,

so daß ihnen die Möglichkeit eines besseren Verdienstes als Werk-

meister, Werkführer, Bauführer und Bauzeichner u. \. w. geboten .ist.

Zur Aufnahme ist die absolvierte Volks\chule und eine mehrjährige

gewerbliche Praxis erforderlich.

Es gibt Werkmeisterschulen für die Baugewerbe, an welchen

der Unterricht nur im Winter stattfindet, damit sich die Besucher

im Sommer praktisch betätigen können, ferner für mechanisch-technische

Gewerbe, für Elektrotechnik, für Weberei und Färberei. Der Unterricht

dauert zwei Fahre, an den baugewerblichen Abteilungen 4 bis 5

Semester.

Eine besondere Art der Werkmeisterschulen sind die Meister-

schulen zur Ausbildung der Angehörigen einzelner handwerk8mäßiger

Gewerbe, wie der Tischlerei, Zimmer- und Dekorationsmalerei, und

die Winterkuxse für Bauhandwerkér ; beide aie eine Unterrichtsdauerx

von 2 bis 3 Halbjahren.

An den Bau- und Kunsthandwerkerschulen sind

Winterkurse für Bauhandwerker und Meisterschulen für einzelne
Handwerker mit Einrichtungen für den örtlichen Bedarf, wie Fort-

bildungs\chulen, offenen Zeichensälen, Abteilungen für volks\chulpflichtige

Knaben u. st. w., vereint.

Allgemeine

Handwerker-

schulen,

Werkmeister-

schulen.

Winterkurse.

Bau- und

Kunsthand-

werkerschulen.



Staat3-

gewerbe-

schulen.

Zentral-

anstalten.

Frauen-

berufs\chulen.

Wander-

unterricht.

Fachkurse.

Gewerbe-

amt.

Spezial- und

förderungs-

Die Staatsgewerbeschulen umfassen zwei Gruppen : die

höheren Fachschulen und die Werkmeisterschulen. Beide sind nach

Fächern (Baugewerbe, Maschinengewerbe, Elektrotechnik, Kunstgewerbe,

Textilgewerbe und chemische Gewerbe) gegliedert. Zum Eintritt in

eine höhere Gewerbeschule mit einer Unterrichtszeit von vier Fahren

ist die Absolvierung einer Untermittelshule oder Bürgerschule

erforderlich.

Als gewerbliche Zentralanstalten bestehen: Die Kunst-

gewerbeshulen in Wien und Prag, das Technologische Gewerbe-

Museum, die graphische Lehr- und Versuchsanstalt, die Lehr- und

Versuchsanstalt für Korbflechterei, die Fachschule für Textilindustrie,

alle in Wien.

Auch dem weiblichen Geschlechte steht, soweit es die räumlichen

Verhältnisse gestatten, der Besuch der staatlichen gewerblichen Lehr-

anstalten ofen. Den besonderen Bedürfnissen der gewerblichen Aus-

bildung des weiblichen Geschlechtes entsprechen die Frauengewerbe-

\<hulen (für Kleidermachen, für Weißnähen und Sticken), die

Koch- und Haushaltungs\<hulen und als Zentral-
anstalten in Wien die-Anstalt für Frauenhausindustrie

und die Zentrallehranstalt für Frauengewerbe.

Zu den Einrichtungen, welche die gewerbliche Ausbildung fördern,

gehört auh der Wanderunterri < t. Zahlreiche staatliche

gewerbliche Schulen veranstalten dur<h ihre Lehrkräfte außerhalb

des Sitzes der Anstalt Vorträge, Vorführungen und Lehrkurse, deren

Zwe> darin besteht, die Gewerbetreibenden mit den künstlerischen,

technischen und ‘wirtschaftlichen Fortschritten und Neuerungen bekannt

zu machen.

Auch die Gewerbeförderungs-Fustitute dex Handel8-

und Gewerbekammern bringen Spezial- Und Fachkurse für

bestimmte Gewerbe sowie Buchhaltun gs- und Kalkulations-

kurse zur Duxchsührung.

Neben der erwähnten didaktischen Gewerbeförderung dient auch

der Hebung des gewerblichen Mittelstandes die technische Förderung

des Gewerbes durch die Einführung bewährter technischer Arbeits-

behelfe und Arbeitsweisen,

Jn dem k. kf. Gewerbeförderungsamte in Wien

(IX. Severingasse Nx. 9) besitzen wir in Österreich hiefür ein Zentral-

institut, dessen Einrichtungen mustergültig sind. Für die Einführung

zeitgemäßer Arbeitsbehelfe und Arbeitsweisen besteht dort zunächst
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eine fa <li<e Auskunsftstelle, durh welche die Gewerbe-

treibenden beim Ankaufe von Maschinen und Werkzeugen, bei der

Einführung vorteilhafter Erzeugungsweisen, bei der Ermittlung

von Bezugsquellen und Absatzgebieten sowie in allen Fragen der

Gewerbeförderung unentgeltlih beraten werden.

Die Maschinenhalle des Gewerbeförderungsamtes, eine Maschinen-

ständige Ausstellung von Kleinmotoren, Werkzeugmaschinen und Werk- DOS
zeugen, ist allen Juteressenten frei zugänglich und dient als Mittel

zur Verbreitung technischer Kenntnisse in den gewerblichen Kreisen.

Auskunst-

stelle.

“Mittellosen auswärtigen Gewerbetreibenden können Geldbeträge zum

Besuche dieser Ausstellung bewilligt werden.

Die Musterbetriebe des Gewerbeförderungsamtes haben Musterbetrieb.

die Aufgabe, Gewerbetreibende, die shon erwerbstätig sind, mit der

modernen Technik sowie mit einer geordneten Buchhaltung und

Kostenberechnung in kleinen und mittleren Betrieben vertraut zu

machen. Sie sind zunächst für Meister und in zweiter Linie für

Gehilfen geschaffen. Solche Musterbetriebe bestehen für Schuhmacher,

Männerkleidermacher, Bautischler, Schlosser und Werkzeugmacher,

Galvanotechniker, Zimmerleute, für Elektroinstallation u. s. w. Mittel-

lose Besucher können Geldunterstüßungen erhalten.

Der Maschinenhalle und den Musterbetrieben sind Ex=- Erprobungs-

probungsanstalten angegliedert, wo Motoren, Werkzeug- anstalten.
maschinen, Werkzeuge u. dgl. auf ihre Brauchbarkeit, Verwendbarkeit

und Leistungsfähigkeit untersucht werden.

Neben dem Staate befassen sih auh die einzelnen Länder

(z. B. in hervorragender Weise das Land Niederösterreich) und

größere Gemeinden mit der Förderung des Gewerbestandes. Er-

sprießlich wirken auf diesem Gebiete auh die zum Teil von den

Handels- und Gewerbekammern, zum Teil von Gewerbevereinen ins

Leben gerufenen Gewerbeförderungs-Jnstitute!). Gewerbe
förderung3-

institute.

8. Ausstellungs8wesen.

Von einem der reichsten Männer der Welt, dem amerikanischen

Eisenbahnkönig Vanderbilt, rührt der Ausspruch her: „Wie kann die

Welt wissen, daß jemand etwas Gutes geleistet hat, wenn er den

1) Technologisches Gewerbemuseum in Prag, Gewerbeförderungs-Jnstitute in

Reichenberg, Troppau, Lemberg, Linz, Salzburg, Jnnsbru>, Bozen, Rovereto, Graz,

* Göôrz und Triest, tehnische Abteilung für Gewerbeförderung beim mährischen Gewerbe-

museum in Brünn und die Kärntner Gewerbehalle in Klagenfurt.
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Besitz desselben nicht anzeigt oder vorführt ?“ Dieses Wort gilt auch

für den Gewerbestand. Die Reklame, die Versendung von Prospekten

und illustrierten Katalogen sind alltägliche Erscheinungen des ge-

werblichen Lebens. Viel kräftiger wirkt auf ein beurteilendes und

faufendes Publikum die Vorführung der Sache selbst, die Ausstellung

des Erzeugnisses, der -Ware. Jn den Schaufenstern der großen

Geschäfte und der Warenlager sehen wir solche ständige Ausstellungen,

die hauptsählih dem Zwe>ke der Heranziehung der Kauflustigen

dienen. Auf Jahrmärkten und Messen sind größere und mannigfaltige

Gruppen ausstellender Gewerbetreibender vereint, um in regelmäßigen

Zeitabschnitten den gleichen Zwe>, Absatz der Erzeugnisse und Waren,

zu verfolgen.

Bald tritt auh die Absicht des Verkaufens in den Hintergrund,

es kommt lediglich das Betrachten, Vergleichen, Beurteilen der Tätig-

feit einer oder mehrerer Gruppen von Gewerbetreibenden einer

Gemeinde, einer Stadt, eines Landes, eines Staates zur Geltung,

es entstehen Ausstellungen im heutigen Sinne des Wortes.

Jhr Vorteil für den Gewerbetreibenden liegt niht bloß darin,

daß er durch die Vorführung seiner Erzeugnisse und Leistungen sein

Geschäft einem großen Publikum bekannt macht und sich dadurch einen

größeren Absay verschafft, sondern daß er Gelegenheit hat, zu schauen,

wie und was seine Konkurrenten im Jn- und manchmal au< im

Ausland arbeiten und welche Artikel der herrschenden Zeit- und

Geschmacksrichtung entsprechen.

Jn örtlicher Hinsicht unterscheidet man Lokal-, Bezirks-, Provinz-

(Landes-), internationale oder Weltausstellungen. Manchmal is damit

die Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis verbunden (Jubiläums-,

Millenniumsausstellung). Jn gegenständlicher Hinsicht unterscheidet

man Handwerker-, Gewerbe-, Fudustrieausstellungen im Gegensatze

zu Kunstausstellungen, landwirtschaftlichen und" anderen Fachaus-

stellungen. Die Ausstellungen können periodisch wiederkehren (z. B.

Kunstausstellungen) oder dauernd sein (Museen).

Zwei Arten von Ausstellungen haben- wir bereits früher kennen

gelernt, die Lehrlingsarbeiten-Ausstellungen und die Maschinenhalle

des Gewerbeförderungsamtes.

Zahlreiche Museen (Gewerbemuseen, Kunstgewerbemuseen) ver-

anschaulichen die Entwicklung des Gewerbes in einer Stadt oder in

einem bestimmten Gebiete und regen durch die Darbietung bedeut-

samer Vorbilder heimishen Gewerbefleißes zur Nachahmung und -

Fortpflanzung bodenständigen Geschmackes an.

O E T



Das Österreichishe Museum für Kunst und JFn-

dustrie in Wien wirkt einerseits dur<h die ständige Ausstellung

seiner mit allem Kunstverständnisse zusammengebrachten Sammlungen

veredelnd und zur Nachahmung aneifernd auf die Gewerbetreibenden,

andererseits veranstaltet es auch zeitweilig auf den verschiedensten

Gebieten des Kunstgewerbes Sonderausstellungen. Während der

Wintermonate finden auh Vorträge von Kunstgelehrten und Fach-

männern statt. Seine ungemein reichhaltige Bibliothek dient gleich-

falls den Bildungsbedürfnissen der Kunstgewerbetreibenden.

9, Gewerbegenossenschaften.

Jn jedem Berufe wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit

besonders gepflegt zu Nuß und Frommen seiner Glieder. So

war es auch schon von altersher im Gewerbestande. Fm Mittel-

alter waren es die Zünfte und Gilden, denen das Handwerk seinen

damaligen großen Aufschwung verdankt. Fhr Hauptziel war die

Förderung des Handwerks. Daneben verfolgten sie auch allgemeine

Zwe>e, indem sie ihre Mitglieder zu tüchtigen, rechtschaffenen Bürgern

erzogen und Erkrankte wie Witwen und Waisen unterstüßten.

Die Zunft hatte das Recht, die Meister des\selben Handwerkes

zu zwingen, ihr beizutreten, konnte aber auch nicht E Meistern

die Aufnahme verweigern.

Mit Strenge wachte sie darüber, daß ihre Mitglieder nur gute

Ware erzeugten. Schlechte Waren wurden vernichtet und deren

Hersteller oft barbarisch bestraft. So wurden z. B. in Wien Bäer,

die shle<tes Brot lieferten, „geshupft“, d. h. in einen großen

Wosserbehälter gestoßen. Diese strenge Selbstzucht brachte das Hand-

werk zu außergewöhnlicher Blüte und verschaffte den Zünften große

Macht. Das war im 14, bis zum 16, Fahrhundert n. Chr. Gerade

diese Machtstellung war dann neben anderen Ursachen der Grund, daß

das Zunftwesen ausartete und unterging. An Stelle des früheren

Gemeinsinnes trat Selbstsucht und Eigennußz. Die Zunft suchte sich

dadurch zu erhalten, daß sie die Zahl der Meister möglichst ein-

schränkte. Da keine Konkurrenz war, wurde s{le<ht geärbeitet,

Schleuderware erzeugt, so daß oft die öffentliche Gewalt einschreiten

mußte. Jmmer allgemeiner wurde der Ruf : Fort mit den Vorrechten

einzelner Handwerker! Gleiches Recht für alle! Das 19, Fahrhundert

brachte dann die „Gewerbefreiheit“, das Recht für jeden, einen

gewerblichen Beruf zu wählen und unter Beobachtung der vom

Öster-

reichisches

Museum für

Kunst und

Industrie in

Wien.

Zünfte.



Staate hiefür aufgestellten Vorschriften auszuüben. Die Gewerbe-

freiheit in diesem Sinne besißen wir auh heute noch. :

Dexr einer beruflichen Vereinigung der Gewerbetreibenden zu

Grunde gelegene gute Gedanke ist uns in den Gewerbegen osseux

schaften erhalten geblieben.

Begriff. Die Gewerbegenossenschaften sind berufliche Vereinigungen der

Jnhaber von Gewerben eines bestimmten Sprengels und ihrer Hilfs-

arbeiter _zur Vertretung - und Förderung gemeinsamer Jnteressen.
5 Die selbständigen Gewerbetreibenden und die Pächter von Gewerben

Mitglieder, - heißen Mitglieder, die bei ihnen beschäftigten Hilfsarbeiter

Angehörige. (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge) Angehörige. der Genossenschaft.

Die Gewerbegenossenschaften (Gremien, Gilden, Fnnungen

Beitritts- u. dgl.) sind Zwangsvereinigungen, d. h. jeder, der im Bezirke

pflicht. einer solchen Genossenschaft ein Gewerbe betreibt, welches ihr zu-

gewiesen is, wird von Geseßes wegen durh_ den Antritt dieses

Gewerbes \{<hou_Mitglied der Genossenschaft ; desgleichen wird jeder

Hilfsarbeiter eines solchen Gewerbetreibenden dur den Eintritt in

die Arbeit Angehöriger der Genossenschaft.

Jnhaber fabriksmäßig betriebener Gewerbe sind zur Teilnahme

an der Genossenschaft niht verpflichtet. Sie sind jedoch berechtigt,

der für die betreffende Gewerbegattung bestehenden Genossenschaft

mit deren Zustimmung als Mitglieder beizutreten.

Zwe>. Der Zwe > der Genossenschaft besteht in der Pflege des

Gemeingeistes, in der Erhaltung und Hebung der Standesehre

und in der Förderung der humanitären, wirtschaftlichen. und Bildungs-

interessen _ihrer_ Mitglieder und Angehörigen. Den Genossenschaften
obliegt endlih noch die Erfüllung einer Reihe amtlicher Aufgaben.

4 Die Förderung der humanitären Fnteressen kann insbesondere
A PIES ¿> erfolgen: dur< Gründung von Kranken- und Unterstühungskassen

: apy für die Mitglieder und Angehörigen, durch Übernahme der Vermittlung
y von Versicherungen für die Mitglieder, dur (0 Errichtung von Unterx-

stüungsfonds, aus welchen für bedürftige Mitglieder die Beiträge
zur Krankenkasse ganz oder teilweise bestritten werden können u. \. w.

Die Förderung wirtschaftlicher Zwe>e umfaßt u. a.: die Ein-

führung d g des gemeinschaftlichen Maschinenbetriebes und verbesser erter
Erzeugungsarten, die Errichtung von Rohstofflagern, Verkaufshallen,

Musterhallen, Vorschußkassen, die Beseitigung von solchen g ges schäftlichen
Einrichtungen, welche den gediegenen Wettbewerb stören, u. \. w.



1j Bezüglih der Förderung der Bildungsinteressen is es vor

1 allem Aufgabe der Genossenschaft, für ein geordnetes Lehrlings #4 —

wesen zu sorgen. Hervorzuheben is in dieser Hinsicht insbesondere Lml Lu

die Erlassung von Bestimmungen über die Bedingungen für das Zatinn /

Halten von Lehrlingen überhaupt, über die fachliche und religiös- |
sittliche Ausbildung der Lehrlinge und über die Lehrzeit, Lehrlings- |

und Gesellenprüfung. Weiters obliegt ihr die Errichtung und Unter-

stüßung gewerblicher Unterrichtsanstalten (Fach- und Fortbildungs-

hulen, Lehrwerkstätten u. dgl.), die Veranstaltung von Fachkursen,

Lehrlingsarbeitenausstellungen u. \. w. Genossenschaften, welche diese

Pflichten mit besonderem Cifer und Erfolg erfüllen, können das |

Recht zur Einführung von Meisterprüfungen erhalten. „2a

Zu den amtlichen Aufgaben der Genossenschaften gehören : die Ore tt LE
Bestätigung der Lehr- und Arbeitszeugnisse, Ausstellun g_ der Lehr-
briefe, Erstattung von Berichten an die Gewerbebehörde, Erteilung von

- Auskünften und Gutachten u. st. w. |

Zwei wichtige Einrichtungen der Genossenschaften, den schieds-
gerichtlichen Aus\chuß für Streitigkeiten zwischen den Genossenschafts-

mitgliedern und ihren Hilfsarbeitern und die Arbeitsvermittlung

haben wir bereits kennen gelernt.

Jede Genossenschaft muß ein von der politischen Landesbehörde

genehmigtes Statut_besizen, in welchem auch ihr Sprengel Lis Statut.

geseßt ist.

Die Geschäfte der Genossenschaft werden besorgt : Geschäft8-

7 1. Durch die Genossenschafts8versammlung ; TE
D durh die Genossenschaftsvorstehu , welhe aus dem

Genossenschaftsausschusse unter der Leitung des Vorstehers besteht;

D: durch den Genossenschaftsvorsteher ;

4. durch allenfalls aufgestellte _ _Vertrauensmänner für die
Besorgung einzelner Geschäfte. Y

Die Genossenschaftsversammlung besteht aus den Genossenschafts- Senossen-

mitgliedern und isst mindestens einmal jährlich einzuberufen. Fn ihren Ans
Wirkungskreis fallen namentlih die Wahlen der Vorstehung, der i

/ Mitglieder des \chiedsgerichtlichen Auss\chusses und des Aus\chusses

für die Arbeitsvermittlung, die Vermögensgebarung und die Beschluß-

fassung über die wichtigsten genofs enschaftlichen Angelegenheiten. Genossen:

— Die Genossenschaftsvorstehung besteht aus dem Vorsteher, dessen schafts:

Stellvertreter und dem Aus\chusse. Fhr Wirkungskreis erstre>t sih vorstehung.
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Ordnungs- Ordnungsstraf en, wie Verweise se und Geld dstra en bis zu 20 K K,
strafen. ¿y verhängen.

Vorsteher. Der Vorsteher, beziehungsweise sein Stellvertreter vertritt die

Genossenschaft nah außen, er leitet und überwacht die gesamte

Geschäftsführung und unterschreibt alle Ausfertigungen.

Gekiliegz Die besonderen Znteressen Der Gehilfenschaft werden durch die

v0. Gehilfenversammlung wahrgenommen, welche aus allen Angehörigen
—— De Genossenschaft, die das 18, Lebensjahr zurückgelegt habeu, mit

Ausnahme de der Lehrlinge, besteht.

Die Einnahmen der Genossenschaft setzen sich zusammen aus :

a) Den Ausnahme- oder Inkorporationsgebühren ;

b) den n Aufding- und Freisprechgebühren der Lehrlinge : mindestens
die Hälfte dieser Gebühren is zu solchen Zwecken zu verwenden,

welche der Ausbildung und den sonstigen Bedürfnissen der Lehrlinge

zugute kommen ;

c) den Umlagen, welche zur Deckung aller Erfordernisse für

die Geschäftsführung, ausgenommen die allfälligen Kosten der
Krankenversicherung der Gehilfen, von den einzelnen Genossenschafts-

mitgliedern eingehoben werden.

_ Zur Förderung der gemeinsamen FJunteressen können die

E Genossenschaften zu einem Verbande zusammentreten. Umfaßt
verband. dieser alle Genossenschaften eines bestimmten Gebietes (Bezirkes,

Handelskammersprengels, Landes), so spriht man von Bezirks-,

Handelsfkammersprengel- und Landesverbänden- Gehören ihm nur die

Fachgenossenschaften eines bestimmten Gewerbes an, dann heißt er

Fachverband.
mf Die Genossenschaften und deren Verbände stehen unter der

AE, Aufsicht der Gewerbebehörde, in deren Bezirk sie ihren Siß haben.
Zum Zwecke der Förderung des Genossenschaftswesens sind

Genossen- ¿igene staatliche Organe bestellt worden, die Genos jenschaft83-
Qelzuis ES instruktoxen. Jhre Aufgabe is, die Genossenschaften und ihre

Verbände zur Erreichung der ihnen obliegenden Aufgaben zu

beraten und zu unterstüßen und auf die zwe>entsprechende Ausbildung

der Genossenschaften, ihrer Einrichtungen und Anstalten hinzuwirken.

Einnahmen.



Die Genossenschaften und Verbände haben die Verpflichtung,

diesen Organen die gewünschten Auskünfte zu erteilen und die

Einsichtnahme in ihre Bücher und Verzeichnisse zu gewähren.

Die Genossenschaftsinstruktoren dienen auh als begutachtende

Fachorgane der Gewerbebehörden.

10. Erwerbs- und Wirtschaftsgenosseuschafsten.

„Verbunden werden auh die Schwachen mächtig.“ Dieser

Gedanke des Gemeinsinns, den wir {on bei den Gewerbegenossen-
hasten kennen gelernt haben, tritt uns noch viel kräftiger bei den

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften entgegen.

Darunter versteht man Vereinigungen, welche die Förderung des Begriff.

Erwerbes und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaft-
lichen Geschäftsbetrieb o oder dur Kreditgewährung bezwe>en. Die
Mitgliedschaft is zum Unterschied von den Gewerbegenossenschaften
eine freiwillige.

Die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften werden entwedex Arten.

mit unbeschränkter oder - mit beschränkter Haftung errichtet. Bei

jenen (Gen. m. u. b. H.) haften die Mitglieder gemeinsam für

die Verbindlichkeiten mit ihrem ganzen Einzelvermögen, bei diesen

(Gen. m. b. H.) haftet jedes Mitglied in der Regel nur mit dem
doppelten Betrage seines Geschäftsanteiles. Au<h nah dem Austritte

haftet jedes Mitglied nah Maßgabe der Saßzungen noch durch 1 bis

2 oder mehrere Fahre für alle Verbindlichkeiten, welche von der

Genossenschaft bis zur Ausscheidung des Genossenschaftlers ein-

gegangen waren. Dex Genossenschaftsanteil des Ausgeschiedenen darf

erst nah dem Erlöschen dieser Haftung ausbezahlt werden.

Hinsichtlih des Zweckes der Genossenschaften unterscheidet man :

a) Einfkauf- oder Rohstoffgenossenschaften. Diese Einkauf: oder

wollen durch gemeinsamen Bezug von Rohstoffen und Halbfabrikaten en 5
und deren Verkauf an die Mitglieder diesen den Vorteil des Groß- {chaften.

einkaufes zuwenden ; |

b) Werkgenossenschaften, welche den Zwe> haben, für Lerkgenossen-

ihre Mitglieder Kraft- und Arbeitmaschinen zu beschaffen. Diese |!
Maschinen werden in einer gemeinsamen Betriebstätte aufgestellt,
wo sie von jedem Mitgliede gegen Abgabe einer Gebühr benügßt
werden können ;

Maschinen-

Gn rem RA
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an die einzelnen Mitglieder abgegeben und von diesen in ihren eigenen

Werkstätten aufgestellt werden ;
Werkstätten-__

genossen d) Werkstättengenossenshaften zur Errichtung gemein-
schaften. samer Werkstätten für die Mitglieder ;

Magaziuz e) Magazingenossensc<haften zur gemeinsamen Errichtung
end oder Miéte von Magazinen oder Verkaufshallen ;
Produktiv- f) Produktivgenossenschaften zur Herstellung und Ver-

Es äußerung der Waren auf gemeinsame Rechnung. Diese Vereinigungen

“ fönnen einen vollkommen gemeinsamen Geschäftsbetrieb der Mit-

glieder zum Gegenstande haben (Einkauf der Rohstoffe, gemeinsame

Betriebs- Werkstätten und Maschinen, gemeinsame Produktion und Verkauf).

genossen- a) bis #) heißen auh Betriebsgenossenschaften;
schaft
Sied Zz) Vorschuß- und Kreditgenossenschaften (Spar- und
Vorschuß- Vorschußkassen), welche den Zwe> haben, ihren Mitgliedern billigen

fassen. Kredit für ihren Geschäftöbetrieb zu verschaffen;

/ i) Baugenoss N zur Erbauung billiger Wohnungen
/ für ihre Mitglieder.

Geseßliche Jede Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenshaft muß eine Firma_

Vorschriften. hahen, welche nah dem m Gegenstande der Unternehmung benannt ist ;

dieser wird beigefügt : : registrierte Genossenschaft mit beschränkter
(oder unbeschränkter) Haftung. Z. B. Spaxr- und Vorschußkasse

„Eintracht“, reg. Gen. m. b. H., Werkgenossenschaft der Stubaier

Kleineisenindustrie in Fulpmes, reg. G. m. b. H. Das Statut oder

der Genossenschaftsvertrag wird im Genossenschastsregister des

Handelsgerichtes oder dem zur Ausübung dex Handelsgerichtsbarkeit

bestimmten Gerichtshofe eingetragen und auszugsweise veröffentlicht.

Vorstand, Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Erklärung. Fede Genossens schaft

Aufsihtsrat. muß einen Vorstand haben, dem ein Aufsichtsrat zur Seite steht.

Generalue: Alljährlich ist eine Generalversammlung abzuhalten. Die Die Geldgebarung
und Geschäftsführung der Genossenschaft wird durch IE AKEEE

Revisoren geprüft.

Genossenschaftliche Tätigkeit bringt die Gewerbetreibenden auch

als Menschen einander näher. Die Genossenschaft erwe>t in ihnen

Verständnis und Gefühl für die Gleichwertigkeit der Bestrebungen, sie

wird zur Erzieherin für ein geordnetes, wirtschaftliches Leben. Durch

sie kommt Ordnung in den Geschäftsbetrieb, da der Gewerbetreibende

an Barzahlung oder möglichst baldige Begleichung seiner Ver-
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pflihtungen gewöhnt wird. Der Gewerbetreibende wird frei und

unabhängig und dadurch wird in ihm das Gefühl der Sicherheit

und berechtigten Stolzes erwe>t, denn selbst, durch eigene Kraft,

vereint mit seinen Berufsgenossen konnte er sih eine wirtschaftlich

unabhängige Stellung erringen. Seitens des Staates wird dieses

Bestreben des Gewerbestandes nah wirtschaftlicher Selbständigkeit

wirksam gefördert. Daran beteiligen sich auch die Länder, Handels-

und Gewerbekammern, Gewerbeförderungsinstitute und Gemeinden.

Namentlich das uns {on bekannte k. k. Gewerbeförderun gs-

amt in Wien is es, das diesem Zweige der gewerblichen Selbsthilfe
sein besonderes Augenmerk zuwendet. Dieses Amt hat eine „Anleitung

zur Errichtung und Geschäftsführung gewerblicher Erwerbs- und

Wirtschastsgenossenschaften“ herausgegeben, die den Gewerbetreibenden

die nötige Aufklärung und Belehrung erteilt. !)

Maschinen und Werkseinrichtungen werdén an Betriebsgenossen-

schaften gegen zinsenfreie Abzahlung des _Anschaffungspreises in der
Regel in 10 Fahresraten, ausnahmsweise auch leihweise für eine
fürzere Zeit überlassen. Die Kosten der Fracht- und Feuerversicherung

werden vom Gewerbeförderungsamte getragen.

Auch Werkstättenhäuser (-Höfe) werden errichtet, in welchen

sowohl Werkstättenräume -als auch die notwendige motorische Kraft

den Gewerbetreibenden billig zur Verfügung gestellt wird. Die
Gemeinde Wien hat in- letter Zeit in dieser Hinsicht eine ersprießliche

Tätigkeit entfaltet. P'Â

Den wirtschaftlichen Vereinigungen der Kleingewerbetreibenden
werden auch Absaßgebiete für ihre Erzeugnisse geschaffen. Dies

geschieht namentlich hinsichtlih des Heereslieferungswesens,
wo jezt ein Teil des Bedarfes an Schuhen, Uniformstü>en und

Wirtschaftliche
_Gewerbe-

förderung.

Überlassung
von

Maschinen.

Werkstätten-

höfe.

_„HeereSs-

lieferungen.

Ausrüstungsgegenständen durch solche Vereinigungen geliefert wird. ?) -
Aus dem staatlichen Gewerbeförderungskredite werden an

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften auch Darlehen und Vor-
schüsse gegen niederen Zinsfuß gewährt.

1) Diese Schrift sowie die „Musterstatuten“ können auh von den Handel3-

und Gewerbekammern, Gewerbeförderungsinstituten und Genossenschaftsinstruktoren

bezogen werden.

2) Die Ausschreibung der Heereslieferungen erfolgt im „Österreichischen

Zentralanzeiger für das öffentliche Lieferungswesen“.

fett
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i 11. Kreditwesen, uutzbringende Anlage vou verfügbarem |

| Bargeld.

Personal- und Eine große Rolle spielt heutzutage auf allen Gebieten des

Nealkeedit. Handels und Erwerbes der Kredit. Darunter versteht man das
Vertrauen, das man jemandem entgegenbringt, daß er seinen Zahlungs-

t verpflichtungen nachkommen kann und will. Ist jemand fleißig,
z redlih und geschi>t, dann wird man ‘ihm persönlich das Vertrauen

| entgegenbringen, daß er seinerzeit zahlen wird, man spricht in diesem
Falle von Personalkredit. Beruht dagegen das Vertrauen darauf,

| daß man weiß, daß der Schuldner _ ein Vermögen, einen Besitz hat,
j | Der dem E genügend SA für die Zahlung bietet,

größeren Auftrag nicht EE zu EA Ausführung er vorerst
das Rohmaterial anschaffen, vielleicht au< Maschinen ankaufen und

seine Hilfsarbeiter regelmäßig entlohnen muß, während er selbst die
| Bezahlung erst längere Zeit nach erfolgter Lieferung zu gewärtigen

E H hat. Soll er nun die Übernahme der Bestellung ablehnen und sich
| vielleicht um einen namhaften Gewinn bringen, weil er gerade im
MZ: Augenbli>e- nicht die nötigen Mittel zur De>ung der erwähnten Bar-
; | auslagen besizt? Das wäre unklug und nicht wirtschaftlich gehandelt.
| Wie und wo kann nun ein Gewerbetreibender billigen Kredit
N M finden ?

Wir wollen jene Fnstitute kennen lernen, welche für die Kredit-
| geschäfte mit Gewerbetreibenden insbesondere in Betracht kommen.

| Die Banken. 1. Die Banken: !) Das sind Jnstitute, welche dem n Kredit-_
WI — und id Zahlungsverkehre namentlih der Großindustrie und des Groß-
55 handels dienen, Sie können entweder von “einer Einzelperson oder|

| o Ta hAw- von einer Aktiengesellschaft errihtet werden. Die Geschäfte, die sie
| “rra betreiben, find mannigfacher Art. Geben sie Darlehen gegen Ver-
| | pfändung von Grund und Boden (Hypotheken), heißen sie Hypothek enu-

banken; ; gründen sie industrielle Anlagen oder Handelsunternehmungen,
I. «nennt man sie Jundustrie- oder Handelsbanken. Manchmal

2 fs ES ¿werden Banken zur Ausgabe von Noten (Banknoten) ermächtigt,
| | uU y das sind auf einen bestimmten Betrag lautende Anweisungen, die



von der Bank auf Verlangen jederzeit in bärem Gelde eingelöst

werden müssen. Fn unserem Vaterlande gibt es nur eine einzige

Bank, die ein solches Vorrecht besitzt, nämlich die österreichi <-

ungarische Bank. |

2. Die Sparkassen. Diese Anstalten haben, wie der Name
besagt, den Zweck, der Bevölkerung Gelegenheit zu zinsbringender

i

U/ Hud SAA. |VO

Die Spar-

fassen.

Anlage von Ersparungen zu bieten. Sie sammeln die Spareinlagen

und verwenden sie nux zu ganz sicheren Kreditgeschäften.

Wechseln, e von Wertpapieren Wt i w. Sie können nur
von Gemeinden (Kommunalsparkassen), Bezirken und humanitären
Vereinen gegründet werden und widmen _einen Teil des Rein-
gewinnes zu Wohltätigkeitszwe>en.

9. Den besonderen Kreditbedürfnissen des Gewerbestandes ent-

sprechen die Spar- und Vorschußvereine, Darlehenskassen

Und Kreditgenossenschaften. Sie übernehmen Spareinlagen
dex Mitglieder, aber au< von Nichtmitgliedern, zur Verzinsung und

gewähren den Mitgliedern Darlehen in der Regel als Personalkredit,
manchmal auch als Vorschuß auf ihre Erzeugnisse.

Die Errichtung von Kreditgenossenschaften is eines der wirk-

samsten Mittel gewerblicher Selbsthilfe und wird au< von den

öffentlichen Stellen eifrig gefördert. Als staatliches Hilfsorgan

Spar- und

Vorschuß-

vereine,

Darlehens=

fassen und

Kredit-

genossen-

schaften.

auf diesem Gebiete gilt die fk. fk. Dienststelle für gew erb li he Dienststelle für

Kreditangelegenheiten. Fhr obliegt die Mitwirkung in allen

Fragen der Einrichtung des gewerblichen Genossenschaftskredites, der

Sicherung seiner zwe>entsprechenden Verwendung und seine Förderung
dur Bewilligung staatlicher Mittel an Kreditgenossenschaften.

Ein besonderes Augenmerk wird von der Dienststelle auf die

Errichtung von Kreditgenossenschaftsverbänden gerichtet, weil der

höhere Kredit, den der Verband genießt, auh den einzelnen Genossen-
schaften zugute kommt. Gegenwärtig is die Errichtung einer staatlich

unterstüßten „Allgemeinen Kreditanstalt für Erwerbs-

¡gewerbliche
Kredit-

angelegen-
“heiten.

Allgemeine

Kreditanstalt

und Wirtschaftsgenossenschaften“ geplant, welche zux für Erwerbs-

Förderung aller dem Personalkredit dienenden Anstalten, die auf

genossenschaftliher oder gemeinwirtschaftlicher Grundlage stehen,“

berufen sein wird. Mitglieder können die registrierten Erwerbs- und

Wirtschaftsgenossenshaften und andere dem Personalkredit dienende
Anstalten werden, welche einen genossenschaftlichen oder gemeinwirt-
schaftlichen Charakter haben. Diese Anstalt wird insbesondere zum

Vergmann, Bürgerkunde. XI. 1414. 4

und Wirt-

schafts-
genossen-

schaften.
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Anlage von

Bargeld.

Depositen-

geschäft.

Kontokorrent-

geschäft.

Sche>verkehr.

Clearing-

verkehr.

| Anlage in der
Sparkasse

oder auf

Hypothek.

Betriebe folgender Geschäfte berechtigt sein: Gewährung von Dar-

leyen und sonstigem Kredit, Übernahme von Geldeinlagen gegen

Einlagebücher und Kassenscheine, Eskontierung von Wechseln, Ankauf

und Verkauf von Wertpapieren, Verwahrung und Verwaltung

derselben, Ausgabe von Schuldverschreibungen u. s. w.

Der Staat wird der Kreditanstalt eine Stammeinlage von

sehs Millionen Kronen und durch fünf Fahre eine Unterstüzung von

100.000 K jährli<h gewähren. Auch seitens der Länder und Gemeinden

wird den Kreditgenossenschaften eine große Förderung zu Teil. !)

Alle diese Anstalten die wir jezt kennen gelernt haben, nämlich
die Banken, Sparkassen, Spar- und Vorschußvereine und die

Kreditgenossenschaften bieten dem Gewerbetreibenden auh die

Gelegenheit, seine Ersparnisse nutzbringend anzulegen.

Die Banken übernehmen Einlagen gegen Verzinsung, welche

umso größer i ist, je länger die Kündigungsfrist angesetzt is (Depositen-
geschäft). Wird dem Einleger bei der Bank ein Konto erö _eröffnet, dann

fann er dur<h ihre Vermittlung an andere, die dort gleichfalls ein

Konto haben, Zahlungen leisten oder von diesen Zahlungen erhalten,

ohne daß die Versendung von Bargeld zu erfolgen braucht (Konto-

forrentgeshäft). Auch Personen, die kein Konto bei der Bank besizen,

fönnen mit Erlagscheinen Zahlungen an den Kontoinhaber machen,

sowie auh die Bank mit einer Anweisung des Einlegers für dessen

Rechnung Zahlungen an Nichtkontobesizer leisten kann. Dies nennt

man den Sche>verkehr, welcher heutzutage die größte Rolle spielt.

Seine Vorteile sind: die Verwendung von Bargeld wird

eingeschränkt, dur<h die Übertragung der Verrehnung an die Bank

erspart der Kontoinhaber Zeit und Auslagen, seine Kapitalien sind

in sicherer Verwahrung und bringen ihm hiebei Zinsen.

Im Clearingverkehr werden die gegenseitigen Forderungen

dur<h von Zeit zu Zeit wiederkehrende Abrechnung ausgeglichen

und nux die Unterschiede dem einen oder anderen zugeschrieben.

Bargeld, das man voraussichtlich längere Zeit nicht braucht,

legt man in Sparkassen an oder verleiht es gegen hypothekarische

Ses (Haus oder Grundstü).



Empfehlenswert is auh der Ankauf von Wertpapieren, wobei

den Staatspapieren der Vorzug gebührt, da uns der Staat ihre
Verzinsung verbürgt. Wer Wertpapiere kaufen will, wende sih an |
ein verläßliches Bankgeschäft oder an die Postsparkassa. | O

Die Postsparkassa ist eine staatliche Anstalt, welche sich in Die “mm
vorzüglicher Weise zur Anlage namentlich kleiner Ersparnisse eignet i
(Sparverkehr). Die Einzahlungen lassen sich ungemein bequem
bewerkstelligen, da jedes Postamt als Sammelstelle dient und
Einlagen entgegen nimmt, beziehungsweise Auszahlungen leistet. Die
Postsparkassa dient auh dem Sche>verkehr, welcher darin besteht,
daß den Teilnehmern an diesem Verkehre beim Postsparkassenamte
ein Konto eröffnet wird, auf welches einerseits bei allen Postämtern
Geldbeträge eingelegt und anderseits von dem auf dem Konto
gebuchten Guthaben durch den Kontoinhaber Beträge mittels Scheks
zur Auszahlung angewiesen oder auf ein anderes Postsparkassenkonto
überwiesen werden können.

Auf Wunsch der Einleger übernimmt die Postsparkassa den
Ankauf österreichischer Staatspapiere, die sie dann auch aufbewahrt
und verwaltet. Sie besorgt auch die Einkassierung von Wechseln,
gezogenen Losen, Einlösung von Coupons (Zinsenscheinen), Ummwechslung
ausländischen Geldes u. a.

12. Handels- und Gewerbekammern,
Neben den Gewerbegenossenschaften besizt der Gewerbestand

noch eine weitere, wichtige Vertretung, die Handels- und Gewerbe-
kammern. !) Diese sind dazu berufen, die Angelegenheiten des gesamten

© Handels- und Gewerbestandes einschließlich des Bergbaues zu fördern. Wirkungs-
Jhre Aufgabe ist hauptsächlich : | kreis.
a) über Wünsche und Vorschläge in allen Handels- und Gewerbe-

angelegenheiten zu beraten ;

hb) ihre Wahrnehmungen und Vorschläge über die Bedürfnisse
des Handels und Gewerbes sowie über den Zustand der Verkehrs-
mittel zur Kenntnis der Behörden zu bringen :
e) über Geseßentwürfe, welche Handels--und Gewerbeangelegen-

heiten betreffen, dann :

1) Unser Vaterland ist gegenwärtig in 29 Handels- und Gewerbekammer-
sprengel eingeteilt, deren Vertretung ihren Siß in folgenden Städten hat: Wien,
Linz, Salzburg, Graz, Leoben, Klagenfurt, Laibach, Görz, Rovigno, Triest, Juns-
bru>, Bozen, Rovereto, Feldkirch, Prag, Reichenberg, Eger, Pilsen, Budweis, Brünn,
Olmüy, Troppau, Krakau, Lemberg, Brody, Czernowitz, Zara, Spalato, Ragusa.

À *



a) bei der Errichtung von öffentlichen Anstalten zur Förderung

von Handel und Gewerbe Gutachten abzugeben ;

e) die Marken und Muster zu registrieren und die Marken-

und Musterarchive zu führen ;

f) Zeugnisse über den Bestand von Handelsusancen, über Marken-

protofollierungén, Warenmuster, dann Auskünste über die Leistungs-

fähigkeit der Bewerber für Lieferungen zu Staatszweken zu erteilen ;

2) auf Grund eines Übereinkommens der Beteiligten als Schieds8-

| gericht in Streitigkeiten über Handels- und Gewerbeangelegenheiten

zu entscheiden;

h) alljährlich einen Bericht über die Geschäftsverhältnisse und

“den Zustand der Gewerbe, des Handels und Verkehrs und von fünf

zu fünf Jahren einen Bericht über die gesamten volfkswirtschaftlichen

Mitgliedschaft.

Zustände des Sprengels an den Handelsminister, dem sie unterstehen,

zu erstatten.

Die Handels- und Gewerbekammern bestehen aus 16 bis

48 Mitgliedern (Handelskammerräte), die von den Handels-, Gewerbe-

Umlagen.

und Bergbautreibenden des Sprengels gewählt werden.

Die Kammer wählt einen Präsidenten und Vizepräsidenten,

deren Wahl vom Handelsminister bestätigt werden muß.

Die Auslagen der Kammer werden dux< Einhebung von

Umlagen zu den den Handels-, Gewerbe- und Bergbautreibenden

des Sprengels vorgeschriebenen Staatssteuern gede>t.

Tl. Die Gemeinde.

1, Allgemeines.

Jn der Regel {hon als Lehrling tritt der Gewerbetreibende

aus dem innigsten Verbande, den wir kennen, aus der Familie

heraus. Jun der Lehre, als Hilfsarbeiter und als selbständiger

Gewerbetreibender kommt er dann mit anderen, meistens fremden

Menschen in Berührung. Gemeinsame Zwe>ke schlingen aber um

die Berufsgenossen ein festes Band, die Gew erbegenossenschasten,

deren wirksame Tätigkeit zum Wohle der einzelnen Mitglieder wir

schon fennen gelernt haben. Der Gedanke der Zusammengehörigkeit

bringt weitere schöne Früchte in der wirtschaftlichen Vereinigung der



Berufsgenossen, in den Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-

schaften. Wirtschaftlih stark, steht der tüchtige Gewerbetreibende

geachtet da nicht bloß unter seinen Standesgenossen, sondern auch

unter den übrigen Menschen, die mit ihm im gleichen Orte zusammen-

leben. Seine Kenntnisse und Erfahrungen, sein Ansehen versehen ihn

in die Lage, sih auh in einem weiteren Kreise als dem seines

Gewerbes zu betätigen, nämlich als Bürger der Gemeinde. Diese

Tätigkeit bringt ihm zwar keinen klingenden Lohn, sie verschafft ihm

aber das erhebende Bewußtsein, höhere Pflichten erfüllt zu haben,

Pflichten gegen die Gemeinschaft, in deren Mitte er lebt und durch

deren Schuß er sich emporgearbeitet hat.

Die Gemeinde entstand aus der Familie als Verbindung der

Bewohner eines bestimmten Gebietes zum Schuße gemeinsamer

JFuteressen.

Unsere heutige Gemeinde, die politische oder Ortsgemeinde, hat

mannigfache Aufgaben zu erfüllen. Man teilt diese in zwei Gruppen

ein,- u. zw. in die des selbständigen und die des übertragenen

Wirkungskreises. Zum selbständigen Wirkungskreise gehören : die

Verwaltung des Gemeindevermögens, die Sorge für die Sicherheit

der Person und des Eigentums (Ortspolizei), die Erhaltung

der Gemeindestraßen, Pläße, Brücken, die Aufrechthaltung des

Verkehrs, die Flurenpolizei, das Marktwesen, das Gesundheitswesen,

das Armenmwesen, die Handhabung der Vorschriften über das Bau-

wesen, die Feuerpolizei, das Schulwesen, Vergleich8versuche zwischen

streitenden Parteien u. f. w., überhaupt alle Angelegenheiten, welche

das Wohl der Gemeinde zunächst berühren und innerhalb ihrer

Grenzen durch ihre eigenen Kräfte besorgt und durchgeführt werdèn

können. _Jn diesen Geschäften steht der Gemeinde das freie Selbst-

bestimmungsreht zu, man nennt daher dieses Recht Gemeind e-

autonomie (vom Griechischen autos = selbst und nomos = Geset,

Vorschrift). Die Gemeinde ist aber, wie erwähnt, auh verpflichtet,

Aufgaben, welche ihr von dem ihr übergeordneten höheren Gemein-

wesen, dem Staate, übertragen wurden, durchzuführen. Das sind

die Geschäfte des übertragenen Wirkungskreises, z.B. Mit-

wirkung bei der Reichs- und Landtagswahl, bei der Volfkszählung

und Heeresergänzung, Steuereinhebung, Zustellung behördlicher

Bescheide u. st. w.

Damit die Gemeinde ihre Aufgaben entsprechend erfülleu fann,
muß sie eine Vertretung haben, welche von den Gemeinde-

mitgliedern gewählt wird.

Selbständiger

Wirkung3-

kreis.

Übertragener

Wirkungs-

kreis.

Gemeinde-

vertretung.
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Sinn

Gemeinde-

aus\<uß.

“_Gemeinde-

vorstehung.

Strafen.

Städte mit

eigenem

Statut.

Die Gemeinde

Wien.

Die Gemeindevertretung besteht aus dem Gemeinde-

aus\<uß und der Gemeindevorstehung (au< Gemeinde-

vorstand genannt). Die Zahl der Mitglieder des Gemeindeaus\chusses

richtet sih nah der der wahlberechtigten Gemeindemitglieder und

beträgt mindestens 8 oder 9 (je nahdem für die Wahl zwei oder

drei Wahlkörper gebildet wurden !) und höchstens 30. Die Wahl

erfolgt in kleineren Gemeinden in zwei, in größeren in drei Wahl-

körpern, in welche die Wahlberechtigten je nah der Höhe der Steuer-

leistung eingeteilt werden. Manchen Personen steht das Wahlrecht

ohne Rücksicht auf ihre Steuerleistung auf Grund ihrer persönlichen

Stellung oder Eigenschaften zu (Ehrenbürger, Ehrenmitglieder,

Beamte, Geistliche, Lehrer). Der Gemeindeaus\{huß, dessen Wahl in

einzelnen Kronländern auf 6, in einzelnen auf 3 Fahre erfolgt,

wählt aus seiner Mitte auf 3 Jahre die Gemeindevorstehung oder

den Gemeindevorstand, welcher aus dem Gemeindevorsteher (in

größeren Gemeinden und Städten Bürgermeister genannt) und

mindestens zwei Gemeinderäten besteht.

Der Gemeindeausschuß is das beschließende und über-

wachende, die Gemeindevorstehung das verwaltende und voll-

ziehende (Exekutiv-) Organ der Gemeinde. Der Gemeindevorsteher

kann unter Beiziehung von zwei Gemeinderäten bei kleineren Über-

tretungen polizeilicher Natur Strafen verhängen. Die Landes-

hauptstädte und andere bedeutendere Städte unterstehen niht den

allgemeinen Gemeindeordnungen, sondern besißen ein eigenes

Gemeindestatut. Sie heißen daher Städte mit eigenem

Statut?*) (Statutargemeinden) und nehmen eine höhere Stellung

als die übrigen Gemeinden ein. Fhr Bürgermeister bedarf der kaiser-

lichen Bestätigung und übt im Gebiete der Stadt auh das Amt

eines Bezirkshauptmannes (politische Behörde 1. Jnstanz) aus.

Die k. fk. Reich8haupt- und Rtsidenzstadt Wien

nimmt mit Rücksicht auf ihre große Einwohnerzahl und ihre

wirtschaftliche Bedeutung die erste Stelle unter den Gemeinden ein

und ihre Organisation. ist auch dieser Bedeutung angemessen. Fhre



Vertretung und Verwaltung liegt dem Gemeinderat, dem Stad t-

rat und dem Magistrat ob. An der Spitze dieser Organe steht

der Bürgermeister mit drei Vizebürgermeistern.

Der Gemeinderat besteht aus 165 Mitgliedern. Zum Zwe>e Gemeinderat.

seiner Wahl sind die Wahlberechtigten in vier Wahlkörper eingeteilt,

von welchen die ersten drei nah der Höhe der Steuerleistung auf-

gebaut sind. Gewisse Personen besißen aber das Wahlrecht ohne

Rücksicht auf die Steuerleistung, z. B. die öffentlichen Beamten (im

zweiten oder ersten Wahlkörper), die Doktoren, Magister der Pharmazie,

Ingenieure, Tierärzte 2. (im zweiten Wahlkörper), die Ehrenbürger

(im ersten Wahlkörper), die Bürger (im zweiten Wahlkörper), die

Geistlichen aller Bekenntnisse (im ersten oder zweiten Wahlkörper).

Jm vierten Wahlkörper besizt jeder Staatsbürger männlichen

Geschlechtes ohne Rücksicht auf die Steuerleistung das Wahlrecht,

wenn er seit drei Fahren seinen ordentlichen Wohnsiß in Wien hat.

Das Recht zu wählen heißt man das aktive, das Recht Aktives und

gewählt zu werden, das passive Wahlrecht. '

Das passive Wahlrecht haben im allgemeinen diejenigen, denen

das aftive Wahlrecht zusteht und die das 30. Lebensjahr vollendet

haben.

Vom Gemeinderate werden gewählt: * |

1. Der Bürgermeister auf sehs Fahre und die drei Vize-

bürgermeister auf drei Jahre ; |

2, der Stadtrat, der außer dem Bürgermeister und den Vize-

bürgermeistern aus 27 Stadträten zusammengesetzt ist.

Der Stadtrat hat in weniger wichtigen Angelegenheiten zu Stadtrat.

entscheiden und die bedeutenderen Geschäfte für die Entscheidung im

Gemeinderate vorzubereiten. Für jeden der 21 Wiener Gemeinde-

bezirke besteht eine Bezirks8vertretung, deren Mitglieder von den

ersten drei Wahlkörpern des Bezirkes gewählt werden. Der Bezirks-

vertretung liegt die Fürsorge für die den Bezirk zunächst berührenden

Angelegenheiten (z. B. die Straßenpflege) ob. Der Magistrat is Magistrat.

die Gemeindebehörde, welche die Beschlüsse des Gemeinderates

und Stadtrates und die Geschäfte des übertragenen Wirkungskreises

auszuführen hat. Außerdem besteht für jeden Bezirk ein magistr a-

tisches Bezirks8amt, an welches man sich namentlich in allen

Gewerbeangelegenheiten zu wenden hat.

Die zux Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel beschafft Gemeinde-

sich die Gemeinde vor allem aus dem Erträgnisse des Gemeinde- fuern.

recht.

Bezirksver-

tretung.

passives Wahl-

E me de O
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_ vermögens (Kapitalien, Waldungen, Gas- und Elektrizitätswerke,

Heimatrecht.

Erwerbung

des Heimats-

re<htes.

Ersißung.

Verkehrsanstalten u. \. w.). Sie ist aber auch berechtigt, Umlagen

oder Zuschläge zu den staatlihen Steuern zu beschließen und

selbständige Steuern einzuheben wie die Hundesteuer, Fahrrad-

steuer u. \. w.

Durch das längere Zusammenleben in einem Orte entsteht

unter den Bewohnern ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit,

welches in dem Heimatrechte zum Ausdru>e kommt. Das Geset

sagt: Jeder Österreicher muß eine Heimat haben, muß in einer

österreihis<hen Gemeinde sein Heimatrecht besißen (zuständig sein).

Das Heimatrecht umfaßt das Recht des ungestörten Aufenthaltes

in der Heimatgemeinde und den Anspruch auf Armenversorgung

durch diese.

Es wird erworben :

1. Durch Geburt. Eheliche Kinder sind in jener Gemeinde

heimatberechtigt, in welcher ihr Vater zur Zeit ihrer Geburt heimat-

berechtigt ist oder, falls er früher gestorben, zur Zeit seines Ablebens

heimatberechtigt war. Uneheliche Kinder | besißen das “ Heimatrecht

dort, wo ihre Mutter zur Zeit der Entbindung heimatberechtigt war.

2. Durch Verehelichung. Frauenspersonen folgen durch die Ver-

ehelichung dem Heimatrechte des Mannes.

3. Durch öffentliche Anstellung. Beamte und Diener des Hofes,

Staates, der öffentlichen Fonds, des Landes, der Gemeinde- und der

Bezirksvertretungen, dann Notare, Geistliche und öffentliche Lehrer

erlangen mit dem Antritte ihres Amtes das Heimatrecht in jener

Gemeinde, in welcher ihnen ihr ständiger Amtsiß angewiesen wird.

4, Durch ausdrü>liche Aufnahme in den Heimatverband.

Demjenigen, welcher sich nah erlangter Eigenberechtigung durch zehn

Jahre ununterbrochen und freiwillig in einer Gemeinde aufgehalten

hat, ohne daß er während dieser Zeit der öffentlichen Armenversorgung

anheimgefallen ist, kann nach Überreichung eines bezüglichen Gesuches

von der Ausfenthaltsgemeinde die Aufnahme in den Heimatverband

nicht verweigert werden. Das Aufnahmegesuh kann nicht nur der-

jenige einbringen, der den Anspruch erworben hat, sondern auch

diejenigen Personen, welche das Heimatrecht von ihm ableiten (seine

Frau und Kinder), und seine bisherige Heimatgemeinde. Man nennt

diese Erwerbung die Ersißzung des Heimatrechtes.

Wo die Vorausseßzungen für die Ersißung des Heimatrechtes

nicht vorhanden sind, entscheidet die Gemeinde über ein Gesuch um



Aufnahme nah freiem Ermessen und gegen die Abweisung kann

feine Beschwerde erhoben werden. Auch kann die Gemeinde in diesem

Falle die Aufnahme an die Bezahlung einer Gebühr (Taxe) knüpfen.

Als Nachweis des Heimatrechtes gilt der von der Heimats-

gemeinde ausgestellte Heimatschein.

(Siehe Beispiel eines Gesuches um Aufnahme in den Heimat-
verband im Anhang unter Z. 4.)

Manche Gemeinden können ihren Gemeindeangehörigen das

Bürgerrecht verleihen. Damit ist in der Regel der Anspruch

auf den Genuß bestimmter Stiftungen und die Aufnahme in gewisse

Anstalten (Bürgerversorgungshäuser und -spitäler) und ein besonderes

Wahlrecht verbunden. !)

2, Armenwesen.

Jeder österreichische Staatsbürger, der in Armut geraten

ist, hat einen geseßlihen Anspruh auf die Bewilligung einer

Unterstüzung seitens seiner Heimatgemeinde. Doch darf auch die

Aufenthaltsgemeinde auswärtigen, d. h. anderswo heimatberechtigten

“Armen im Falle eines augenblilichen Bedürfnisses die nötige Unter-

stüßung niht versagen, wobei sie aber Ersaß von der Heimat-

gemeinde oder den nah dem Gesetze hiezu MEA Personen

verlangen fann,

Unter dem Vorbehalte dieses Écsahanspruches sind weiters
auswärtige arme Kranke durch die Aufenthaltsgemeinde so lange

zu verpflegen, bis sie ohne Nachteil für ihre Gesundheit aus der

Pflege entlassen werden können.

Der Arme kann eine bestimmte Art und Weise der Unter-

stüßung (z. B. nux Geldunterstütung) nicht verlangen, ihre Bestimmung

steht vielmehr der Gemeinde zu.

Die Armenpflege ist entweder eine offene oder eine ge-

\{<lossene; jene erfolgt durh Verabreichung von Unterstützungen

in Geld oder Naturalien (Holz, Kohle, Speisen, Kleidung), diese

dur< Unterbringung in eigenen Anstalten (Armen-, Versorgungs-

und Siechenhäusern, Asylen), Für städtische Verhältnisse hat das

sogenannte Elberfelder System (weil zuerst in Elberfeld a. Rh.

Heimatschein.

DB 4

Bürgerrecht.

Offene und

geschlossene

Armenpflege.

Elberfelder

System.



Bezirk3armen-

rat.

Bezirk3- und

Lande3armen-

fond.

eingeführt) der offenen Armenpflege große Erfolge aufzuweisen.

Nach ‘diesem wird das Stadtgebiet in» eine größere Zahl möglichst

kleiner Bezirke (Pflegebezirke, Quartiere) eingeteilt, deren Arme je
einem Pfleger zugewiesen sind. Die Pfleger sind in der Lage, die

Verhältnisse jedes Bewerbers genau kennen zu lernen und so die

jeweils entsprechende Unterstüßung zu beantragen.

Jn einigen Kronländern (Ober- und Niederösterreich, Salzburg,
Steiermark, Kärnten, Krain, Vorarlberg, Böhmen) und in Wien is

das Armenwesen durch eigene Landesgesete geregelt.

Das Landesarmengesez von Niederösterreich (außer Wien),

welches das Elberfelder System angenommen hat, enthält folgende

Hauptbestimmungen, welche sih zum Teile au< in den anderen

Landesarmengeseßen vorfinden: Die Gemeinden des Landes sind in

Armenbezirke eingeteilt, deren Umkreis si<h gewöhnli<h mit den

Bezirks-Gerichtsprengeln de>t. Die Armenpflege wird von dem

Bezirksarmenrate gehandhabt. Seine Zusammenseßung erfolgt

auf sechs Jahre; er besteht aus Vertretern des Landesausschusses,

der einzelnen Gemeinden, der größeren lokalen Armenkommissionen,

der im Bezirke bestehenden Religionsgesellschasten und einem Arzte.

Jn jeder Ortsgemeinde sind die vom Bezirksarmenrate gewählten

Armenpfleger tätig, denen höchstens sehs Arme zugewiesen werden

sollen. Wo mindestens drei Armenpfleger bestellt sind, wird eine

Ortsarmenkommission gebildet. y

Die Kosten der öffentlichen Armenpflege werden von dem

Bezirk s- und dem Landesarmenfonde getragen. Dem Landes-

aus\chusse steht die oberste Aufsicht über die Armenpflege im Lande zu.

Auch in Wien ist das Elberfelder System zur Anwendung

gebracht worden, indem für jeden der 21 Bezirke ein besonderes

Armeninstitut geschaffen wurde, dessen Organen, den Armenräten,

die Armen eines bestimmten Gebietes zur Obhut zugewiesen sind.

Jn welch großzügiger Weise für die Hilfsbedürftigen in Wien

vorgesorgt wird, bezeugen die modern eingerichteten Versorgungs-

häuser für arme Bürger, die Asyle für Obdachlose, Waisen-

häuser u. \. w. Die städtische unentgeltliche Arbeitsvermittlung ver-

schafft Arbeitsuchenden rash den notwendigen Verdienst. Neben

dieser öffentlichen Armenversorgung ist auch die private Armenpflege

(Stiftungen, religiöse und weltliche Vereine) mit Erfolg bestrebt,

die Not der Hilfsbedürftigen zu lindern.
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5. Bauwesen.

Öffentliche Juteressen, und zwar nicht bloß die Rücksicht auf

die Schönheit, sondern auch auf die Gesundheit und die Sicherheit

in einem Orte erheischen es, daß für die Errichtung von Bauten

bestimmte Vorschriften, die Bauordnungen, erlassen wurden, deren

Handhabung Aufgabe der Gemeinde ist.

Um Ordnung in das Bauwesen zu bringen und eine Verbauung

nach einem bestimmten System zu erzielen, set die Gemeinde in

einem Plane !) die Lage und Abgrenzung der einzelnen Bauplätze fest.

Wer einen Bau (Neubau, Um- oder Zubau, wesentliche Ab-

änderung eines bestehenden Gebäudes oder eine gegen die Straße

gerichtete Einfriedung) errichten will, hat bei der Gemeinde um die
Erteilung der Baubewilligung anzusuchen. Dem (mit 1 K-Stempel

versehenen) Gesuche ist der Nachweis des Eigentums- oder Benüßzungs-

rechtes an dem Baugrunde und der Bauplan (in Wien in 3, sonst

in 2 Exemplaren) anzuschließen.

Aus dem Bauplan muß ersichtlich sein:

1. Die Lage des Bauplazes (Situations- und Niveauplan) :

2. der Grundriß und Durchschnitt des Baues :

3. die Fassade (Vorderseite) des Baues und

4. die Darstellung der Konstruktionen.

Über dieses Ansuchen wird dann eine kommissionelle Ver-
handlung an Ort und Stelle (Baukommission) angeordnet, zu welcher

außer dem Bauwerber, dem Verfasser des Bauprojektes und dem

Bauführer namentli<h auh die Anrainer ‘und die sonstigen

Interessenten eingeladen werden. Anläßlich der Erledigung des

Gesuches (Erteilung des Baukonsenses) ist zu bestimmen, ob und
unter welchen Bedingungen der Bau ausgeführt werden darf. Bei

Bauten, die an einer öffentlichen Straße oder Gasse errichtet werden,

muß auch die Baulinie (Grenzlinie) und das Niveau (die Höhenlage)

bestimmt werden. Über die Ausführung der Bauten enthalten die
Bauordnungen genaue Vorschriften. Nach ordnungsgemäßer Be-

endigung des Baues wird nach seiner kommissionellen Besichtigung

der Benütßungskonsens erteilt, d. h. der Bau kann seiner

Bestimmung zugeführt werden.

- Um der gegenwärtig allerorts, insbesonders in größeren

Städten und Judustrieorten zu Tage tretenden Wohnungsnot und

Bau-

ordnungen.

Bau-

bewilligung.

Baukonsens.

Benüßungs-

konsens.



Wohnungsteuerung zu steuern, wurde der staatliche „Wohnung s-

z Wohnungs- fürsorgefonds“ ins Leben gerufen. Bestimmt zur Verbesserung
E fürsorgefonds. 1 ¿x Wohnverhältnisse der minderbemittelten Bevölkerung, gewährt er

1 Darlehen oder übernimmt die Bürgschaft für Darlehen an Selbst-__
FE __verwaltungskörper, öffentliche Körperschaften und Anstalten sowie an

dl gemeinnüßzige Bürgervereinigungen zum Zwecke der Errichtung von

Kleinwohnungen sowie des Erwerbes der hiezu erforderlichen Grund-

stü>e. Derartige mit Hilfe des Fonds errichtete oder erworbene

Häuser können neben den Wohnungen auch Kleinbetriebstätten (Werk-

stätten, Läden) enthalten, die nux an den Fnhaber einer Klein-

: wohnung im selben Hause vermietet werden dürfen.

10 Baurecht. Nach dem neuen Geset, betreffend das Baurecht, kann ein

M Grundstück des Staates, eines Landes, Bezirkes, einer Gemeinde

H oder eines öffentlihen Fonds, einer Kirche, Pfründe, kirchlichen
#7 Anstalt oder Gemeinschaft, einer gemeinnüßigen Anstalt oder Ver-

einigung auf 30 bis 80 Fahre mit dem dinglichen, vererblichen und

veräußerlichen Rechte, auf oder unter der fremden Bodenfläche ein

Bauwerk zu haben, belastet werden. Dadurch soll es Minderbemittelten

möglich werden, ein eigenes Haus zu bauen, ohne die Mittel für

0 den Ankauf der Baufläche aufbringen zu müssen.

1 4, Sanitätswesenu.

M Eine der wichtigsten Angelegenheiten der öffentlichen Ver-

y waltung is die Sorge für die Erhaltung der Gesundheit der

| Bevölkerung. Fn dieser Hinsicht sind die Aufgaben geteilt zwischen

BEN der Gemeinde, dem Lande und dem Staate.

H | | Gemeinde. Der Gemeinde liegt insbesondere die Beschaffung guten, gesunden
| Trinkwassers und die Reinhaltung der Straßen und Wege ob.

Bei der Handhabung der Bauvorschriften hat sie auf die Herstellung

| geräumiger, lichter Wohnungen zu s{hauen, ls Marktpolizeibehörde

zu überwachen, daß alle Nahrungsmittel in unverfälschtem, reinem,

Y | : beziehungsweise frischem Zustande auf den Markt oder in den Handel
| fommen, und durch die Fleischbeschau dem Verkaufe und Genusse

Gemeindearzt. gesundheits\{hädlichen Fleisches vorzubeugen. Dem Gemeindearzte

| obliegt die Behandlung der erkrankten Ortsangehörigen. Jm Falle

| des Todes is dur<h die Gemeinde die Totenbeschau vorzunehmen,

I ebenso hat sie für die Herstellung von Friedhöfen Sorge zu tragen.
I Land (Bezirk). Die Länder (dort, wo Bezirke bestehen auch diese) sind an der

1 e Errichtung und Erhaltung der öffentlihen Krankenhäuser, Frren-

| anstalten und anderer Heil- und Pflegestätten beteiligt. Die öffent-
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lichen Krankenanstalten sind verpflichtet, alle \pitalsbedürftigen Öffentliche

Personen, Einheimische wie Fremde, soweit es die Art der Krankheit As]
und der vorhandene Raum zuläßt, aufzunehmen. Für die Ver-

pflegung und Behandlung der Kranken wird eine behördlich genehmigte

Verpflegstaxe eingehoben. Bei armen Personen werden diese Ver-

_ pflegskosten vom Landesfonde getragen, welchem die Heimatgemeinde

dann einen Teil ersetzt.

Die staatliche Aufsicht über das gesamte Gesundheitswesen Staats-

(Sanitätswesen) übt das Ministerium des Funnern durch die politischen E
Behörden aus. Diesen sind eigene Organe, die Bezirksärzte, beigestellt. Bezirksarzt.

Jhre Aufgabe is die Überwachung der Gemeinden in gesundheits-

polizeilicher Hinsicht ; sie haben weiters die Ärzte, Hebammen und
Apotheken ihres Bezirkes zu kontrollieren. Beim Ausbruche anste>ender

Krankheiten (Jufektionskrankheiten) haben sie sofort alle Maßregeln

zur Bekämpfung und Verhinderung ihrer Weiterverbreitung zu

ergreifen. Der Verbreitung der Blatternkrankheit wird durch die

Kuhpo>enimpfung wirksam entgegengearbeitet und zum Zwecke der

Hintanhaltung der Einschleppung und Verbreitung gewisser anste>ender

Krankheiten (Cholera, Pest, Blattern, Genickstarre u. |. w.) bestehen

strenge behördliche Vorschriften, deren Durchführung auch durch

Staatsverträge mit dem Auslande gesichert erscheint.

Zur Hebung der allgemeinen Gesundheit beizutragen is ins- Verkehr mit

besondere das Gesez vom 16. Jänner 1896 über den Verkehr “ensmitteln.
mit Lebensmitteln und einigen Gebrauchsgegenständen berufen.

Diesem Gesetze unterliegt der ganze Verkehr mit Nahrungs- und

Genußmitteln und allem, was dazu gehört (Geschirr u. #. w.), sowie

auch mit allen Gebrauchsgegenständen, die allenfalls auf die Gesund-

heit der Menschen einen s{hädlichen Einfluß üben können (z. B

Kleider, Tapeten, Spielsachen u. ä.). Zur Durchführung dieses

Gesetzes können von den damit beauftragten Organen in den Räumen,

die zur Aufbewahrung und Feilbietung der betreffenden Gegenstände

dienen, Revisionen vorgenommen werden. Die Organe sind befugt,

von den Waren Proben zum Zwe>e der Untersuchung mitzunehmen.

Gesundheitsschädliche Waren können beschlagnahmt und vernichtet

werden. Die Nachmachung und Verfälschung von Lebensmitteln, das

Feilhalten und der Verkauf nachgemachter und verfälschter Lebens-

mittel wird vom Strafgerichte strenge geahndet.
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Lebensmittel-

untersuchungs-

anstalten.

Bezirks-

vertretungen.

Bezirksaus-

\huß, Bezirks-

obmann.

Umlagen.

Die Landtage.

die Erzeugung und der Verkauf weinähnlicher Getränke (sogenannte

Kunstweine) ist durch besondere Vorschriften geregelt.

Zum Zwe>ke der Untersuchung der Lebensmittel wurden eigene

Lebensmitteluntersuchungsanstalten errichtet.

[I. Die Bezirke.

Jn Böhmen, Steiermark und Galizien sind Bezirks8ver-

tretungen errichtet worden. Sie bestehen aus Vertretern a) des

Großgrundbesizes, b) der Jndustrie und des Handels, c) der Städte

und Märkte und 4) der Landgemeinden. Die Zahl der Mitglieder

der Bezirksvertretungen beträgt in Galizien 26 und richtet sich in

Böhmen und Steiermark nah der Bevölkerungszahl des Bezirkes.

Neben der Beaufsichtigung der Gemeinden in Angelegenheiten des

selbständigen Wirkungskreises obliegt ihnen insbesondere die Errichtung

von Krankenanstalten, Armenhäusern und anderen Wohlfahrtsein-

richtungen, der Bau von Straßen (Bezirks\traßen), die Förderung

der Landeskultux u. \. w. Zur Ausführung der Beschlüsse und zur

Erledigung der weniger wichtigen, laufenden Geschäfte wird aus

der Mitte der Bezirksvertretung der Bezirksaus\huß gewählt. An

der Spitze beider Körperschaften steht der Bezirksobmann. Zur

Decfung - der Auslagen kann die Bezirksvertretung Umlagen vor-

schreiben und einheben.

IT. Die Länder.

Auf Grund geschichtlicher Entwicklung besteht unser Vaterland

aus 16 Kronländern!) und der reihsunmittelbaren Stadt Triest

samt Gebiet. Diese Länder bilden selbständige Gemeinwesen, denen

in den sie zunächst betreffenden Angelegenheiten auch das Recht der

Selbstverwaltung zukommt. Die Vertretungen der Länder sind die

Land tage.) Die Zahl der Mitglieder der Landtage ist in dèn

1) Die Kronländer führen historische Titel: Die Königreiche Böhmen und

Dalmatien, das Königreih Galizien und Lodomerien samt dem Großherzogtume

Krakau, die Erzherzogtümer Österreih ob und unter der Enns (Ober- und Ni
eder-

österreich). Die Herzogtümer Bukowina, Kärnten, Krain, Salzburg, Schlesien und

Steiermark, die gefürsteten Grafschaften Görz und Gradiska und Tirol, die Ma
rk:

grafschaft Jstrien und Mähren und das Land Vorarlberg.

2) Die reichsunmittelbare Stadt Triest besit keinen eigenen Landtag, sondern

wird dur ihre Munizipalbehörde vertreten, d. h. der Triester Gemeinderat gilt

zugleich als Triester Landtag.
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einzelnen Kronländern verschieden. Die Mitgliedschaft wird vorwiegend
dur< Wahl erworben und zwar teilen sich die Wähler in 4 Wählex- Wählerklassen.

flassen und zwar: 1. des Großgrundbesißes (in Dalmatien der

Höchstbesteuerten), 2. der Städte, Märkte und Jndustrialorte, 3. der

Handels- und Gewerbekammern und 4. der Landgemeinden. Jn einigen

Kronländern, nämlich in der Bukowina, in Kärnten, Mähren, Nieder-

österrei, Steiermark und Vorarlberg, wurde auch eine allgemeine

(5.) Wählerklasse eingeführt, wo das Wahlrecht nicht an eine Steuer-

leistung geknüpft ist. Den Erzbischöfen, Fürstbishöfen und Bischöfen

sowie den Rektoren dev Universitäten gebührt Siß und Stimme im

Landtage auf Grund ihrer Amter und Würden. Man nennt sie

Virilstimmen oder Virilisten. Die Landtage, deren Wahl- Virilstimmen.

perioden se<sjährig sind, haben folgende Aufgaben : Sie verwalten Afgaben der

zunächst das Landesvermögen, stellen den Landesvoranschlag fest und

sorgen für die Aufbringung der notwendigen Mittel dur<h Vor-

schreibung von Umlagen (Landesumlagen) oder dur<h Aufnahme von

Anlehen. Ferner obliegt ihnen die gesezlihe Regelung der eigentlichen

Landesangelegenheiten, z. B. Gemeinde- und Schulangelegenheiten,

Armenwesen, Bauwesen und Gesundheitswesen, Landeskultur, Straßen-

wesen. Der Vorsißende des Landtages wird vom Kaiser aus seiner

Mitte auf die Dauer einer Wahlperiode ernannt. Ex heißt in Böhmen

Oberstlandmarschall, in Niederösterreih und Galizien Landmarschall,

in Dalmatien Präsident und in allen übrigen Kronländern Landes-

hauptmann. Der Landtag ist nicht immer versammelt, er tagt nux

über Einberufung des Kaisers. Seine Beschlüsse werden vom Land e s-

aus\<uß ausgeführt. Die Zahl der Mitglieder dieser Körperschaft

(Landesauss\chußbeisizer) ist in den einzelnen Kronländern verschieden.

Sie werden von den Landtagsabgeordneten aus ihrer Mitte auf die

Dauer von 6 Fahren gewählt. Der Landesaus\chuß, der ständig

versammelt ist, besorgt alle Geschäfte der Landesverwaltung und

wird hiebei von den Landesbeamten unterstützt. Er führt insbesondere

auch die Oberaufsicht in allen Angelegenheiten des selbständigen

Wirkungskreises der Gemeinden und entscheidet hierüber in letter

Instanz.

Gemeinde, Bezirk und Land sind autonome Körperschaften, weil

sie ihre Angelegenheiten selbst verwalten. Sie üben die ihnen zu-

stehenden Rechte der Verwaltung durch eigene Behörden (Gemeinde-

ämter, Magistrat, Bezirk8ausschuß, Landesaus\chuß) aus, welche

daher autonome Behörden genannt werden.

Landtage.

USE SIERT:
Landes-

aus\<uß.

Autonome

Behörden.
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IV. Der Staat.

1. Allgemeines.

Die vollkommenste Form des Zusammenlebens der Menschen

ist der Staat, die Vereinigung aller Bürger zu gemeinsamer Wohl-

fahrt. So wie wir im Gewerbeleben gesehen haben, daß bestimmte

Vorschriften die Beziehungen der einzelnen Standesgenossen zu

einander regeln, so wie die Bewohner der Gemeinde, des Bezirkes und

E | des Landes ihr Verhalten zueinander nach einer gewissen „Ordnung“

i V einrichten müssen, geradeso besteht im Staate auch eine Unterwerfung
| | des Willens der einzelnen unter die Oberhoheit der Gesamtheit und

' M deren rechtmäßiges Oberhaupt zum Vorteile des einzelnen und zum

|

|

Wohle aller. Diese Unterordnung is eine im Wesen des Staates

wohl begründete, denn der Staat ist niht ein Werk der Willkür

oder des Zufalles, sondern er beruht auf einer höheren Ordnung.

Darum hat es auch Staaten gegeben, soweit die Geschichte

zurückgreift.

Die wichtigsten Staatsformen sind die Monarchie und die
A = Republik. Fn der Monarchie ist die Staatsgewalt in einer

} einzigen Person, dem Herrscher, vereinigt, welcher auf Grund des

| Erbrechtes auf den Thron berufen ‘wird. Übt dex Herrscher die
| CRANE» Staatsgewalt allein aus, dann spricht man von einer absoluten
j Monarchie. Monarchie, teilt er die Herrscherrehte mit dem Volke, dann nennt

| Republik. man einen solchen Staat eine konstitutionelle Monarchie.

N s | Jn der Republik is der Träger der Staatsgewalt das gesamte

Volk, welches die ‘Gewalt einem Präsidenten überträgt, der auf

| bestimmte Zeit oder auf Lebensdauer gewählt wird. Der Staat, in
| dem wir leben, führt den Namen „Österreichish-ungarisce

M Monarchie“ oder „Österreichish-ungarishes Reich“,
! E furz „Österreich-Ungarn“ und wird konstitutionell regiert. An

1 | seiner Spitze steht der Kaiser, der seine Herrscherrechte im Vereine
| mit den gewählten Vertretern des Volkes ausübt. Die österreichisch-

18 jl ungarische Monarchie besteht aus zwei selbständigen Einzelstaaten,

j | den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern, kurz
108 Österreich oder Zisleithanien genannt, und den Ländern der

M ungarischen Krone, dem Königreich Ungarn samt Nebenländern, furz
M Ungarn oder Transleithanien, Jm Jahre 1908 sind noch die

M Länder Bosnien und Herzegowina zur AEOUAIIN hinzu-
| getfommen.
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Österreich und Ungarn bilden nach Außen hin gegenüber den Verhältnis
anderen Staaten einen ungeteilten Gesamtstaat. Dies zeigt sich darin, Österreichs zu
daß sie unter einem gemeinsamen Herrscher stehen, welcher in E
Österreich den Titel „Kaiser“ in Ungarn den Titel „König“ führt,
und daß sie dur eine Reihe „gemeinsamer Angelegenheiten“ mit
einander verbunden sind.

Die Grundlagen der Gemeinschaft zwischen Österreich und Gemeinsame
Ungarn bilden die Pragmatische Sanktion und die beiderseitigen E
Geseze über die allen Ländern der Monarchie gemeinsamen Angelegen- i
heiten und die Art ihrer Behandlung. Die Pragmatische
Sanktion Kaiser Karls VI. vom Jahre 1713 hat die Unteilbarteit
aller Länder der Monarchie unter der gemeinsamen Dynastie aus-
gesprochen und die Erbfolgeordnung im Herrscherhause Habsburg-
Lothringen festgeseßt. Die Ausgleichsgeseze vom Fahre 1867 haben
dann diese Einheit, namentlich in wirtschaftlicher Hinsicht, ausgebaut.

Die gemeinsamen Angelegenheiten sind: |
1. Die auswärtigen Angelegenheiten einschließlich der diplo-

matischen und fommenziellen Vertretung dem Auslande gegenüber
sowie die Verfügungen wegen Abschließung dex internationalen
Verträge ; °

2. das Kriegswesen einschließli< der Kriegsmarine:

| 3, das Finanzwesen für die gemeinschaftlih zu bestreitenden
Auslagen.

Zur Verwaltung dieser Angelegenheiten bestehen gemeinsame ias
Zentralbehörden mit dem Size in Wien, nämlich : Behörden.

a) Das k. u. k, Ministerium des kaiserlichen und
kföniglihen Hauses und des Äußern,

Dieses Ministerium hat bei Familienangelegenheiten dex Mit-
glieder des Herrscherhauses mitzuwirken und die Rechte und
Znteressen der Gesamtmonarchie dem Auslande gegenüber zu ver-
treten. JFhm unterstehen die Gesandtschaften zur Vertretung des
Staates in völkerrechtliher Hinsicht!) und die Konsulate 2) zur
Wahrung wirtschaftlicher Juteressen :

1) Die diplomatischen Vertreter zerfallen: in Botschafter (bei den Groß-
mächten), Gesandte im engeren Sinne, Ministerresidenten und Geschäftsträger.

2) Es gibt Generalfonsuln, Konsuln, Vizekonsuln, Konsularagenten und
Honorarkonsuln.



b) das f. u. k. Kriegs8ministerium als oberste Behörde

für das gemeinsame Heer mit einer Marinesektion für die

f. u. fk. Kriegsmarine ; '

c) das fk. u. k. gemeinsame Finanzministerium. Jhm

obliegt die Feststellung der Einnahmen und Ausgaben des gemein-

samen Staatshaushaltes und die Verwaltung Bosniens und der

Herzegowina ;

M der fk. u. f. gemeinsame Oberste Rehnungshof

zur Überprüfung der Gebarung der gemeinsamen Behörden.

Neben den gesetzlich festgeseßten gemeinsamen Angelegenheiten

gibt es no< Angelegenheiten, welche in Österreih und in Ungarn

i nach gleichen, von Zeit zu Zeit zu vereinbarenden Grundsätzen

: geregelt werden. Diese sind :

a) Die kommerziellen Angelegenheiten, insbesondere die Zoll-

geseßgebung ;

b) die Geseßgebung über jene indirekten Abgaben, die mit der

Industrie in inniger Verbindung stehen, wie z. B. die Zu>ker-, Bier-

und Branntweinsteuer ;

c) die Feststellung des Münzwesens und des Geldfußes;

4) Verfügungen hinsichtlih jener Eisenbahnlinien, welche das

Interesse beider Reichshälften berühren ;

6) die Feststellung des Wehrsystems.

Die nah Außen einen einheitlichen Gesamtstaat bildenden

Reichshälften Österreih und Ungarn \ind hinsichtlich ihrer inneren

Verwaltung von einander ganz unabhängig. Feder Teil hat seine

eigene Volksvertretung, die nur die betreffende Reichshälfte bindende

Gesetze beschließen kann, seine eigenen Behörden, Anstalten, Eisen-

bahnen u. |, w. Nach innen besteht also tine Zweiteilung, der

hi sogenannte Dualismus.



die Vertretung des Reiches zusammengesezt ist, wie die Gesetze
zustande kommen und welche Organe zu ihrer Handhabung bestimmt
sind sowie welhe Rechte und Pflichten der einzelne Staatsbürger
gegenüber der Gesamtheit besißt, nennt man die Verfassung.

a) Der Kaiser.

Der Kaiser is der Träger der höchsten Staatsgewalt. Jn
seiner erhabenen Person findet die Gesamtheit der Staatsbürger
ihre Verkörperung; er ist der Hüter der Einheit der Monarchie,
Nach der Verfassung it seine Person geheiligt, unverlezlih und
unverantwortlih. Das Wort „geheiligt“ erinnert an den göttlichen
Ursprung („von Gottes Gnaden“) des Herrschertums ; die Unverletz-
lichkeit ist dadurch sichergestellt, daß die Person des Kaisers, die
Mitglieder seines Hauses und der Staat als solcher einen besonderen
strafrechtlichen Schuß genießen. Die Unverantwortlichkeit des Kaisers
ist ein Ausfluß seiner Stellung als oberstes Organ des Staates.
Bei der Ausübung der Regierungsgewalt bedient sih der Kaiser
der verantwortlichen Minister und der ihnen untergeordneten Beamten.
Er ernennt und entläßt die Minister und beset nah ihrem Antrage
die höheren Ämter des Staatsdienstes.

Der Kaiser is der oberste Kriegsherr, ex führt den Oberbefehl
über die gesamte bewafsnete Macht und erklärt Krieg und \hließt
Frieden, ohne die Reichsvertretung zu befragen. Er schließt die
Verträge mit anderen Staaten ab; bei Handel8verträgen und solchen
Staatsverträgen, die das Reich oder Teile des Reiches belasten oder
einzelne Bürger verpflichten, ist aber au< noch die Zustimmung des
Reichsrates exrforderlih. Jm Namen des Kaisers werden alle
Gesetze kundgemacht und in seinem Namen wird alle Gerichtsbarfeit
im Staate ausgeübt. :

__ Dem Kaiser steht das Begnadigungsrecht zu. Ex kann
verhängte Strafen und die Rechtsfolgen von Verurteilungen (z. B.
Verlust der bürgerlichen Rechte) nachsehen ; erfolgt dies gleichzeitig
in vielen Fällen, so spriht man von einer kfaiserlihen Amnestie.
Er kann auh anordnen, daß gegen die Täter einer strafbaren
Handlung das Strafverfahren überhaupt nicht eingeleitet oder nicht
zu Ende geführt werden darf. Das heißt man das Abolition s-
recht.

Eine Reihe von Ehrenrechten kennzeichnen die hervorragende
Stellung des Kaisers. Er führt den Titel : ¿Kaiser von Österreich,

5 *

Amnestie.

Abolitions-

recht.



Legislative,

Exekutive.

Herrenhaus.

Abgeordneten-

haus.

König von Böhmen u. f. w. und Apostolischer König von Ungarn“ 1).

Er hat einen eigenen Hofstaat, verleiht Orden, Titel, Auszeichnungen

und den Adelsstand und führt ein eigenes Wappen. Die Münzen

und Briefmarken tragen sein Bildnis. .

Die geseßgebende Gewalt — die Legislative — übt der

Kaiser im Vereine mit dem zweiten Faktor der Verfassung, der

Volksvertretung, aus; die vollziehende Gewalt oder Exekutive

steht ihm allein zu. Er bedient sich hiebei der Minister und der

Beamten.

b) Der Reichsrat.

Die österreichische Volksvertretung (Parlament), Reichsrat

genannt, besteht aus dem Herrenhause und dem Abgeordneten-

hause.

Mitglieder des Herrenhauses sind: 1. dur<h Geburt die

großjährigen Prinzen des kaiserlichen Hauses; 2. durch Vererbung

die großjährigen Häupter jener österreichischen Adelsgeschlechter, welche

durch ausgedehnten Grundbesiß hervorragen und denen der Kaiser

die erbliche Reichs8ratswürde verliehen hat; 8. infolge ihrer hohen

Kirchenwürde die Erzbischöfe und jene Bischöfe, denen fürstlicher

Rang zukommt (Fürstbischöfe); 4. durch kaiserliche Berufung auf

Lebensdauer jene Männer, die der Kaiser im Hinbli>e auf ihre

Verdienste um Staat oder Kirche, um Wissenschaft oder Kunst auf

Lebensdauer in das Herrenhaus berufen hat. Die Zahl dieser leßteren

(4. Gruppe) darf nicht unter 150 verbleiben und nicht 170 über-

steigen. ?)

Das Abgeordnetenhaus zählt 516 Mitglieder. Die Mit-

glied\haft wird dur<h Wahl erworben, u. zw. finden die Wahlen

nah dem allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrecht

1) Der Kaiser hat drei Titel, den großen, den mittleren und den kleinen.

Der mitilere lautet: „Von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich; Apostolischer

König von Ungarn, König von Böhmen, Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien,

Lodomerien und Jllyrien; Erzherzog von Österreich; Großherzog von Krakau ;

Herzog von Lothringen, - Salzburg, Steiermark, Kärnten, Krain, Bukowina, Oberz

und Nieder-Schlesien ; Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren ; Graf

von Habsburg und Tirol u. #. 1.

2) Die Gesamtzahl der Mitglieder des Herrenhauses is also keine fest=

geseßte, sondern stets veränderlih. Ende 1910 zählte es 285 Mitglieder.

u. zw, 16 Erzherzoge, 18 Erz- und Fürstbischöfe, 85 erblihe und 166 lebens-.

längliche Mitglieder. :



regelmäßig von sechs zu sechs Jahren statt. Dies heißt man eine
Legislaturperiode.

Legislatur-

periode.

Das aktiveWahlre cht besißt jeder österreichische Staatsbürger Aktives Wahl-
männlichen Geschlechtes, welcher das 24. Lebensjahr erreicht hat,
vom Wahlrechte niht ausgenommen oder ausgeschlossen is und in
seiner Wahlgemeinde am Tage der Auss\chreibung der Wahl seit
„mindestens einem Fahre seinen Wohnsiz hat. Ausgenommen
vom Wahlrechte sind die in aktiver Dienstleistung stehenden Offiziere,
Militärgeistlihen und die Personen des Mannschaftsstandes der
bewaffneten Macht einschließlich der Gendarmerie ; die Militärbeamten
besißen das aktive, aber niht das passive Wahlrecht. Au s-
ges<lossen vom Wahlrechte sind: 1. Personen, welche die Eigen-
berechtigung niht besißen, also diejenigen, die unter väterlicher
Gewalt, Vormundschaft oder Kuratel stehen; 2. Personen, welche
eine Armenversorgung aus öffentlichen oder Gemeindemitteln genießen
oder in dem lezten Fahre vor der Wahl genossen haben; 3, Personen,
über deren Vermögen der Konkurs verhängt wurde; 4. Personen,
denen die väterliche Gewalt über ihre Kindex entzogen wurde :
9. durch eine bestimmte Zeit (3, 5, 10 Jahre) diejenigen, welche
wegen Verbrechens oder einer Reihe anderer strafbarer Handlungen
verurteilt worden sind.

Passiv wahlberechtigt (wählbar) ist jeder aktiv Wahl-
berechtigte, welcher die österreichische Staatsbürgerschaft. seit mindestens
drei Fahren besit und das 30. Lebensjahr vollendet hat.

Jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme und muß sein
Wahlrecht persönlih ausüben. Jn der Freiheit der Stimmenabgabe
ist er dur<h Erlassung strenger Vorschriften geshüßt (Schuß der
Wahlfreiheit gegen Wahlbestechung, Wahlnötigung, Wahlbehinderung,
Wahlfälschung und andere Wahlmißbräuche).

Durch Landesgeseße kann in den Kronländern die W ahlpflicht
eingeführt werden. Dies ist in Niederösterreich, Oberösterreich, Salz-
burg, Vorarlberg, Mähren, Schlesien, Krain und der Bukowina erfolgt.

Der Wirkungskreis des Reichsrates umfaßt - alle
Angelegenheiten, die allen im Reichsrate vertretenen Königreichen
und Ländern gemeinsam sind, wofern sie nicht zu den mit Ungarn
gemeinsamen Angelegenheiten gehören.

Als Angelegenheiten der Reichsgesezgebung gelten insbesondere :

a) die Prüfung und Genehmigung der Handelsverträge und
jener Staatsverträge, die das Reich oder seine Teile belasten oder

recht,

Passives

Wahlrecht.

Wahlpflicht.

Wirkungs-

kreis des

Reichsrates.

PEE
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| einzelne Bürger verpflichten oder eine Änderung des Staatsgebietes

| Y zur Folge haben ;

i b) die Regelung der Militärpflicht und die jährliche Bewilligung
der auszuhebenden Mannschaft (Festsezung des Rekrutenkontingentes) ;

c) die Geseßgebung über Staatsbürgerschaft und Heimatrecht,

über Fremdenpolizei und Paßwesen, über die Rechte und Pflichten

der Staatsbürger, über die Grundsätze des Unterrichtswesens bezüglich

der Volfks\chulen und Gymnasien, dann die Gesetzgebung über die

Hochschulen, über das Gesundheitswesen und über die konfessionellen

Verhältnisse ; y

d) die Regelung des Geld-, Münz- und Bankwesens, die Zoll-

und Handelsangelegenheiten, das Post-, Telegraphen-, Telephon-,

Eisenbahn-, Schiffahrt- und Verkehrswesen, die Geseßgebung über

Y Gewerbe, Maß und Gewicht, Marken- und Musterschuß ;

| 1 . e) die Straf- und Zivilrechtsgeseßgebung und die über Handels-

: und Wechselrecht, See-, Berg- und Lehenrecht ;

f) die Feststellung der Voranschläge des Staatshaushaltes und

die jährliche Steuerbewilligung, die Aufnahme von Darlehen, die

| Veräußerung und Belastung unbeweglichen Staatsvermögens.

Kontrolle der Dem Parlamente steht auh die Kontrolle der Ver-

Verwaltung. waltung zu. Bei deren Ausübung kann jedes der beiden Häuser

des Reichsrates die Anwesenheit der Minister verlangen und Anfragen

(Jnterpellationen) an sie richten. Ein Ausfluß dieses Kontrollrechtes

ist auh die alljährlihe Überprüfung des Staatsvoranschlages und

die Bewilligung der Einhebung der Steuern und Abgaben. Dieses
|

Y Budgetreht. Recht nennt man Budgetrecht. |

| Minister- Der Reichsrat hat auh das Recht, die österreichischen Minister
verantwort- *

8 lichkeit. für alle Regierungsakte, wodurch vorsäßlich "oder aus grober Fahr-

E lässigkeit die Reichsverfassung, eine Landes8ordnung oder ein Gesetz

verlegt wurde, zur Verantwortung zu ziehen. Zu diesem Zwecke

Minister: fqnn jedes der beiden Häuser die Anklage gegen den oder die

iini schuldigen Minister erheben. Zur Entscheidung hierüber wurde ein
Staais- eigener Gerichtshof, der Staatsgerichtshof, eingesezt, welcher

gerihthof. qus 24 unabhängigen und gesezeskundigen Männern besteht, welche
je zur Hälfte von jedem der beiden Häuser gewählt werden.

Geschäft3- Die Einberufung des Reichsrates erfolgt dux< den Kaiser.

e Jhm steht auh das Recht der Vertagung und Schließung des Reichs-
“_xates und der Auflösung des Abgeordnetenhauses zu. Der Präsident



und die zwei Vizepräsidenten des Herrenhauses werden vom Kaiser
ernannt, während der Präsident und die (sehs) Vizepräsidenten des
Abgeordnetenhauses von diesem selbst gewählt werden.

Ein Gesetzentwurf kann entweder von dex Regierung (Regierungs- Lie kommt
vorlage) oder von jedem der beiden Häuser (Jnitiativantrag) ein- LS
gebracht werden. Dieser Entwurf wird in der Regel drei Beratungen
(Lesungen) unterzogen. Der übereinstimmende Beschluß des
Herrenhauses und des Abgeordnetenhauses wird sodann dem Kaiser
zur Genehmigung — Sanktion — unterbreitet. Hierauf erfolgt
die Kundmachung (Publikation) im Namen des Kaisers mit
Berufung auf die Zustimmung der versassungsmäßigen Vertretungs-
körper und unter Mitfertigung (Kontrasignatur) wenigstens eines
verantwortlichen Ministers.

Jn analoger Weise kommt ein Landesgeseß zustande. Es kann
der Fall vorkommen, daß der Reichsrat niht versammelt is, aber
die Erlassung einer Anordnung, die sonst ihm verfassungsmäßig
zusteht, zur dringenden Notwendigkeit wird (z. B. Die Aushebung
der Rekruten). Jn diesem Falle können solche Anordnungen unter
Verantwortlichkeit des Gesamtministeriums durch kaiserliche Vex-
ordnung erlassen werden. Man heißt diese Verordnungen N ot-
verorduungen oder $ 14-Verordnungen nah dem $ 14
des Staatsgrundgesezes über die Reichsvertretung. Sie dürfen keine
Abänderung eines Staatsgrundgesetzes bezwe>en, keine dauernde
Belastung des Staats\chaßes und keine Veräußerung von Staatsgut
betreffen und haben nur zeitweilige Gesetzeskraft, weil sie dem
nächsten Reichsrate, und zwar zunächst dem Hause der Abgeordneten,
binnen vier Wochen nach seinem Zusammentritte zur Genehmigung
vourzulegen sind. : : :

Zur Kundmachung der Reichsgesege und der auf ihnen:
beruhenden Verordnungen is das Reichs8gesetblatt, für die Tilia.
Landesgeseße sind die Landesgeseß-undVerordnungsblätter
bestimmt. Diese Geseysammlungen liegen bei jeder politischen Behörde
und in allen Gemeindeämtern zur allgemeinen Einsicht auf.

Zur Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Aufgaben steht den
Mitgliedern des Reichsrates ein wichtiges Recht, das der Jmmunität!), Immunität.
zu. Die Mitglieder des Reichsrates können nämlich wegen der in
Ausübung ihres Berufes erfolgten Abstimmungen niemals, wegen
der in diesem Berufe gemachten Äußerungen nur von dem Hause,

Notver-

ordnungen.



Delegationen.

Quote.

dem sie angehören, zur Verantwortung gezogen werden (Redefreiheit).

Kein Mitglied des Reichsrates darf während der Dauer der Session

(Tagung) — Ergreifung auf frisher- Tat auêgenommen — ohne

Zustimmung des Hauses, dem es angehört, verhaftet oder gerichtlich

verfolgt werden. Diese Jmmunität steht auh den Mitgliedern der

Landtage zu. | :

Die Bewilligung der erforderlichen Geldmittel für die gemein-

samen Angelegenheiten und die Kontrolle der gemeinsamen Regierung

steht einer eigenen Körperschaft zu, nämlih den Delegationen.

Diese bestehen aus zwei Teilen, der österreichishen und der

ungarischen Delegation. Feder Teil zählt 60 Mitglieder, von denen

20 vom Herrenhause, beziehungsweise von der ungarischen Magnaten-

tafel und 40 vom Abgeordnetenhause, beziehungsweise in Ungarn

von der Repräsentantentafel gewählt werden. Außerdem wählt jedes

Haus die Hälfte Ersazmänner. Die Wahl erfolgt auf ein Jahr.

Die Delegationen werden alljährlich vom Kaiser einberufen, und zwar

abwechselnd einmal nah Wien und einmal nah Budapest. Zur

Gültigkeit der Beschlüsse ist die Übereinstimmung beider Delegationen

und die Sanktion des Kaisers notwendig. Die Delegierten besizen

als Mitglieder des österreichishen Reichstages, beziehungsweise des

ungarischen Reichstages das Fmmunitätsrecht.

Die Auslagen für die gemeinsamen Angelegenheiten werden in

der Weise aufgebracht, daß der nah Abzug der gemeinsamen Zoll-

einnahmen verbleibende Rest nah einem von 10 zu 10 Jahren

festzuseßenden Verhältnisse — Quote genannt — von Österreich

und Ungarn getragen wird. Die Bestimmung der Quote erfolgt

auf Grund eines vom Kaiser sanktionierten Übereinkommens zwischen

dem österreichischen Reichsrate und dem ungarischen Reichstage,

welche zu diesem Zwecke die Quotendeputationen wählen. Kommt

ein Übereinkommen nicht zustande, so bestimmt der Kaiser die

Quote auf die Dauer eines Fahres. Bis zum 81. Dezember 1917

ist das Quotenverhältnis in der Weise bestimmt, daß Österreich 63'6

und Ungarn 364 % der Kosten zu tragen hat.

5. Rechte und Pflichten der Staatsbürger.

a) Rechte.



Bürger unter das gemeinsame Oberhaupt und die von ihm bestellten
Organe, Die Verfassung räumt daneben den einzelnen Staatsbürgern
eine Reihe von Freiheiten oder Rechten ein, welche im Vereine mit
der Ordnung die Grundlage - eines geregelten Staatslebens bilden. |
Jeder muß aber auh dem Nächsten die Freiheiten einräumen, |
welche er selbst in Anspruch nimmt. Diese Freiheit {ließt jede |
Willkür aus, unterwirft sich willig dem Gesebe und stärkt den Staat : |
durch treue Mitarbeit bei seinen Aufgaben. Das Wohl des einzelnen “ zA
findet dann im Wohle der Gesamtheit seine beste Stüge.

Die Verfassung räumt den österreichischen Staatsbürgern ins-
besondere folgende Rechte ein :

1. Für alle Angehörigen der im Reichsrate vertretenen König-
reiche und Länder wurde ein allgemeines österreichisches Staats- Staats-À 

E Z ; E 
y bürgerre<t.bürgerreht begründet. (Für die Angehörigen der ungarischen

Reichshälfte besteht eine eigene, die ungarische Staatsbürgerschaft.) Die.
österreichishe Staatsbürgerschaft wird erworben : a) dur< Geburt
als eheliches Kind eines österreichishen Staatsbürgers oder als |
uneheliches Kind einer österreichischen Staatsbürgerin; Þb) durch
Verehelichung einer Ausländerin mit einem Österreicher; c) durch
Aufnahme in den Staatsverband (Verleihung der Staatsbürgerschaft
durch die Behörde). | 

|
Die österreichische Staatsbürgerschaft geht verloren: a) durch

Verehelichung einer Österreicherin mit einem Ausländer; b) durch
Auswanderung in das Ausland mit der Absicht, nicht mehr nach
Österreich zurückzukehren (Erwerbung einer anderen Staatsbürgerschaft).
Wehrpflichtige Personen dürfen jedoch nicht ohne besondere behördliche
Bewilligung dauernd auswandern. Diese Bewilligung kann ihnen nur
in ganz besonderen Ausnahmsfällen, z. B. wenn sie mit ihren Eltern s
auswandern, erteilt werden. : ‘ i

2. Vor dem Gesetze sind alle Staatsbürger gleich, d. h. alle Gleihheit vor
staatlichen Vorschriften müssen auf alle Staatsbürger in gleicher dem Gesege.
Weise angewendet werden. Es gibt keine Unterschiede infolge der
Geburt, des Berufes und der Religion. Die öffentlichen Ämter sind
allen Staatsbürgern in gleiher Weise zugänglich. Der früher
bestandene Untertänigkeits- und Hörigkeitsverband, nah welchem den
Grundherren gegenüber ihren Untertanen gewisse Rechte, namentlich :
die Gerichtsbarkfeit zustand, sind für immer aufgehoben.
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Unverleßlich-

feit des Haus- ,

rechtes,

geseßlichen Richter entzogen werden. Eine Verhaftung darf nur kraft

eines richterlichen, mit Gründen versehenen Befehles erfolgen, welcher

sogleich oder innerhalb 21 Stunden zuzustellen ist. Jede sonstige im

Geseße begründete Verwahrung is nur auf die Höchstdauer von

48 Stunden zulässig, innerhalb welcher der Verhaftete entweder

freigelassen oder an die zuständige Behörde abgeliefert werden muß.

4. Das Hausrecht i unverlezlich. Eine Hausdurchsuchung darf

in der Regel auch nux kraft eines mit Gründen versehenen richterlichen

Befehles erfolgen. Ausnahmen hievon können erfolgen, wenn Gefahr

Brief-

geheimnis,

im Verzuge ist oder wenn es sih um ALOGENE, polizeiliche oder

finanzbehördliche Erhebungen handelt.

5. Briefe und unter Siegel gehaltene Schriften sind gegen Öffnung
dadurch geschützt, daß ihre absichtliche Öffnung oder Unterschlagung

als Übertretung strenge bestraft wird. Eine amtliche Öffnung oder
Beschlagnahme von Briefen is nur in den Fällen der Hausdurch-

suchung, der Verhaftung und des Krieges, sonst nur auf Grund

eines richterlichen Befehles zulässig.

6, Die Freizügigkeit der Person und des Vermögens unterliegt

feiner Beschränkung. Jeder Staatsbürger kann in jedem Orte des

Staatsgebietes seinen Wohnsiß nehmen. Auch die Auswanderung in

Unverleßlich-

keit des Eigen-

tums.

das Ausland steht ihm frei, soferne er nicht durh die Wehrpflicht

daran beschränkt ist. Aus Rücfsichten der öffentlichen Ordnung und

Sittlichkeit wurde diese Freizügigkeit gewissen Einschränkungen unter-

worfen. So können die Gemeinden ortsfremde Personen, die mit

ihren Angehörigen keinen unbescholtenen Lebenswandel führen und

der öffentlichen Mildtätigkeit zur Last fallen, aus dem Gemeinde-

gebiete ausweisen.

Personen, welche die öffentliche Sicherheit oder Sittlichkeit
gefährden, können in ihre Heimatgemeinde, Ausländer über die

Grenze abgeshoben werden. Wird damit das Verbot der Rückkehr

in einen bestimmten Ort, Bezirk, in ein Kronland ausgesprochen,

dann heißt man diese Verfügung polizeiliche Abschaffung. Arbeits-

scheue können in Zwangsarbeitsanstalten, jugendliche Taugenichtse i in

Besserungsanstalten untergebracht werden.

7. Das Eigentum is unverlezlich. Eine Enteignung, E x-

propriation, gegen den Willen des Eigentümers kann nur in

den Fällen und in der Art eintreten, welche das Gese bestimmt.

Dies ist z. B. beim Bahn-, Straßen-, Wasser- und Festungsbau der

Fall. Dem Eigentümer muß selbstverständlih die entsprechende

Entschädigung für die Abtretung seines Eigentums gewährt werden.

e
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8. Die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit ist jedermann Glaubens-
gewährleistet. Der Genuß der bürgerlichen und politishen Rechte

ist von dem Religionsbekenntnisse unabhängig. | Fd
9, Alle Volksstämme des Staates sind gleichberechtigt ; jeder Freiheit der

hat ein Recht auf Wahrung seiner Nationalität und Sprache. Dex nationalen
Staat erkennt alle landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und im Entfaltung.
öffentlichen Leben als gleichberechtigt an. : |

10. Den Staatsbürgern steht das Recht zu, Vereine zu bilden E und
und sih zu versammeln, nur müssen dabei die bestehenden Vor- sammlungs-
schriften beobachtet werden. ret.

Abgesehen von den auf Gewinn berechneten Vereinen (Banken, E
Sparkassen, Versicherungsgesellschaften, Aktiengesellshaften u. \. w.) y
teilt man die Vereine ein in politische, welche in das Gebiet der
Geseßgebung und Verwaltung fallende Zwe>e verfolgen, und in
nicht politische, deren Zwe> ein mannigfaltiger sein kann (ein
humanitärer, wissenschaftlicher, geselliger, sportlicher u. \. w.).

__ Die Vildung eines Vereines muß unter Vorlage der Statuten Vildung der
(Satzungen) in fünf Exemplaren der politischen Landesstelle angezeigt Lereine.
werden. Die Statuten (Saßungen) haben Angaben über den Zwe>

und Sit des Vereines, die Bildung des Vorstandes, die Fassung von

Beschlüssen, das Vereinsvermögen, die Auflösung u. \. w. zu enthalten.

Wird die Bildung des Vereines niht binnen vier Wochen untersagt,
was dann erfolgen fann, wenn der Verein geseßz- oder rechtswidrig

oder staatsgefährlih ist, dann kann der Verein ungehindert seine

Tätigkeit beginnen.

Die Mitglieder des Vereinsvorstandes müssen der politischen

Bezirksbehörde, beziehungsweise der Polizeibehörde angezeigt werden.

__ Vereinsversammlungen sind vom Vorstaude wenigstens 24 Stunden

vorher der Behörde anzuzeigen. i

Für politishe Vereine gelten außerdem noh folgende Vor-

\hriften: Ausländer, Frauenspersonen und Minderjährige dürfen
nicht Mitglieder politisher Vereine sein. Die Mitglieder sind der

Behörde zur Kenntnis zu bringen. Politische Vereine dürfen keine

Verbände untereinander und keine Zweigvereine gründen. Jhre Mit-
glieder dürfen keine Vereinsabzeichen tragen.

Wer eine öffentliche, allgemein zugängliche Vers\ ammlung Ver-

einberufen will, muß dies drei Tage vorher unter Angabe deg sammlungen.
Ortes, Zweckes und der Zeit der Behörde \{riftlich anzeigen. Dieser
Anzeige bedarf es nicht, wenn die Versammlung auf geladene, dem
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Freiheit der

Meinungs-

äußerung.

Prefßfreiheit.

Petitionsrecht.

Einberufer bekannte Personen beschränkt ist (sog. $ 2-Versammlungen).

Versammlungen unter freiem Himmel und öffentliche Aufzüge bedürfen

der ausdrü>lichen Genehmigung der Behörde. Wählerversammlungen

zur Zeit der ausgeschriebenen Wahlen brauchen nicht zur Anzeige

gebraht werden, wenn sie niht unter freiem Himmel veranstaltet

werden. Der Behörde steht es frei, zu Vereins- und öffentlichen

Versammlungen einen Vertreter zu entsenden, welcher die Versammlung

wegen geseßwidriger Vorgänge auflösen kaun.

11. Jeder hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck oder

bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern. Hiebei darf er

aber die gesetzlichen Vorschriften nicht verleßen, denn jeder Mißbrauch

dieses Rechtes wird durch das Strafgeseß geahndet. Jm Kampfe

der Meinungen darf man aber auh dem Gegner nicht die schuldige

Achtung verwehren.

Durch besondere Vorschriften ist der Gebrauh der Presse

geregelt. Die Freiheit der Presse ist für die Äußerung der freien

Meinung von größter Bedeutung. Jn Österreich ist die Preßfreiheit

dadur<h gewährleistet, daß die Herausgabe einer Druckschrift weder

unter Zensur gestellt no< dur<h ein Konzessionssystem beschränkt

werden darf, d. h. die Herausgabe einer Druckschrift bedarf

nicht der besonderen Bewilligung (Konzession) und hängt niht von

der vorausgehenden Prüfung und Genehmigung (Zensur) ihres

Jnhaltes durch die Polizeibehörde ab. Der Drucker ist nur verpflichtet,

von jeder Druefschrift, und zwar bei einer periodischen Druckschrift !)

zugleih mit dem Beginne der Austeilung oder Versendung, bei

anderen Druckschriften, wenn sie niht mehr als fünf Bogen im Drucke

betragen (zumeist Flugschriften), mindestens 24 Stunden vorher, der

Sicherheitsbehörde und dort, wo eine Staatsanwaltschaft besteht,

auch dieser ein Exemplar zu übermitteln. “ Wenn der Fnhalt der

Dru>{schrift eine strafbare Handlung darstellt, dann kann sie mit

Beschlag belegt (konfisziert) werden. Falsche Angaben und Mitteilungen

von Zeitschriften müssen auf Verlangen der Beteiligten richtig

gestellt werden ($ 19 des Preßgeseßes).

12. Allen Staatsbürgern und Körperschaften im Staate steht

das Petitionsrecht zu, d. h. sie können beim Kaiser, dem Reichs-

rate, den Landtagen und den staatlichen Organen um die Erlassung

von Maßnahmen der Gesehgebung und Verwaltung vorstellig werden.

1) Periodische Druckschrift ist jene, welhe wenigstens einmal im Monat

erscheint.
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Die drei lehtgenannten Rechte, nämli<h das Vereins- und

_ - Versammlungsrecht, das Recht der freien Meinungs8äußerung und
das Petitionsrecht im Vereine mit dem Wahlrechte, das wix schon

bei den einzelnen Vertretungskörpern kennen gelernt haben, heißen Politische

auch die politischen Rechte oder Freiheiten der Staatsbürger, Rechte.

zu deren Schuße in leßter Fnstanz das Reichs geri<t, das nur alle Reichsgericht.

Vierteljahre zu den Sitzungen zusammentritt, berufen ist.

Im Falle eines Krieges, innerer Unruhen, oder wenn in aus- Ausnahms-

gedehnter Weise hochverräterische oder die Verfassung und die pex- zustand.

| sönliche Sicherheit gefährdende Umtriebe sich offenbaren, können
| einige der allgemeinen Rechte der Staatsbürger zeitweilig und für

/ ein bestimmtes Gebiet aufgehoben oder beschränkt werden. Die Ver-

hängung eines solchen vorübergehenden Ausnahmszustandes |

erfolgt auf Beschluß des Gesamtministeriums, welcher der Genehmigung |
des Kaisers bedarf. j

b) Pflichten.

Den Rechten der Staatsbürger stehen auch avi Pflichten
gegenüber, deren genaue Befolgung die Grundlage des Genusses

der Rechte bildet, denn ohne Pflichten sind auch keine Rechte denkbar.

: Zu den allgemeinen Pflichten der Staatsbürger gehören

namentlich:

1, Treue und Gehorsam gegen den Kaiser; “IA

2. Befolgung der Geseße ‘und Verordnungen sowie der An-

ordnungen der Behörden ;

3, die Wehrpflicht ;

4. die Steuerpflicht ;

5. die Wahlpflicht in jenen Kronländern, wo sie gesetzlich fest-

geseßt wurde;

6. Die Pflicht zur Annahme gewisser Ämter (Mitglied des
Gemeindeausschusses, beziehungsweise Vorstandes, Vormund, Ge-

s{hworener u. \. w.);

7. die Pflicht, der Vorladung der Behörden Folge zu leisten, |

und der Zeugenschaft vor Gericht. =

4. Heerwesen,

py
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Heer und

Marine.

Landwehr.

Landsturm.

Wehrpflicht.

Meldungs-

pflicht.

standes der Bürger. Wenn wir also dem Vaterlande unsere Dienste

weihen, s{üyzen wir au< uns selbst und unsere Güter. -

Gerne folgen wir darum dem Rufe des obersten Kriegsherrn, des

Kaisers, und geben Gut und Blut dem Vaterlande, wenn Feinde

es bedrohen. Der Dienst in des Kaisers Ro ist ‘ein ehrenvoller

und bildet auch eine strenge und nüßliche Schule für alle Tugenden,

die den jungen Mann auszeichnen : für Gehorsam und Manneszucht,

Ordnungsliebe und Mut.

Die bewaffnete Macht Österreich-Ungarns besteht :

1. aus dem f. u. kf. Heer und der k. u. fk. Kriegs8marine

zur Verteidigung der Monarchie gegen äußere Feinde und Ausfrecht-

haltung der Ordnung und Sicherheit im Funern;

2 aus der f. kf. österreichischen und königl. ungarischen

Landwehr, letere auh Honved genannt, im Kriege zur Unter-

stüßung des Heeres und zur inneren Verteidigung, im Frieden aus-

nahmsweise auh zur Aufrechthaltung der Ordnung und Sicherheit

im Junern. Das Heer und die Landwehr besizen je eine Ersaÿ-

reserve, deren Aufgabe die Ergänzung der Abgänge während eines

Krieges bildet ; |

3. aus dem k. k, österreihischen und dem fkönigl. unga-

rischen Landsturm, welcher im Kriege zur Unterstüßung des

Heeres, der Kriegsmarine und der Landwehr dient.

Die ganze Wehrmacht steht unter dem Oberbefehle des Kaisers.

Das Gebiet der Monarchie wird zum Zwe>e der Heere8ergänzung

in 16 Militär-Territorialbezirke eingeteilt, welchen 16 Korpskommanden

entsprechen.

Die Wehrpflicht ist die Pflicht zum Dienste in allen Teilen

der bewaffneten Macht; sie is allgemein und muß von jedem

wehrfähigen Staatsbürger persönlich erfüllt werden. Sie beginnt

mit dem 1, Jänner jenes Jahres, in welchem der Wehrpflichtige

das 21. Lebensjahr vollendet. Jeder, der bei der nächsten Stellung

zu erscheinen hat, muß si< im November des vorangehenden Fahres

bei dem Gemeindevorsteher seines Heimat- oder Aufenthaltsortes zur

Verzeichnung melden (Meldungspflicht). Unterlassungen dieser

Pflicht werden mit Geldstrafen belegt. Der Wehrpflichtige hat sich

dann vor dex Stellungskommission jenes Bezirkes, wo er heimat-

berechtigt ist, persönlich der Entscheidung über seine Wehrfähigkeit zu

unterziehen (Stellungspf licht). Die regelmäßige Stellung findet

in der Zeit vom 1. Jänner bis zum 30. April jedes Jahres statt.

Auf besonderes, im vorhergehenden November zu überreichendes,



gestempeltes (1 K) Ansuchen wird dem Stellungspflichtigen auh die Stellungs-

Abstellung vor der Stellungskommission seines Aufenthaltsortes gestattet. P?fliht.

Wird der Wehrpflichtige für tauglich erklärt (assentiert), dann

beginnt mit 1. Oktober des Stellungsjahres seine Dienstpflicht.

1. im Heere: a) im allgemeinen zwei Jahre im Präsenzdienst

und zehn Jahre in der Reserve; &) bei dex Kavallerie und reitenden

Artillerie, dann e) für eine dem festgestellten Stand an Unteroffizieren

entsprechende Mannschaftszahl drei Fahre im Präsenzdienst !) und sieben

Jahre in der Reserve; @) für die in die Ersaßreserve Eingeteilten

zwölf Fahre;

2, in der Kriegsmarine: vier Fahre im Präsenzdienst, fünf

Jahre in der Reserve und drei Fahre in der Seewehx ;

3. in der Landwehr: a) im allgemeinen zwei Jahre im Präfenz-

| dienst und zehn Fahre in der Reserve; 5) bei dex Kavallerie, dann

c) für eine dem festgestellten Stand an Unteroffizieren entsprechende

Mannschaftszahl, drei Fahre im Präsenzdienst und sieben Fahre in

der Reserve; d) für die in die Ersatzreserve Eingeteilten zwölf Fahre.

Die Dienstpflicht in der Ersatzreserve beschränkt sich im Frieden -

auf die Dauer von aht Wochen zur militärischen Ausbildung und

auf die periodischen Waffenübungen.

Die Wehrpflicht trifft nur die Wehrfähigen. Die Untauglichen,
soweit sie nicht infolge eines schweren Gebrechens erwerbsunfähig

sind, unterliegen auf die Dauer der Wehrpflicht (zwölf Jahre) der

Verpflichtung zur Leistung der Militärtaxe. Diese wird nah Militärtaxe.

dem Einkommen bemessen und zerfällt in die dem Taxpflichtigen

selbst auferlegte Dienstersaßtaxe und in die Elterntaxe, welche seine

Eltern zu entrichten haben, wenn sie ein Einkommen von mindestens

4000 LK versteuern.

Der Dienstersaßtaxe unterliegen nux jene Untauglichen, deren

steuerpflichtiges, jährliches Einkommen 1200 K übersteigt. Die Tax-

pflichtigen haben im Monate Jännex eines jeden Fahres zwei vor-

h geschriebene Formulare auszufüllen und beim Gemeindevorstande

zu überreichen.

Das Erträgnis der Militärtaxe fließt dem Militärtaxfonde zu,
/ welcher zur Versorgung der Jnvaliden, der Witwen und Waisen

der Gefallenen und zur Unterstüßung der Familien der zum Kriegs-
dienste Einberufenen (Mobilisierten) zu dienen hat.

Diese dauert nah dem neuen Wehrgesete : Dienstpflicht.
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Die Zahl dex jährli<h ausgehobenen Mannschaften heißt

das Rekrutenkontingent und is geseßlih festgeseßt.

fontingnent. Dex Refkrutenstand zur Erhaltung der gemeinsamen Wehrmacht

Hdi
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(Heer und Kriegsmarine) außer den von Bosnien und der Herzegowina

zu stellenden Rekruten wurde für das erste Jahr der Wirksamkeit

des neuen Wehrgesezes (1912) mit 136.000 Mann, für das zweite

mit 154.000, für das dritte und die folgenden neun Fahre mit

jährlih 159,500 Mann festgeseßt,

Zur Exhaltung der Landwehr der im Reichsrate vertretenen

Königreiche und Länder, mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg,

wurde für das erste Jahr ein Rekrutenkontignent von 20.715, für

das zweite von 22.316, für das dritte Jahr von 23.717, für das

vierte Jahr von 25.018, für das fünfte Fahr von 26.019, für das

sechste und die folgenden sehs Jahre von jährlich 26.996 Mann

festgesezt, Das Rekrutenkontingent des Heeres und der Kriegsmarine ist

zwischen Österreich und Ungarn nach der Bevölkerungszahl auf Grund

des Ergebnisses der lezten Volkszählung aufzuteilen. Die tatsächliche

Stellung aller Kontingente kann erst erfolgen, wenn dieselben vom

österreichischen Reichsrate, beziehungsweise vom ungarischen Reichstage

auh schon bewilligt wurden, was alljährlich stattzufinden hat.

Zum Dienste im Landsturm sind alle wehrfähigen Staats-

© bürger, welche weder dem Heere, der Kriegsmarine oder Ersaß-

reserve, noch der Landwehr angehören, vom 19. bis zum 42. Lebensjahre,

Offiziere und Militärbeamte des Ruhestandes nah Maßgabe ihrer

Wehrfähigkeit bis zum 60, Lebensjahre, verpflichtet. Der Landsturm

darf nur für den Fall und die Dauer einer kriegerischen Bedrohung

oder eines ausgebrochenen Krieges zum Dienste aufgeboten werden.

Landsturmpflichtige, welche Angehörige des Heeres waren,

haben die Pflicht, sich jährlih einmal bei der M GS ihres

Aufenthaltsortes zu melden,

Juländern, welche die nötige geistige us: förperliche Eignung
besigen und mindestens 17 Jahre alt sind, ist der freiwillige

Eintritt in das Heer gestattet. Sie bedürfen jedoch hiezu, weil sie

noh nicht eigenberehtigt sind, der Zustimmung ihres Vaters oder

Vormundes. Der freiwillig Eintretende hat den Vorteil, daß er sich

den Truppenkörper, bei dem er dienen will, selbst wählen kann.

Bei dem Nachweise einer höheren Bildung (im allgemeinen

Absolvierung eines öffentlichen Obergymnasiums, einer Oberrealschule

odex einer diesen gleichgestellten höheren Lehranstalt — Lehrer-

bildungsanstalt, höhere Gewerbeschule u. #. w.) wird dem Wehr-
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pflichtigen das Recht des einjährigen Präsenzdienstes im Frieden Einjährig-

(Einjährigen-Freiwilligenreht) zuerkannt. Gesuche um diese Begün- i a

stigung sind spätestens bei der Hauptstellung einzubringen.

Weitere Begünstigungen in der Erfüllung der Wehrpflicht Begünsti

genießen die Kandidaten des geistlichen Standes, die Lehrer, die Nig.

Besitzer ererbter Landwirtschaften und die sogenannten Familien-

erhalter, d. h. Wehrpflichtige, welche als einzige Söhne, Enkel oder

Brüder ihre erwerbsunfähigen Väter, verwitweten Mütter, beziehungs-

weise Großeltern oder verwaiste Geschwister erhalten. - Die Begün-

stigungen dieser Personen bestehen in ihrer sofortigen Einreihung in

die Exsaßtreserve unter Befreiung vom Dienste in der Linie.

«Für die Dauer der Waffenübungen werden den vom Wehr-
pflichtigen zu erhaltenden Familienangehörigen auf ihr Verlangen

von den politischen Behörden Unterstüßungen aus der Staatskasse

angewiesen.

5, Organisation der Behörden.

Der Kaiser im Vereine mit der Volksvertretung — dem Reichs-

rate und den Landtagen — übt die Geseßgebung aus. Die Durch-

führung der Geseße und die Exfüllung der zahlreichen, dem Staate

obliegenden Aufgaben steht der Verwaltung zu und erfolgt durh

obrigkeitliche Organe, welche je nah der Bedeutung, die ihnen

zukommt, Behörden, Ämter oder Anstalten heißen. Der oberste

Grundsaß der Verwaltung is die Trennung der Rechtspflege von

der Verwaltung, d. h. für die Rechtsprehung sind eigene Behörden,

die Gerichtsbehörden, eingeseßt, bei denen unabhängige und selbst-

ständige Richter Recht sprechen.

Feder Behörde ist für ihre Tätigkeit ein bestimmter TOUR:

kreis, Kompetenz, zugewiesen.

Jhre Gliederung exfolgt nah Justanzen in der Weise, daß

die Unterbehörden der Dienstgewalt der Oberbehörden unterstehen

und die Oberbehörden die Entscheidungen oder Verfügungen der

Unterbehörden aufheben oder abändern können.

Nach dem Grundsatze der Trennung der Rechtspflege von der Verwaltungs-

Verwaltung zerfallen die Behörden in Verwaltungs- und und Gerichts-

Gerichts8behörden. Die Verwaltungsbehörden teilt raan, act
je nachdem der Staat selbst die Verwaltungsaufgaben zur Durch- bing,
führung bringt oder damit andere Vereinigungen (Länder, Gemeinden) Selbsiwer-

betraut, in Staatsverwaltungs- und Selbstverwaltungs- waltung.

oder autonome Verwaltungsbehörden ein. Nach dem

Bergmann, Bürgerkunde. XI. 1414. 6
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Ministerium

für Kultus

und Unterricht.

Justiz-
ministerium.

Finanz-

“ministerium.

territorialen Umfange ihres Wirkungskreises zerfallen die staatlich en
Verwaltungsbehörden in Zentralstellen, Landesb ehörden,

Bezirksbehörden und Oxrtsbehörden.

A. Staatliche Verwaltungsbehörden.

a) Zentralstellen.

Die Zentralstellen dex staatlichen Verwaltung heißen Mini-

stexien, deren wir 9 besißen. Jedes Ministerium hat seinen eigenen

Wirkungskreis, den man auh Ressort nennt. Wir wollen im

folgenden die einzelnen Ministerien mit den wichtigsten Geschäften ihres

Wirkungskreises kennen lernen.

1. Das Ministerium des Fnnern: ihm obliegt die -Auf-

sicht über das Matrikenwesen (Geburts-, Tauf-, Trauungs- und

Sterberegister), die Evidenzhaltung der Reichs- und Landesgrenzen,

die oberste Aufsicht über die politischen Landes- und Bezirksbehörden

sowie über die Gemeinden einschließlih des Armenwesens, über das

Versicherungswesen, es leitet die Volkszählungen (alle 10 Fahre)

und entscheidet in lezter Jnstanz in Heimat- und Staatsbürgerschafts-

angelegenheiten; als oberste Polizeibehörde - überwacht es die öffent-

liche Sicherheit, das Paß- und Meldewesen, das Tragen von Waffen,

die Theater, das Vereins- und Versammlungswesen und die Presse ;

als oberste Sanitätsbehörde unterstehen ihm die Ärzte, Apotheker,

Spitäler und Heilanstalten.

2. Das Ministerium für Kultus und Unterricht.

Jn seinen den Wirkungskreis fallen die Angelegenheiten der

fatholischen Kirche und der anderen gesezlich anerkannten Religions-

gesellschaften !) sowie das ganze Unterrichtswesen mit Ausnahme des

gewerblichen, landwirtschaftlichen und montanistischen (bergbaulichen)

Unterrichtes, weiters die Förderung von Kunst und Wissenschaft.

3. Das Zustizministerium führt die Oberaufsicht über

alle Gerichte, Staatsanwaltschaften, Strafanstalten, Advokaten und

Notare und hat die auf das Gebiet der Rechtspflege bezüglichen

Geseßentwürfe vorzubereiten. |
4. Das Finanzministerium ist der Verwalter des Staats-

vermögens: es hat im Vereine mit den anderen Ministerien alljährlich

1) Geseßlih anerkannte Religionsgesellschaften sind: die römisch-katholische,

griechish-katholishe (oder griechisch-unierte) und armenisch: katholische Kirche, die

evangelishe Religion Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses (Protestanten),

die griechisch-orientalische (oder nicht unierte) Kirche, die israelitishe Religions-

gesellschaft, die altkatholische Kirche, die evangelische Brudergemeinde und die

islamitische Religion. ;



den Staatsvoranschlag (Budget) aufzustellen und alle Angelegen-

heiten, welche sich auf das staatliche Kreditwesen beziehen, zu besorgen.

Jhm untersteht das Münz- und Punzierung8wesen, das Tabak- und

Salzmonopol (Salinenverwaltung), das Lotto, Steuer- und Gebühren-

mE und die Hof- und Staatsdrukerei.

. Das Ministerium für Landesverteidigung ist die N PEg e
geme Verwaltungs8behörde für die österreichische Landwehr, den zinisterium.
Landsturm und die Gendarmerie.

6. Das Ackerbauministerium. Jun den Wirkungskreis Aerbau-

‘dieser Zentralstelle gehören: die Forst-, Wein-, Obst- und Seiden- ninisterium.

fultur, A>erbau und Viehzucht, Zentrale für Viehverwertung, Bienen-

zucht, Fischerei, Jagd, das Veterinärwesen.

7. Das Handels8ministerium. Dieser Zentralstelle obliegt Handels-

die oberste Leitung der Angelegenheiten des Handels, der Gewerbe ministerium.

(u, zw. die gesetzliche Regelung des Gewerbewesens), der Schiffahrt,

des Post-, Telegraphen- und Telephonwesens, Arbeitstatistik, Export-

förderung.

8. Das Eisenbahnministerium. Dieses führt die Eisenbahn-

staatliche Oberaufsiht über das gesamte REN und die ministerium.

Verwaltung der Staatsbahnen.

9. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten. Der Ministerium

Wirkungskreis dieser im Fahre 1908 errichteten Zentralstelle umfaßt für öffentliche

alle Bauangelegenheiten (Hochbau, Wasserbau, Straßenbau, Brücken- Arbeiten.

bau), das Bergwesen einschließlih des montanistischen Unterrichtes,

alle Angelegenheiten der Gewerbeförderung, insbesondere das gewerb--

liche Unterrichtswesen (didaktische Gewerbeförderung), die wirtschaft-

liche und technishe Gewerbeförderung, den Patent-, Marken- und

Mustershuy und das Eichwesen, weiters noch den Fremdenverkehr

und die Wohnungsfürsorge, technisches Versuch8wesen, gewerbliches

Kreditwesen.

Als zentrale Rechnungsbehörde hat der Oberste Rechnung s- Dé OlEss
hof eine den Ministerien gleiche Stellung inne. Seine Aufgabe is $, HGnungs-

die Überwachung der ganzen staatlichen Rechnungsgebarung. Er hat hof.

alljährlich den Zentralrechnungsabschluß zu verfassen und dem Kaiser

sowie dem Reichsrate zur Genehmigung vorzulegen.

b) Landesbehörden.

Die wichtigsten staatlichen Landesbehörden sind die politis<hen Statt

Landesbehörden, Statthaltereien, in Salzburg, Kärnten, i,

Es
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Ju ihren Wirkungskreis gehören alle Angelegenheiten der politischen Ver-

waltung, d. i. alle Angelegenheiten, die in leßter Jnstanz in den Wirkungs-

freis des Ministeriums des Fnnern, für Kultus und Unterricht, für Landes-

verteidigung und des Ackerbaues fallen. Weiters haben sie einen

Einfluß auf eine Reihe von Geschäften, die zum Wirkungskreise der

Ministerien der Finanzen und des Handels gehören. Der Landeschef

heißt Statthalter, in Salzburg, Kärnten, Krain, Schlesien und

in der Bukowina Landespräsident. Er ist der Repräsentant des

Kaisers bei Feierlichkeiten und der Vertreter der Regierung gegenüber

dem Landtage. L

Zur Leitung und Aufsicht über das Erziehungswesen, dann

über die Volfks- und Bürgerschulen, Lehrerbildungsanstalten und

Mittelschulen (Gymnasien, Realschulen, Realgymnasien) besteht am

Site jeder politischen Landesbehörde ein Landesschulrat unter

dem Vorsite des Statthalters, beziehung8weise des Landespräsidenten.

Diese Körperschaft setzt si<h aus Organen der politishen Landes-

behörde, Abgeordneten des Landesausschusses, Geistlichen der im

Lande bestehenden Konfessionen und Fachmännern im Lehrwesen

zusammen. i

Für die eigentliche Verwaltung der staatlichen Finanzen im

Lande bestehen in größeren Kronländern die Finanzlandes®-

direktionen, in kleineren die Finanzdirektionen. Die Vertre-

tung der Jnteressen des Staatsvermögens im Lande obliegt der

Finanzprokuratur.

Für das Post-, Telegraphen- und Telephonwesen wurden für

die meisten Kronländer Post- und Telegraphendirektionen

errichtet, während den Staatsbahndirektionen die Leitung des

Betriebes der Staatsbahnlinien eines bestimmten Verwaltungsgebietes

obliegt. -

Die Forst- und Domänendirektionen sind zur Ver-

waltung der dem Staate gehörigen Güter und Forste bestimmt und

die Berghauptmannschaften in Wien, Prag, Klagenfurt und

Krakau überwachen den Bergwerksbetrieb in den ihnen zugewiesenen

Verwaltungsgebieten.



1. Die Mitwirkung bei der Heeresergänzung (Durchführung

der Assentierung, Überwachung und Einberufung der Urlauber,

Reservisten u. \. w.);

2. die Mithilfe bei der Einbringung der direkten Steuern, zu

welchem Zwecke bei den Bezirkshauptmannschaften eigene Abteilungen,

die Steuerreferate, eingerichtet wurden. Jn einigen größeren Städten Saum

wird dieser Dienst von eigenen Behörden, den Steueradmini- gdmini-

strationen, besorgt; sirationen.

3. die Überwachung der Gemeinden und Entscheidung in allen

Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises ;

4. die Durchführung der zum Schugze der Gesundheit erlassenen

Vorschriften (Bekämpfung der anste>enden Krankheiten, Überwachung

der Krankenhäuser, Apotheken, Hebammen); als Fachmann in dieser

j Richtung wirkt der Bezirksarzt ;

5. die Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung

(Gendarmerie) :

6. die Förderung der Landeskultux durch eigene Fachleute,

die Forsttechniker und Bezirkstierärzte ;

7. die Aufsicht über die Wege-, Bau- und Wasserpolizei und

die Entscheidung in erster Jnstanz in diesen Fragen: als Hilfskraft

in allen technishen Fragen des Bezirkes dient der Bezirksingenieur :

8. die Handhabung der Gewerbeordnung als Gewerbebehörde Gewerbe-

erster Jnstanz; behörde I. Fn-

Jn Städten* mit eigenem Statut werden die Geschäfte der stanz,
¿ Bezirk8hauptmannschaft mit Ausnahme der Staats- und Sicherheits- Sanus

polizei von dem dem Bürgermeister unterstehendenStadtmagistrate „5 giifeat:

besorgt, welcher sohin für das Gebiet der Stadt als politische Behörde -

1, Fnstanz fungiert.

Die Aussicht über die öffentlichen Volks- und Bürgerschulen, L

die Privatschulen dieser Richtung und die Kindergärten eines poli- y

tischen Bezirkes führt der Bezirksschulxrat. An seiner Spitze steht i is |

der Bezirkshauptmann, Fn den Bezirksschulrat werden Vertreter M
des Religionsunterrichtes, des Lehrerstandes, der Gemeinden des

Schulbezirkes und in Niederösterreih au<h des Landesaus\chusses

entsendet, Die Bezirks\chulinspektoren dienen als fachliche Berater

dieser Körperschaft. Dem Bezirks\chulrat untersteht der Ort s- Ortsschulrat.

\chulrat. Er wurde für jede Schulgemeinde !) errichtet und hat die aus

e E E E EEE
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Finanzbezirks-

d) Ortsbehörden.

Polizei- Jun einigen größeren Städten ist die Handhabung der Sicherheits-

direktion, polizei eigenen staatlichen Behörden, den k. f. Polizeidirektionen,

Ee übertragen worden. Auch in manchen Grenzorten sind k. f. Polizei-

fommissariate errichtet worden. Die Tätigkeit dieser Behörden

reicht in der Regel nicht über den Ort ihres Sites hinaus.

i B. Autonome Verwaltungsbehörden.
Gemeindever-

e Die autonomen Behörden, denen der Staat die Ausübung

EA R e wichtiger Verwaltungsaufgaben übertragen hat, sind : die Gemeinde-

Landesaus- vertretungen mit den Gemeindevorstehungen, in Böhmen, Steier-

hüsse. mark und Galizien die Bezirks8vertretungen mit den Bezirks8-

aus\chüssen und die Landesaus\chüsse. Diese Organe der

Selbstverwaltung haben bei ihrer Tätigkeit die bestehenden geseßlichen

Vorschriften zu beachten und stehen in diefer Hinsicht unter der

Oberaufsicht des Staates.

€, Verwaltungsgerichtshof.

Zur Überprüfung der Gesezmäßigkeit der Verfügungen und Ent-

scheidungen der (staatlichen und autonomen) Verwaltungsbehörden ist

der Verwaltungsgerichtshof berufen.

Der Verwaltungsgerihtshof entscheidet über Beschwerden
gegen Verfügungen und Entscheidungen der Verwaltungsbehörden

nach Erschöpfung des Jnstanzenzuges. Seine Mitglieder werden

vom Kaiser ernannt und genießen das Recht der Unabhängigkeit

und Unabsetzbarkeit.

D. Geri<htsbehörden.

Gerichte sind die mit der Rechtsprechung betrauten Behörden.

Die hiezu berufenen Beamten, die Richter, fällen die Urteile stets

„Jm Namen Seiner Majestät des Kaisers“ und sind zum Zwecke

der Sicherung einer stets unparteüschen Amtshandlung unabhängig



und unabsezbar, d. h. sie haben sich bei der Entscheidung nur an

die bezüglichen geschlichen Vorschriften zu halten und von ihrer

eigenen Überzeugung leiten zu lassen und dürfen von ihren Vor-

geseßten keine Weisungen über die Führung eines bestimmten Rechts-

falles erhalten. Sie sind definitiv und auf Lebensdauer ernannt

und dürfen uur in den vom Geseße vorgesehenen Fällen und auf

Grund eines richterlichen Erkenntnisses ihres Amtes entseßt werden.

Für die in Ausübung des Richteramtes verursachten Schäden sind

den benachteiligten Parteien sowohl die shuldtragenden Richter als

auch der Staat hastbar. Es steht der Partei offen, die Klage auf

Entschädigung gegen den betreffenden richterlichen Beamten oder

gegen den Staat und gegen beide einzubringen (Syndikatsprozeß). ad

Die Gerichte gliedern sich: Ws
1. in Bezirksgerichte; e C

2. in Gericht8höfe erster Justanz, Kreisgerichte, in

den Landeshauptstädten Landesgerichte genannt ; zu diesen gehören

auch die Handels8gerichte in Wien und Prag und das Handels- und

Seégericht in Triest ;

3, in Oberlandesgerichte, es es neun gibt, u. zw.
in Wien, Graz, JFunsbru>k, Triest, Zara, Prag, Brünn, Krakau und

Lemberg ; sie heißen au< Gerichtshöfe 11. Justanz;

4. in den Obersten Gerichts- und Kassationshof in

Wien als höchste Fnstanz. ' '
Einzelgerichte,

Die Bezirks8gerichte heißen Einzelgerichte, weil bei ihnen Gerichtshöfe.

¿die Gerichtsbarkeit dur< einen Einzelrichter ausgeübt wird, zum

Unterschied von den Gerichtshöfen, wo die Rechts\sprechung in der

Regel durch eine Mehrheit von Richtern — Senate — exfolgt.

Man unterscheidet zweierlei Rechtssachen, nämlich:

1. die bürgerlichen, zivilen, welche die Vermögens- und

Familienverhältnisse ordnen, und

2. die Strafsachen (Strafrecht); hier handelt es sich, wie

das Wort besagt, um strafbare Handlungen, welche je nah ihrer

Schwere in Verbrechen, Vergehen und Übertretungen zerfallen.

_ Das Verfahren — der Prozeß — wird für jede der beiden Prozeß.

Gruppen nach einer bestimmten Vorschrift — Zivilprozeß- und

Strafprozeßordnung — geregelt. Als oberster Grundsatz gilt,

daß das Verfahren mündlich und öffentlich ist, d. h. daß das

richterliche Urteil sih nur darauf gründet, was während der Ver-
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Mündlichkeit

Öffentlichkeit.

Zivilrechts-

sachen.

Anmwmalt-

zwang.

Berufung.

Revision.

handlung mündli<h vorgebracht wird, und daß in der Regel jeder

Erwachsene zu den Verhandlungen Zutritt hat, so daß die Recht-

sprechung unter der Kontrolle der Öffentlichkeit steht.

Jn Zivilrehts\a<en gehören :

1. vor die Bezirks8gerichte Streitigkeiten über vermögens8-

rechtliche Ansprüche, soferne der Streitgegenstand den Wert von

1000 K nicht übersteigt, ferner gewisse Streitigkeiten ohne Rücksicht

auf den Wert, insbesondere Grenz- und Besißstörungsstreitigkeiten

und dort, wo keine Gewerbegerichte bestehen, Streitigkeiten aus

Dienst- und Lohnverträgen zwischen Dienst- und Arbeitgebern und

den von ihnen beschäftigten Dienstboten, Werkführern, Gehilfen,

Arbeitern und Lehrlingen ;

2. vor die Gerichts8höfe I. Jnstanz (Kreis- und Landes-

gerichte) im allgemeinen alle Streitigkeiten, bei denen der Wert des

Streitgegenstandes 1000 K übersteigt ;

3, vor die Handels8gerichte Streitigkeiten in Handelsachen,

wenn der Streitgegenstand den Wert von 1000 K übersteigt und

der Beklagte ein protokollierter Kaufmann i}, sowie ohne Rücksicht

auf den Wert Streitigkeiten aus Wechselgeschäften und wegen des

Schutzes des Gebrauches von Marken, Mustern, Modellen, Privi-

legien und Patenten. Dort, wo ein selbständiges Handelsgericht nicht

errichtet ist, werden diese Angelegenheiten vor den Handelssenaten

der Landes- und Kreisgerichte verhandelt.

Jm Verfahren vor den Gerichtshöfen müssen sich die Parteien

‘in der Regel eines Advokaten bedienen (Anwaltzwang).

Die Klage ist im allgemeinen dort einzubringen, wo der

Beklagte seinen Wohnsig hat. Ft jemand mit dem Urteile des

Gerichtes, vor dem die Sache zuerst verhandelt wurde (Gericht

1. Fnstanz) nicht zufrieden, so steht es ihm Frei, dagegen die

Berufung einzubringen, d. h. si<h an das Gericht 11. Fnstanz zu

wenden: aus bestimmten Gründen, z. B. wegen unrichtiger Aus-

legung der Gesetze, findet gegen das Urteil des Berufungsgerichtes

noh die Revision statt. Hat ein Bezirksgericht in erster Justanz

entschieden, so ruft man in 11. Fnstanz das Kreis- oder Landes-

gericht, in I1IT. Fnstanz den Obersten Gerichtshof an. War die

Sache aber zunächst bei einem Gerichtshof L. Justanz (Kreis-, beziehungs-

weise Landesgericht) anhängig, dann kann man sein Recht in

TT. FJnstanz beim Obexrlandesgericht und in III. E beim

Obersten Gerichts8hof suchen.
4



Wenn es sich um den Betrag von höchstens 100 K handelt,

fommt das Verfahren in Bagatellsachen zur Anwendung.

Bei diesem wird das Urteil des Bezirksgerichtes sofort mit der

Verkündigung den anwesenden Parteien gegenüber wirksam und die

Berufung kann nur wegen der im Gesegze bezeichneten Nichtigkeiten

ergriffen werden.

Wichtig für Gewerbetreibende is wegen seiner Billigkeit und

Raschheit das Mahnverfahren, mit welchem Forderungen von

höchstens 400 K Wert beim Bezirksgerichte des Beklagten durch ein Mahn-

gesuch, welches auh mündli<h zu Protokoll gegeben werden kann,

ohne Beibringung von Beweisen eingemahnt werden können. Der

Schuldner erhält einen Zahlungsbefehl, in welchen ihm vom Gerichte

aufgetragen wird, die Schuld binnen 14 Tagen abzustatten oder

während dieser Frist gegen den Zahlungsbefehl Widerspruch zu
erheben. Erfolgt das lettere, so muß der Gläubiger den ordent-

lichen Klageweg betreten. Hat er eine Mahnklage überreicht, so
wird nach erhobenem Widerspruch sofort die mündliche Verhandlung

angeordnet. (Siehe Beispiel einer Mahnklage im Anhang 11, Nr. 5.)

Ju Orten, wo eine ausgedehnte Jndustrie besteht, wurden

Gewerbegerichte errichtet, welche zur Entscheidung von Streitig-
keiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und zwischen

leßteren untereinander berufen sind. Die mündlichen Streit-

verhandlungen finden im Gegensaße zu den ersten Tagsaßungen

bei diesen Gerichten, außer im Falle des Verzichtes, vor Senaten

statt, welche aus dem Vorsißenden, einem richterlichen Beamten

und zwei Beisißern bestehen, von denen je einer aus der Gruppe

der Unternehmer und aus der Gruppe der Arbeiter gewählt wurde.

Das Verfahren vor diesen Gerichten ist rasch und billig : Streitig-

keiten bis zu 100 K werden endgültig entschieden, die Eingaben

sind stempelfrei und eine Vertretung dur<h Advokaten is in

TL. Fnstanz überhaupt nicht gestattet, auh im Berufungs-

verfahren nicht geboten. (Siehe Beispiel einer Klage im Anhang II,

Nr. 6.)

Es isstt niht empfehlenswert, wegen jeder Kleinigkeit sofort den

Klageweg zu betreten. Man soll trachten, die Sache zuerst im

Guten beizulegen, und man wird auf diese Weise sich und seinen

Mitmenschen oft unnötige Auslagen ersparen. Es gibt auh Ein-

richtungen, bei deren Benüßung wir den Weg zum Gerichte ver-

meiden fönnen, so die schiedsgerichtlichen Aus\chüsse der Gewerbe-

genossenschaften zur Austragung von Streitigkeiten zwischen den

Bagatellver-

fahren.

Mahn-

verfahren.
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Gewerbe-

gericht.

Schied3-

gerichtliche

Auss\chüsse.
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Gemeinde-

vermittlungSs-

ämter.

Ver-

gleichungs-

versuch.

Armenrecht

im Prozesse.

Verfahren

außer Streit-

sachen.

Testameut,

Genossenschaftsmitgliedern und den Angehörigen und die Gemeinde-

vermittlungsämter, welche die Befugnis haben, Vergleiche zwischen

streitenden Parteien abzuschließen, wenn der Streitgegenstand den

Wert von 600 K nicht überschreitet. Der Gläubiger kann aber

auch, wenn der Betrag oder der Wert des Streitgegenstandes 1000 K

nicht übersteigt, vorerst beim Bezirksgericht des Schuldners dessen

Ladung zum Zwecke eines Vergleichsversuches beantragen.

Auch dem Mittellosen is die Möglichkeit geboten, si<h sein

Recht zu verschaffen. Wer nämli<h ohne Beeinträchtigung

des für ihn und seine Familie erforderlichen notdürftigen UÜnter-

haltes die Kosten eines Prozesses zu bestreiten außer stande ist,

fann um die Bewilligung des Armenrechtes nachsuchen. Dadurch

erlangt er die Befreiung von der Zahlung der Stempel, Gebühren,

Taxen und Portoauslagen und das Recht auf kostenlose Beistellung

eines Advokaten oder Beamten, wenn für den betreffenden Prozeß

Advokatenzwang gilt oder die Verhandlung außerhalb des eigenen

Gericht8bezirfes durchgeführt werden muß. Das Gesuch um Erteilung

dieses Rechtes is \tempelfrei bei dem Prozeßgerichte T. Jnstanz

chriftlih oder mündlich (zu Protokoll) einzubringen. Gleichzeitig ist

ein von der Gemeindebehörde des Wohnsives ausgestelltes und von

der politischen Bezirksbehörde bestätigtes Armutszeugnis vorzuweisen.

Verweigert die Gemeinde ungerechtfertigter Weise die Ausstellung

dieses Zeugnisses, so kann man bei der vorgeseßten politischen

Behörde hierüber Beschwerde führen.

| Neben der Tätigkeit, Rechtstreitigkeiten zu entscheiden, haben die

Gerichte auch die Aufgabe, in dem sogenannten Verfahren außer

Streitsachen, auch freiwillige Gerichtsbarkeit genannt, der Entstehung “

von Rechtstreitigkeiten vorzubeugen. Diese Aufgabe betrifft ins-

besondere die Abhandlung der Verlassenschaften, die Vormundschafts-

und Kuratelangelegenheiten, die Führung der Grundbücher, die

Beglaubigung (Legalisierung) von Urkunden u. \. w.

Jedermann soll die notwendigen Vorschriften bezüglich der

Verfügung über sein Vermögen für den Todesfall kennen. Diese

lauten : :



nur einzelne Sachen oder Rechte zugedacht, so spricht man von

einem Vermächtnis (Legat) und neunt die betreffende leßt-

willige Verfügung, mit welcher dies erfolgt, ein Kodizill. Das

Testament kann mündli<h oder schriftlih errihtet werden. Das

mündliche Testament muß vor drei Zeugen erfolgen. Beim \{<rif}t-

lichen Testamente genügt es, wenn der ganze Text vom Erblasser

eigenhändig geschrieben und unterzeichnet wird. Empfehlenswert, zur

Vermeidung von Streitigkeiten, aber gesezlich niht exforderlich ist

auch die Beisezung des Datums und des Ortes der Errichtung Des

leßten Willens.

Wird das -Testament von einer anderen Person geschrieben,

so muß es vom Erblasser eigenhändig unterfertigt und ferner vor

drei Zeugen, wovon wenigstens zwei zuglei<h anwesend sein sollen,

als der lezte Wille bezeichnet werden. Die Zeugen müssen auch

das Testament „als Zeugen des lezten Willens“ unterschreiben ;

vom Fnhalte brauchen sie aber niht Kenntnis zu haben. Als

Zeugen bei lezten Anordnungen dürfen niht verwendet werden :

Ordensgeistlihhe, Jünglinge unter 18 Jahren, Frauenspersonen,

Blinde, Taube, Stumme, Geistesschwache, diejenigen, welche die

Sprache des Erblassers nicht verstehen, weiters Personen, welche

wegen des Verbrechens des Betruges oder eines anderen wegen

Gewinnsucht begangenen Verbrechens verurteilt worden sind, dann

die Erben oder Legatare und deren nächste Verwandte.

Man kann auch vox Gericht oder bei einem Notar mündlich

oder \<iftli<h seinen leßten Willen erklären.

Für Kodizille gelten hinsichtlih der Form die ziädat Vor-
schriften wie für Testamente.

Kinder, die keinen echelihhen Vater haben (Waisen, uneheliche

Kinder), erhalten vom Gerichte einen Vormund. Die Vormun d-

schaft ist ein verantwortungsvolles Amt, welches in der Regel von

jedermann übernommen werden muß. Nux Geistliche, öffentliche

Beamte, Personen, die das 60. Lebensjahr überschritten haben, die

für fünf Kinder oder Enkel zu sorgen haben oder welche {hon eine

größere Vormundschaft oder drei kleinere zu besorgen haben, können

es ablehnen. Auch der ehelichen Mutter und väterlichen Groß-

mutter kann die Vormundschaft übertragen werden, es wird ihnen

aber ein Mitvormund beigegeben.

Die Tätigkeit des Vormundes steht unter der Aufsicht des

Gerichtes und muß darauf bedacht sein, das Mündel zu einem

Kodizill.

Vormund-

schaft.
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Kuratel.

Grundbuch

tüchtigen Menschen zu erziehen und sein Vermögen ordentlich zu

verwalten.

Geistesfranke und gerichtlich erklärte Verschwender erhalten

einen Kurator, dessen Amt dem eines Vormundes gleichkommt.

Bei den Bezirksgerichten, in größeren Orten bei den Gerichts-

höfen, wird auch das sogenannte Grundbuch über alle unbeweg-

lichen Sachen geführt. Es enthält für jede Liegenschaft eine Ein-

lage mit drei Blättern, dem Gutbestandsblatte mit einex Beschreibung

der Liegenschaft, dem Eigentumsblatte mit dem Namen des Cigen-

tümers und dem Lastenblatte, in welches alle auf der Liegenschaft

haftenden Lasten (Dienstbarkeiten = Servituten, „Forderungen =

Hypotheken u. \. w-,) einzutragen sind.

Jm Falle der Veräußerung eines Hauses oder Grundstückes

muß dessen Mieter oder Pächter, wenn sein Recht nicht ins Grundbuch

eingetragen ist, nah der gehörigen Aufkündigung dem neuen Besitzer

weichen, wenn auch der Vertrag auf längere Zeit abgeschlossen war.

Alle Urkunden, welche die Grundlagen für die Eintragungen

in das Grundbuch gebildet haben, werden in der Urkundensammlung

hinterlegt.

Weiters gehört noh zum Grundbuche die Mappe, d. i: ein

“ Plan, in welchem alle Liegenschaften des Gerichtssprengels ein-

gezeichnet sind.

Jeder hat das Recht, in das Grundbuch Einsicht zu nehmen

und \si< Abschriften von den Eintragungen anzufertigen. Auf

Ansuchen werden auch amtliche Grundbuchsauszüge ausgefertigt.

Eine genaue Kenntnis der Grundbuchseintragungen is für

jeden von der größten Wichtigkeit, der ein Grundstü> oder ein

Haus erwirbt, dèm Eigentümer einer Liegenschaft Geld leiht u. |. w.,

denn nur in dem Grundbuch kann man den wahren Stand der

Belastung des Besizes erfahren und für seine Rechte Sicherheit

finden. Rechte an Grund und Boden gelten nux dann als wirksam,

wenn sie ordnungsgemäß im Grundbuch eingetragen sind. Wer eine

Liegenschaft erworben hat, sorge daher dafür, daß ex gleih als

Eigentümer im Grundbuche eingetragen werde; wer einem Eigentümer

einer Liegenschaft ein Darlehen gewährt, lasse gleich sein Pfand recht

ordnungsgemäß einverleiben.

Besonders wichtig ist für den Gewerbetreibenden zu wissen,

was das allgemeine bürgerliche Gesezbuch und das Handelsgeseßbuch

Kaufvertrag. bezüglich des Kaufvertrages vorschreiben. Der Kaufvertrag ist sofort



für beide Teile wirksam, wenn sie sich au< nux mündlih über

Preis und Ware geeignet haben. Jt über die Zeit der Erfüllung

nichts bestimmt worden, so hat jeder Teil seine Verpflichtung sofort

zu erfüllen. Das Eigentum an der Ware geht erst mit der Über-

gabe an den Käufer an diesen über aber auch da kann sih der

Verkäufer sein Eigentumsrecht bis zur vollen Bezahlung des Kauf-

preises vorbehalten, was bei verschuldeten Käufern immer von Vor-

“teil ist. Wurde ein Angeld gegeben, so hat der Käufer niht das

Recht, das Angeld verfallen zu lassen und vom Kaufe einseitig

zurückzutreten, wenn der- Verkäufer sich nicht damit einverstanden

erklärt. |

Nach Erhalt der Ware hat der Käufer sie sofort zu besichtigen

und alle Mängel dem Verkäufer sofort anzuzeigen, weil sonst die

Ware als genehmigt gilt. Der Käufer kann, wenn - die Ware

Mängel hat, entweder die Behebung der Mängel oder die Lieferung

der richtigen vereinbarten Ware oder eine Preisminderung ver-

langen. Die mangelhafte Ware darf der Käufer nur dann zurü>-

senden, wenn es der Verkäufer ausdrüdlich verlangt.

Liefert der Verkäufer die Ware zur bedungenen Zeit nicht, so

darf der Käuser in der Regel nicht sofort vom Kaufe zurücktreten.

Will er dies, so muß er dem Verkäufer vorerst eine angemessene

Frist zur Nachlieferung gewähren und dabei ausdrüdlih erklären,

daß er nah Ablauf dieser Frist die Ware nicht mehr annimmt.

Wegen verspäteter Lieferung kann der Käufer aber in jedem Falle

den Cxrsaß des erlittenen Schadens fordern.

Nur wenn gleih bei Abschluß des Vertrages ausdrüllich

bedungen worden i}, daß die Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt

unbedingt geliefert werden muß, widrigens sie niht angenommen

wird, kann dex Käufer sofort nah Ablauf des Zeitpunktes (Stich-

tages), wenn bis dahin nicht geliefert worden is, vom Vertrage

zurücktreten. Besteht er denno<h auf der Lieferung, so muß ex es

dem Verkäufer sofort anzeigen.

Die zweite Haupttätigkeit der Gerichte is die Strafrechts-

pflege.

Jn Strafsachen haben zu urteilen: |

1. die Bezirksgerichte in Übertretungsfällen ;

2. die Gerichtshöfe erster FJ nstanz (Landes- und Kreis-

gerichte) über Verbrechen und Vergehen, die nicht vor die Geschwornen-

gerichte gehören, weiters in IT. Jnstanz über Berufungen in Über-

tretungsfällen.

Lieferungs-

geschäft.

Fixgeschäft.

Strafsachen.
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Geschworenen-

gericht.

Staat3vor-

‘anschlag oder

Budget.

Finanzgeseß.

— dA —

Politische Delikte, dann Verbrechen und Vergehen, welche durch

den Jnhalt einer Druefschrift begangen wurden, und besonders shwere

Verbrechen gehören vor die Geschwornengerichte. Fn den

Schwurgerichtsverhandlungen, welche am Size des Gerichtshofes

I. Justanz in der Regel vierteljährlih, in Wien monatlich statt-

finden (Schwurgerichtssession), entscheiden die zwölf Geshwornen

(Geschwornenbank) nur über die Frage, ob der Angeklagte schuldig

ist und ob gewisse Erschwerungs- oder Milderungsumstände vorhanden

find, während der aus drei Richtern zusammengeseßte Schwur-

gerichtshof dann auf Grund des Wahrspruches der Geschwornen

das Urteil fällt (Freispruch oder Bemessung der Strafe).

Das Amt eines Geschwornen is ein Ehrenamt, zu welchem

nux unbescholtene, österreichische Staatsbürger berufen werden, welche

des Lesens und Schreibens kundig und über 30 Jahre alt sind, in -

ihrer Aufenthaltsgemeinde seit einem Fahre ihren Wohnsiy haben

und entweder eine bestimmte Steuer zahlen oder dem Stande der

Advokaten, Notare, Professoren und Doktoren angehören. Nicht

berufen als Geschworne werden öffentliche Beamte, Militärpersonen,

Post- und Eisenbahnbedienstete u. \. w. Wer das 60. Lebensjahr

vollendet oder im Vorjahre Geshworner war, ist von diesem Amte

befreit.

6. Der Staatshaushalt.

Die Erfüllung der Aufgaben des Staates, die Verteidigung

gegen äußere Feinde, der Schuß der Person und des Eigentums,

die Förderuna der Wohlfahrt der Bewohner u. st. w. verursachen

große Ausgaben, für welche die Mittel beschafst werden müssen.

Der Staat muß daher wie jede geordnete Privatwirtschaft einen

Haushalt führen, d. h. er muß dafür Sorge tragen, daß zwischen

Einnahmen und Ausgaben das Gleichgewicht hergestellt und erhalten

werde.

Das Finanzministerium verfaßt zu diesem Zwecke alljährlich

den Staatsvoranschlag oder das Budget (spr. Büdscheh),

welches dem Reichsrate zur Überprüfung und Genehmigung vorgelegt

wird. Mit dem Finanzgeseze wird dann der Staatsvoranschlag 1)

fundgemacht und die Bewilligung für die Einhebung der erforder-

lichen Steuern, Abgaben und Gefälle erteilt.



Welche Einnahmen hat nun der Staat ?

Der Staat besizt Güter (Domänen), Forste, Bäder u. |. w., Staatliche

die ihm einen Ertrag abwerfen. Er betreibt weiters eine Reihe Uniter-

gewinnbringender Unternehmungen, wie Bergwerke (Montanwerke), UNO
Eisenbahnen und die Monopole. Unter letzteren versteht man jene
Unternehmungen, deren Betrieb si<h der Staat ausdrücklih vor-

behalten hat und sohin Privaten verboten ist. Wir haben gegenwärtig

folgende Monopole: die Erzeugung und den Verschleiß von Schieß-

pulver und Tabak (Pulver- und Tabakmonopol), die Gewinnung

und dem Großverschleiß von Salz (Salzmonopol) und das Zahlen-

lotto. Letzteres - umfaßt den Vorbehalt der Abhaltung von Glücks-

spielen überhaupt. Der Spieler leistet in dem Lotto einen Einsaß

auf Zahlen und schließt auf diese Art einen Glücksvertrag mit dem

Staate ab, der verpflichtet ist, wenn die geseßten Zahlen gezogen

werden, den darauf entfallenden Gewinn auszuzahlen. An Stelle

des Lotto wird in Bälde die Klassenlotterie treten, bei welcher der

Einsaß des Spielers nicht ganz verloren gehen kann.

Der Zweck der Monopole ist hauptsächlich der, dem Staate eine

Einnahme zu verschaffen. Der Staat betreibt aber auh Unter-

nehmungen, wo es sih ihm nicht in erster Linie um diesen Zwe>

handelt, sondern wo die Bedeutung des Betriebes für die Volks=

wirtschaft eine so große is, daß es wünschenswert erscheint, daß

seine Durchführung von dem Gedanken der Förderung der Allgemeinheit

geleitet werde.

Solche Unternehmungen, zu denen das Post-, Telegraphen- und

Telephonwesen gehörten, bezeichnet man als Regale.

z Zu den Erträgnissen der staatlichen Unternehmungen kommen

als zweite Gruppe der staatlichen Einnahmen die Abgaben, die man

in Gebühren, Steuern und Zölle einteilt. Abgaben.

Monopole.

Regale.

a. Gebühren. Gebühren.

Gebühren sind öffentlihe Abgaben, welche éntweder in

Stempeln entrichtet oder unmittelbar bei der Staatskassa eingezahlt

werden.

Gebühren sind zu zahlen :

1. Bei der Abschließung von Rechtsgeschäften (Kauf-, Miet-,

Pachtverträgen, Schenkungen u. \. w.); in diesen Fällen wird die

Gebühr in Stempeln entrichtet. Gebühren über 50 K können auch

direkt bei der Steuerbehörde eingezahlt werden ;

Y
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Steuern.

Direkte und

indirefte

Steuern.

Grundsteuer.

2. bei Vermögensübertragungen auf den Todesfall (Erbschaften,

Legate): hier wird die Gebühr, wenn sie 50 K übersteigt oder von

Liegenschaften zu bemessen war, direkt bei der Behörde auf Grund

eines Zahlungs8ausftrages entrichtet ;

3. als sogenanntes Gebührenäquivalent von dem Vermögen

juristischer Personen (gewisser Stiftungen, Kirchen, Gemeinden,

Genossenschaften, Vereine, Afktiengesellschaften u. f. w.), da hier eine

Übertragung durch Erbschaft nicht erfolgt. Es wird von 10

zu 10 Fahren vom Werte des Vermögens, und zwar mit 3 % bei

unbeweglichem, von 15 % bei beweglichem Vermögen, vorgeschrieben ;

der auf ein Fahr entfallende Betrag is vierteljährlih im Vorhinein

zu entrichten ; i

4. bei Eingaben an die Gerichts- und Verwaltungsbehörden,

wenn eine behördliche Verfügung erbeten wird. Diese Eingaben sind

einer fixen Stempelgebühr unterworfen. Eingaben in Strafsachen

sind stempelfrei.

b,. Steuern.

Die Steuern werden in direkte und indirekte Steuern

eingeteilt. Bei den direkten Steuern erfolgt die Einhebung immer „

unmittelbar oder direkt von dem durch die Steuer Betroffenen, z. B..

wer ein bestimmtes Einkommen besißt, muß von ihm einen

bestimmten Teil jährlich an den Staat abführen.

Die indirekten Steuern, welche in der Regel anläßlich .des

Verbrauches eines Gegenstandes eingehoben werden, führt der Steuer-

zahler dagegen nicht direkt an die Staatskasse ab, sondern auf

dem Umwege durch den Steuerträger, den Fabrikanten: z. B. der

Bierbrauer muß bei der Erzeugung des Bieres eine nah dessen

Alfkoholgehalte bemessene Steuer zahlen. Ex entschädigt

sich dadurch, daß er die Steuersumme auf die Anzahl der Hektoliter

Bieres verteilt, indem er den Preis des Hektoliters entsprechend

erhöht. Der Gastwirt bringt dann diesen Preisaufschlag im kleinen

von den Gästen, den Verbrauchern, herein. Wer also viel Bier

trinkt, zahlt viel an Steuern.



ERA

==; SER
tatsächlih benüßt werden, also z. B. Wiesen, Gärten, Ä>ker, Wein-
berge, Waldungen. Ausgenommen sind unfruchtbare Flächen, Sümpfe,
Seen und Teiche, wenn sie nicht dur Fischzucht, Rohr- und Toxrf-
gewinnung ein Erträgnis abwerfen, dann öffentliche Straßen, Wege

und Pläze sowie Grundflächen, auf denen Gebäude errichtet wurden,

(Bauarea) samt den Hofräumen. :

Das Gesamterträgnis der Grundsteuer, die Grundsteuerhaupt-
summe, wird von 15 zu 15 Jahren bestimmt und beträgt gegen-
wärtig 70 Millionen Kronen jährlich. Dieser Betrag wird auf
die einzelnen Grundstücke nah ihrem Reinertrage aufgeteilt.
Die Grundlage der Steuerbemessung bildet der Grundsteuer- Kataster.
fataster, welcher für jede Steuergemeinde (Katastralgemeinde)
angelegt ist und eine genaue Verzeichnung jedes einzelnen Grund-
stü>es (Grundparzelle) aufweist. Durch eigene Kommissionen wird
der Katastralreinertrag jedes Grundstückes festgeseßt, nah welchem
dann die Verteilung der Grundsteuerhauptsumme erfolgt. Eigene
Vermessungsbeamte (Evidenzhaltungs-Geometer) haben den Grund-
steuerkfataster zu revidieren und in richtigem Stand (evident) zu halten.
Die Grundbesitzer sind verpflichtet, alle Veränderungen (Besitzwechsel,
Änderung der Kulturgattung) binnen se<s Wochen dem Evidenz-
haltung8geometer zur Anzeige zu bringen.

Die Höhe der Grundsteuer beträgt gegenwärtig 227 % des
| Katastralreinertrages, seit 1898 werden aber 10 bis 15% Nachlaß

von dieser Steuer gewährt. Bei Eintritt von Elementarschäden
(Hochwasser, Lawinenbruch, Hagelschlag, Reblaus u. \. w.) kann eine
teilweise oder gänzliche Ab\<reibung der Grundsteuer erfolgen ; Abschreibung.
das bezügliche Ansuchen muß innerhalb acht Tagen nah Eintritt
des Elementarereigunisses der Steuerbehörde (Bezirk8hauptmannschaft,
beziehung8weise Steueradministration) zur Anzeige gebracht werden.

2. Die Gebäudesteuer. Die Gebäudesteuer zerfällt a) in Gebäudesteuer.
die Hauszinssteuer, b) in die Hausklassensteuer und c) in die 5%
Steuer vom Ertrage der von der Hauszinssteuer befreiten Gebäude.

Der Hauszinssteuer unterliegen alle Gebäude : Hauzszins-
teuer.a) in Orten, wo mindestens die Hälfte aller Häuser und die Pn

Hälfte aller Wohnungen ein Erträgnis durch Vermietung abwerfen ;

| b) in den anderen Orten, die ganz oder teilweise vermietet sind.
Die Bemessung der Hauszinssteuer erfolgt auf Grund dex von

den Eigentümern alle zwei Fahre einzubringenden Zinsertragsbekennt-
Bergmann, Bürgerkunde. NE 1414] 7

Le
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Fassionen. nisse (Fassionen). Eintretende Leerstehungen sind binnen 14 Tgan

der Steuerbehörde anzuzeigen.

Die nicht hauszins\teuerpflichtigen Wohngebäude unterliegen

Hausklassen- der Haus klassensteuer. Sie wird nicht nach dem Zinsertrage, sondern

steuer. na der Anzahl der Wohnungsbestandteile in 16 Klassen bemessen.

Steuerfreiheit. Zur Hebung der Bautätigkeit sind Neu-, Um- und Zubauten

durch zwölf Jahre von der Hauszinssteuer befreit. Bei Gebäuden

mit gesunden und billigen Arbeiterwohnungen* wird diese Befreiung

59% Steuer. hig auf 24 Jahre ausgehnt. Hauszinssteuerfreie Häuser zahlen nur

eine 5 % Steuer von ihrem Ertrage.

Realsteuer. Die Grund- und die Gebäudesteuer heißen au<h Realsteuern.

Erwerbsteuer. 3. Die Erwerbsteuer. Die allgemeine Erwerbsteuer

hat jeder zu zahlen, der eine auf Gewinn gerichtete Erwerbsunter-

nehmung ausübt, also insbesondere der Gewerbetreibende, Fabrikant,

Kaufmann, Arzt, Advokat u. \. w.. Personen, welche im Dienst- oder

Arbeitsverhältnisse gegen Lohn stehen, wie Dienstboten, Arbeiter,

sind dagegen nicht erwerbsteuerpflichtig, ebenso sind die Land- und
Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei auf eigenem Grund aus8genommen,

da sie hon der Grundsteuer unterliegen.

Befreiungen. Besonders bedürftige Kleingewerbetreibende, welche ohne Hilfs-
arbeiter oder nur mit einem Hilfsarbeiter arbeiten, können zeitweilig

von der Erwerbsteuer befreit werden. Fsst dur<h außerordentliche

Umstände, z. B. durch Krankheit, Feuersbrunst u. \. w., eine wesent-

liche Betriebsstörung eingetreten, so kann die bereits bemessene Erwerb-

steuer auf Ansuchen ermäßigt oder ganz nachgesehen werden.

Die allgemeine Erwerbsteuer is wie die Grundsteuer eine

Kontigent- sogenannte Kontingentsteuer, d. h. die von den Steuer-

seur. nflichtigen aufzubringende Steuersumme (Kontingent) is gesetlich
festgesczt. Zur Verteilung dieser Summe werden Veranlagungs-

bezirke gebildet. Die Erwerbsteuerpflichtigen werden nah der Höhe

der Steuer in vier Klassen !) eingeteilt. Die Mitglieder einer Erwerb-

steuerklasse innerhalb eines Veranlagungsbezirkes bilden zusammen

eine Steuergesellschaft. Für jede solche Steuergesellschaft wird eine

Erwerbsieuer- Gxwerbsteuerkommission gebildet, deren Mitglieder zum Teil
fommission.



von den Erwerbsteuerpflichtigen gewählt, zum Teil vom Finanz-

ministex ernannt werden. Über Berufungen entscheidet die in jedem

Kronlande bestehende Erwerbsteuerlandeskommission, deren Mitglieder

zum Teil von den Landtagen gewählt werden. Fede Steuergesell-

\chaft hat ein bestimmtes Gesellschastskontingent, d. i. einen bestimmten

Teil der Steuerhauptsumme aufzubringen.

Die Steuerpflichtigen haben jedes zweite Jahr die Erwerb-
steuererklärung bei der Steuerbehörde entweder mündlich oder \{riftlich

nach einem bestimmten Formular vollkommen wahrheitsgetreu abzu-

geben. Nach entsprechender Überprüfung wird sodann von der

Erwerbsteuerklommission jedem Steuerpflichtigen jener Steuexsatß,

welcher der mittleren Ertragsfähigfeit seines Gewerbes entspricht,

zugewiesen.

Der Beginn einer erwerbsteuerpflichtigen Unternehmung ist

sogleih bei der Steuerbehörde anzumelden. Die Zurücklegung eines

Gewerbes oder die vollständige Einstellung eines Betriebes ist binnen

vier Wochen der Steuerbehörde zur Löschung der Steuer zur Anzeige

zu bringen.

Die der öffentlichen Rechnungslegung unterworfenen Unter-

nehmungen, wie die Aktiengesellschaften, Versicherung8anstalten, Spar-

kassen, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Gesellschaften mit

beschränkter Haftung, die Staatseisenbahnen, Gemeindevorschußkassen

u. \.w., unterliegen einer besonderen Erwerbsteuer, welche nach dem Rein-

gewinne berehnet wird. Bei Aktiengesellschaften beträgt die Höhe

der Steuer in der Regel 10 % des Reinertrages, bei gemeinnüßigen

Unternehmungen (Sparkassen, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-

« schaften, Hilfskassen u. \. w.) treten Ermäßigungen ein. (Siehe

Anhang 11, Beispiel Nr. 7.) B57

4. Die Personaleinkommensteuer. Diese Steuer haben ersonalein-

alle Personen zu entrichten, welche ein Fahreseinkommen von mehr fommensteuer.

als 1200 K besizen. Als Einkommen gelten alle in Geld oder

Geldeswert bestehenden Einnahmen, gleichgültig aus welcher Ein-

nahmsquelle sie fließen und ob sie bereits von einer andern Steuer

getroffen wurden oder niht. Der Gewerbetreibende, welcher von

den Einnahmen aus seinem Gewerbebetriebe die Erwerbsteuer bezahlt,

ist also verpflichtet, diese und seine sonstigen Einnahmen, falls sie

das Existenzminimum von 1200 K überschreiten, auch für die Per-

sonaleinkommensteuer einzubekennen.

Dem Einkommen des Haushaltungsvorstandes wird das seiner

Angehörigen zugerechnet. Von dem Bruttoeinkommen kann eine
7%

| | -
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Reihe von Ausgaben in Abzug gebracht werden, so daß nur das

Reineinkommen besteuert wird. Y

Jede Person, deren steuerpflichtiges Einkommen 2000 K über-

schreitet, muß alljährlih ohne Aufforderung bei der Steuerbehörde

ein Einkommensteuerbekenntnis nah dem vorgeschriebenen Formulare

einbringen. Die Bemessung der Steuer erfolgt durch eine Sch äßun gs-

fommission, deren Mitglieder gleichfalls zur Hälfte von den

Steuerpflichtigen gewählt und zur Hälfte vom Finanzminister ernannt
werden. Die Steuer beträgt einen Prozentsaß des Reineinkommens,

welcher mit der Höhe des Einkommens von 06 % bis nahe an 5 %

steigt. (Progressive Steuer.)

5, Die Besoldungssteuer. Wer Dienstbezüge von min-

destens 6400 K bezieht, hat neben der Personaleinkommensteuer auch

noch die Besoldungssteuer nach einem stufenweise aufsteigenden Prozent-

saße (04 % bis 6 %) zu zahlen. (Siehe Anhang II, Beispiel Nx. 8.)

6. Die Rentensteuerx. Alle Bezüge, die niht shon durch

die Grund-, Gebäude-, Erwerb- oder Besoldungssteuer getroffen

werden, unterliegen der Rentensteuer, wenn sie für sich allein oder

in Verbindung mit dem sonstigen Einkommen 1200 K jährlich über-

steigen. Die Steuer beträgt 3 % von den Pachtzinsen für verpachtete

Gewerbe, 14% von den Spareinlagen der Spar- und Vorschuß-

kassen, von den Zinsen gewisser Pfandbriefe und Landeskreditinstituts-

obligationen, sonst 2%. Die Zinsen von einigen öffentlichen Kredit-

papieren (z. B. Kronenrente) und der Postsparkassaeinlagen sind

rentensteuerfrei.

Die Erwerb-, Personaleinkommen-, Besoldungs- und Renten-

steuer bezeichnet man als Personalsteuern.

Die indirekten Steuern.

Die wichtigsten indirekten Steuern sind die Biersteuer, die

Branntweinsteuer, die Zukersteuer, die Wein- und Moststeuer, die

Fleish- und Schlachtviehsteuer und die Mineralölsteuer. Die Abgaben,

die sich auf Genußmittel beziehen, heißen au<h Verzehrun gs-

steuern. Zu den indirekten Steuern werden auh die Fahrkarten-

und Spielkartensteuer gerechnet.

€) Zölle. i

Zölle sind Abgaben, welche heutzutage in der Regel nux noh

bei der Einfuhr von Waren aus dem Auslande (Einfuhrzölle) ein-

gehoben werden. Ein Ausfuhrzoll wird bei uns gegenwärtig nur

auf Lumpen und andere Abfälle zur Papiererzeugung eingehoben.
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Die Zölle haben eine zweifahe Aufgabe zu exfüllen : Als

Schutzölle sollen sie in erster Linie den inländischen Gewerbefleiß,

die Judustrie und den A>erban vor der ausländischen Konkurrenz

\chügen, als Finanzzölle bezwe>en sie dagegen vornehmlich die Ver-

mehrung der Einnahmen des Staates.

Österreich bildet mit Ungarn auf Grund des von zehn zu

zehn Jahren zu erneuernden Zoll- und Handelsbündnisses ein ein-

heitliches Zoll- und Wirtschaftsgebiet, dem auch Bosnien und die

Herzegowina und das Fürstentum Liechtenstein angehören.

Für den Warenverkehr mit dem Auslande wurde ein eigener

Zolltarif festgeseßt, welcher den Zollsaß für alle nicht zollfreien

Waren enthält.

Die Handelsbeziehungen unseres Sültrtäides zu den meisten
Staaten, namentlich zu den Nachbarstaaten, sind durh Hand els-

verträge geregelt, welche auf eine bestimmte Dauer von Fahren

abgeschlossen werden.

Diese Verträge sind entweder Meistbegünstigungs- oder

Tarifverträge. Den ersteren liegt eine Vereinbarung der ver-

tragschließenden Staaten zu Grunde, nah welcher sie sich gegenseitig

alle jene Begünstigungen im Handelsverkehr zusichern, die einer von

ihnen einem anderen Staate einräumt. Bei den letteren wird gegen-

seitig eine Zollbefreiung oder Zollermäßigung nach den geltenden

Zolltarifen vereinbart.

Die Verzollung der Waren erfolgt bei den Zollämtern (Haupt-

und Nebenzollämter) auf Grund der von der Partei beizubringenden

Warenerklärung (Zolldeklaration). Befreit sind unter anderm Waren,

welche zur Veredelung, Reparatur oder Bearbeitung aus dem Aus-

lande in das Jnland oder umgekehrt eingeführt werden, unter der

Bedingung, daß die Wiederausfuhr, beziehungs8weise die Wieder-

einfuhr der veredelten, reparierten oder bearbeiteten Waren inner-

halb einer gewissen Frist erfolgt. Dies nennt man den (aktiven

oder passiven) Veredelungsverkehr.

Schuy- und

Finanzzölle.

Zolltarif.

Handels-

verträge.

Zollämter.

Zolldekla-

ration.

Veredelungs-

verkehr.
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Anhang T.

Besondere Vorschriften für die fonzessionierten Baugewerbe,
das Gast- und Schankgewerbe und die Fnstallations-

gewerbe. :

a) Die Baugewerbe.

Die Baugewerbe umsassen :

1. Das Gewerbe der Baumeister ;

2. das Gewerbe der Maurermeister ;

3. das Gewerbe der Steinmetzmeister;

4. das Gewerbe der Zimmermeister und

5. das Gewerbe der Brunnenmeister.

Für den Umfang der Berechtigung dieser Gewerbe is der

Umstand maßgebend, ob es si<h um einen sogenannten aus-

genommenen Ort handelt oder niht. Jn aus8genommenen

Orten is die Ausübung des Gewerbes an strengere Vorschriften

gebunden. ‘Als solche Orte wurden erklärt: Wien, Linz mit Aus-

\{<luß der Vororte Lustenau und Waldegg, Salzburg, Fnnsbru,

Graz, Klagenfurt, die Bezirke T bis 1V von Laibach, Prag, Smichow,

Karolinental, Königliche Weinberge, Zizfow mit Wolschan, Pilsen,

_ Reichenberg, Karlsbad, Teplitz, Schönau, Marienbad, Franzensbad

Baumeister.

Maurer-

meister.

mit Ausnahme von Unter-Lohma, Brünn, Olmüß, Lemberg, Krakau,

Troppau mit Ausnahme von Karlsau und Czernowit.

Dex Baumeister ist berechtigt, Hochbauten und andere ver-

wandte Bauten mit Vereinigung der Arbeiten der verschiedenen

Baugewerbe zu leiten und mit eigenem Hilfspersonal auszuführen.

Jn ausgenommenen Orten hat ex sich jedo<h bei Ausführung von

Bauten hinsichtlich jener Arbeiten, welche in das Fach der Zimmer-,

Steinmetß- und Brunnenmeister einschlagen, der hiezu berechtigten

Gewerbeinhaber zu bedienen; ex kann diese Arbeiten nux dann selbst

ausführen, wenn er die Konzession für die betreffenden Gewerbe

erworben hat. Dem Maurermeister steht in den niht aus-

genommenen Orten das Recht zu, Hochbauten und andere verwandte

“>
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Bauten zu leiten und auszuführen ; er darf jedo< Monumentalbauten,

große Theater, Festhallen, Ausstellungsgebäude, Museumbauten,

Kirchen und andere besonders s{hwierige Bauten, bei denen in statischer

Hinsicht belangreiche Konstruktionen vorkommen, nur unter der Leitung

eines Baumeisters ausführen. Hinsichtlih der Zimmer-, Steinmet-

und Brunnenmeisterarbeiten hat er sih der hiezu berechtigten "

Gewerbeinhaber zu bedienen. Sind jedo<h diese Gewerbe in dem

politishen Bezirke des Bauortes nicht vertreten, dann kann der

Maurermeister diese Arbeiten durch sein eigenes Hilfspersonal vor-

nehmen lassen.

În ausgenommenen Orten darf der Maurermeister die in sein

Fach einschlagenden Arbeiten selbständig nur an solchen Bauten aus-

führen, welche nicht die Mitwirkung verschiedener Baugewerbe

bedingen.

Der Steinmethmeister und der Zimmermeister sind

berechtigt, alle in ihr Fach einshlagenden Arbeiten auszuführen.

Der Zimmermeister ist überdies berechtigt, Bauten, welche in ihrer

Wesenheit Holzkonstruktionen sind, zu leiten und auszuführen, muß

sich jedoch hiebei hinsichtlich jener Arbeiten, welche in das Fach der

Maurer-, Steinmeß- und Brunnenmeister einschlagen, falls diese

Gewerbe in dem politischen Bezirke des Bauortes vertreten sind,

der hiezu berechtigten Gewerbeinhaber bedienen.

Jene Arbeiten, welche in den Berechtigungsumfang eines kon-

zessionierten oder handwerksmäßigen Gewerbes fallen (Tischler,

Schlosser, Glaser, Anstreicher, Spengler, Ziegelde>er u. \. w.),

haben die Bau-, Maurexr- und Zimmermeister ausnahmslos den zu

den betreffenden Arbeiten berechtigten Gewerbeinhabern zu über-

tragen.

Bewerber um die Konzession für ein Baugewerbe haben die

Erlernung des betreffenden Gewerbes, die praktische Ausbildung in

diesem nachzuweisen und überdies eine Prüfung abzulegen.

Steinmeß-

und Zimmer-

meister.

Befähigungs-

nachweis.
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Die Dauer der praktischen Verwendung wird bestimmt :

1. für Bau- und Maurermeister sehs Fahre, hievon mindestens

zwei Jahre als Polier oder Werkführer ; |

= für Steinmetz- oder Zimmermeister fünf Fahre als Gehilfe,

hievon mindestens zwei Fahre als Polier ;

3. für Brunnenmeister drei Jahre als Gehilfe, hievon mindestens

ein Fahr als Polier ;

4. bei den Steinmetzen und Brunnenmeistern kann in Berüek-
sichtigung der ortsüblichen Verhältnisse von der Verwendung als

Polier abgesehen werden.

Für Absolventen der technischen Hochschulen, der einschlägigen

Staatsgewerbeschulen und Fachschulen “ wurden Begünstigungen

geschaffen, die in einer Abkürzung der Verwendungsdauer bestehen.

Die Ablegung der Prüfung erfolgt nah der Ministerialver-

ordnung vom 27. Dezember 1893, R. G. Bl. Nr. 195.

Die Vereinigung mehrerer Baugewerbe in einer Person ist

zulässig; es muß aber für jedes der betreffenden zu vereinigenden

Baugewerbe der Befähigungsnachweis erbracht und die notwendige

Konzession erlangt werden. Hinsichtlih des Befähigungsnachweises

enthält die bezeichnete Verordnung erleichternde Bestimmungen.

Die politische Landesbehörde kann im Verordnungswege fest-

seen, daß in bestimmten politishen Bezirken oder in einzelnen

Orten im Hinbli>e auf die Bedürfnisse der Bevölkerung die Kon-

zession für das Maurer-, Zimmermanns-, Steinmeß- und Bruunen-

machergewerbe in einem eingeschränkten Berechtigungsumfange und

unter besonderen erleichterten Bedingungen erteilt werden kann. Bei

geänderten Verhältnissen kann die Verleihung solcher Konzessionen

wieder eingestellt werden.

Eine solche Konzession exrstre>t fich nur auf Herstellung von
Arbeiten an ortsüblichen Bauten und innerhalb der im Konzessions-

defrete bezeichneten Orte. Sie kann nux an Personen männlichen

Geschlechtes verliehen werden, welhe nebst den erforderlichen

allgemeinen Bedingungen die durch eine mindestens vierjährige Ver-

wendung beim betreffenden Gewerbe erlangte praktische Befähigung

dartun. Die Erteilung solcher Konzessionen erfolgt dur<h die

Gewerbebehörde I. Jnstanz und ist nur innerhalb der Grenzen des

Ortsbedarfes zulässig. Die Konzession zum Betriebe des Baumeister-,

Maurer-, Steinmetz- und Zimmermeistergewerbes (unter den gewöhn-
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“lichen, nicht evleichterten Bedingungen) verleiht die politische Landes-

behörde, jene zum Betriebe des Brunnenmeistergewerbes die Gewerbe- Ländliche

behörde 1. Jnstanz. Auf die von der Landbevölkerung als Neben- ggauten.

beschäftigung und ohne gewerbliches Hilfspersonal betriebenen Arbeiten

des Baufaches bei ortsüblichen Wohn- und Wirtschaftsbauten sowie

einfacher ländlicher Wasserleitungen, wenn für den betreffenden Bau

nach der geltenden Bauordnung die Bestellung eines Bausführers

nicht erforderlich is, finden die vorstehenden Vorschriften keine

Anwendung. |

Der gewerbsmäßige Betrieb von Bauunternehmungen

ist ein freies Gewerbe und läßt sich in zwei Betriebsarten einteilen :

Die Bauunternehmer der ersten Art beschäftigen sih damit, als

Bauherren Bauten auf eigenem Grunde und auf eigene Rehnung

ausführen zu lassen, um sie dann zu veräußern. Die Bau-

unternehmer der zweiten Art beschäftigen sich damit, bei öffentlichen

Offertverhandlungen oder sonst auf andere Weise Bauvergebungen

zu erstehen oder zu übernehmen und sodann die Bauausführung zu

veranlassen.

Mit der Verordnung vom 7. Februar 1907, R. G. Bl. Nr. 24, Verhütung

wurden Vorschriften zur Verhütung von Unfällen und zum Schutze EES
der Gesundheit der Arbeiter bei der gewerblichen Ausführung von z1heiter.

Hochbauten erlassen.

Die in dieser Verordnung enthaltenen Verhaltungsmaßregeln

sind den Arbeitern vollinhaltlih zur Kenntnis zu bringen und zu

diesem Zwe>e mindestens dur<h Anschlag an einer allgemein

zugänglichen Stelle des Bauplayes, nah Bedarf auch an mehreren

Stellen bleibend und deutlich leserlich ersichtlich zu machen.

Bauunter-

nehmer.

- b) Das Gast- und Schankgewerbe.

Das Gast- und Schankgewerbe zerfällt in folgende Berech-

tigungen :

a) Beherbergung von Fremden;

b) Verabreichung von Speisen;

c) Ausschank von Bier, Wein und Obstwein ;

4) Aus\chank und Kleinverschleiß von gebrannten geistigen

Getränken;

e) Aus\chank von Kunst- und Halbweinen ;

f) Verabreichung von Kaffee, Tee, Schokolade, anderen warmen

Getränfeu und von Erfrischungen ;

2) Haltung von erlaubten Spielen.
[0/6]
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Diese Berechtigungen können einzeln oder in Verbindnng unter

einander verliehen werden und werden jedesmal in der Konzession

ausdrü>lih angeführt.

Die Konzession zum Ausschanke berechtigt zur Verabreichung

der betreffenden Getränke an Gäste in den Lokalen des Betriebes

oder über die Gasse in unverschlossenen Gefäßen sowie zum Ver-

kaufe dieser Getränke in geschlossenen Gefäßen in beliebigen Mengen.

Zur Erlangung der Konzession is neben den allgemeinen

Bedingungen zum selbständigen Gewerbebetriebe Verläßlichkeit und

Unbescholtenheit des Bewerbers erforderlich.

Die Konzession muß verweigert werden, wenn gegen den

Bewerber oder gegen die in seinem Familienverbande lebenden

Familienmitglieder Tatsachen vorliegen, welche die Annahme eines

Mißbrauches des Gewerbes zur Förderung des verbotenen Spieles,

der Hehlerei, der Unsittlichkeit und der Trunksucht rechtfertigen.

Bei Verleihung der Konzession is auf das Bedürfnis der

Bevölkerung (mit Ausnahme bei der Errichtung von Hotels zur

Fremdenbeherbergung in größeren Städten und in Badeorten), dann

auf die Eignung des Lokales, auf die örtliche Lage des Betriebes

(Straße, Gasse oder Play) und (ausgenommen die Errichtung von

Hotels in Gebirg8sgegenden zur Förderung des Touristenwesens) auf

die Tunlichkeit der polizeilichen Überwachung Rücksicht zu nehmen.

Die Gewerbebehörde hat über das Ansuchen vor Erteilung

der Konzession die Gemeinde des Standortes und, wo eine k. k. Polizei-

behörde besteht, auh diese zu hören. Außerdem ist die zuständige

Genossenschaft von der Einbringung des Gesuches mit der Auf-

forderung zu verständigen, ihr etwaiges Gutachten innerhalb von

14. Tagen abzugeben. Der Gemeinde und der Genossenschaft steht

im Falle der Erteilung der Konzession ungeachtet ihrer Einwendung

der binnen 14 Tagen einzubringende Rekurs an die politische Landes-

behörde offen. |

Eine Person darf in ein und derselben Ortschaft zur Ausübung des

Ausschankes und des Kleinverschleißes von gebrannten geistigen

Getränken nur eine, zur Ausübung der übrigen Berechtigungen des

Gast- und Schankgewerbes höchstens zwei Konzessionen erwerben,

pachten oder als Stellvertreter übernehmen.

Das Gast- und Schankgewerbe ist in der Regel persönlich vom

Konzessionsinhaber auszuüben. Die Ausübung dur<h einen Stell-

vertreter oder die Verpachtung wird nur aus wichtigen Gründen

genehmigt.
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ec) Die Jnstallationsgewerbe.

Gas- und
1. Das konzessionierte Gewerbe der Ausführung Wasser-

von Gasrohrleitungen, Beleuchtung8anlagen Und s[eitungs-

Wasserleitungen. installation.

Bewerber um eine solche Konzession haben :

1. die Erlernung des Gas- oder Wasserleitungs-Fnstallations- Befähigungs-

gewerbes oder des Mechaniker- oder Schlosser- oder Spengler- oder ROIO
Kupferschmiedegewerbes und

2. eine vierjährige Verwendung bei den in ihr Fach ein-

schlagenden Jnstallationsarbeiten nachzuweisen.

Hochschultechniker und Absolventen einschlägiger Staatsgewerbe-

schulen und Hochschulen haben nur den Nachweis über eine mindestens

zweijährige Verwendung in dem betreffenden Justallation8gewerbe

zu erbringen.

Mit der Ministerialverordnung vom 18. Juli 1906, R. G. Bl.

Nx. 176, wurden Vorschriften für die Herstellung, Benüßzung und

Justandhaltung von Anlagen zur Verteilung und Verwendung brenn-

barer Gase (das sogenannte Gasregulativ) evlassen. Diese Vor- Gasregulativ.

\riften beziehen si< auf alle Arten brennbarer Gase, wie Kohlen-,

Wasser-, Azetylen-, Öl-, Generator-, Luftgas u. \. w. zum Zwe>e

der Beleuchtung, der Wärme- und Krafterzeugung.

Die zur Herstellung solcher Anlagen berechtigten Personen

haben ein genaues Vormerkbuch über alle von ihnen zur Aus- Vormerkbuch.

führung übernommenen Arbeiten zu führen, in welches die politische

Behörde 1. Jnustanz jederzeit Einsicht nehmen kann.

Der Beginn der Arbeiten is unverzüglih der genannten

Behörde schriftlich anzuzeigen, welche die Vorlage von Plänen oder

Beschreibungen der Anlange verlangen kann.

Die Anlagen für die Verteilung und Verwendung brennbarer

Gase müssen in allen Teilen sachgemäß und mit entsprechender

Sorgfalt ausgeführt werden, worüber die näheren Bestimmungen in

der angeführten Ministerialverordnung enthalten sind.

Für die Wassereinleitung in Häuser besizen die meisten Wasserein-

größeren Orte eigene Regulative, in welchen vom sanitären E

Standpunkte nachstehende Grundsätze aufgestellt wurden :

Für die Einleitungs- (Aufsteig- und Verzweigungs-)Röhren im

Jnnern der Häuser sind nur eiserne (guß- und shmiedeeiserne) unter

Auss\chluß der verzinkten und galvanisierten Röhre, dann geschüßte,

d. i, mit einex Zinneinlage versehene oder innen geshwefelte Blei-
2s
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röhren zu verwenden. Ungeschüßte Bleiröhren sind nur dann

zugelassen, wenn vorher dur<h einen Versuch sichergestellt ist, daß

das Bleirohr durch das betreffende Wasser nicht gefährdet wird.

Die Widerstandsfähigkeit der angewendeten Emailmasse muß

durch einen früheren Versuch erprobt werden.

Rücksichtlich des bei den Verbindungen der Rohrstücke zu ver-

wendenden Dichtungsmateriales is darauf zu sehen, daß es mit

dem Hohlraume der Rohre nicht in Verbindung kommt.

Die Klosettspülung darf nicht mit der Vesselialia in direkte

Verbindung gebracht werden.

Die Anbringung von Reservoirs ist tunlichst zu vermeiden; wo
dies niht mögli<h ist, müssen sie durch entsprehende Umhüllung

gegen die Temperatureinflüsse sowie gegen Staub und Verunreini-

gung geshüßt und aus einem Material hergestellt sein, welches vom

Wasser nicht angegriffen wird. Der Anstrih solcher Behältnisse

muß derart sein, daß er keine gesundheits\chädlihen Bestandteile an

das Wasser abgeben kann.

Die Führung (Verteilung) der Rohre bei Hausleitungen hat

derart zu geschehen, daß dem Trinkwasser seine ursprüngliche Tem-

peratur nicht durch Führung der Rohre in der Nähe von Heizflächen

benommen werde.

Dem Aussteigen von Kanalgasen dur<h die Abflußrohre ist

wirfsam zu begegnen. Das Traversieren der Kanäle dur<h Wasser-

einleitungs8rohre is möglihst zu vermeiden; im Falle der Unaus-

weichlichkeit sind die Dichtungen der Wasserrohre derart auszuführen,

daß jedes Eindringen des Kanalinhaltes unmöglich wird.

2. Die gewerbsmäßig betriebenen Anlagen zu

Zwecken der Erzeugung und Leitung von Elektrizität.

Wer ein solches Gewerbe persönli<h betreiben oder seine

technische Leitung übernehmen will, hat nebst der Erfüllung der

zur Erlangung eines jeden konzessionierten Gewerbes vorgezeich-

neten Bedingungen auh noch den Nachweis der erforderlichen fach-

Befähigung®- [jen Befähigung durch ein Zeugnis einer technischen Hochschule oder

nahweis. iner einschlägigen Fachlehranstalt oder dur<h Dartuung einer voraus-
gegangenen längeren Beschäftigung im elektrotehnischen Fache zu

erbringen. Bei Verleihung der Konzession sind die Ortsverhältnisse

und die Rücfsichten der polizeilichen Überwachung ins Auge zu fassen.

O O O
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Abzüge: *)

erer Solche Ausgaben, welche shon auf der ersten Seite des Bekenntnisses bei = > N
erehnung des Cinkommens sub A—F als Kosten in Abzug gebraht worden

sind, dürfen hier niht mehr zum zweiten Male aufgere<net werden (AL 8, BLS feststehend s<wank eud | Zusammen
und 4 der V. V.) E E E E @ EE =}

LR AF:

1, Direkte Steuern mit Ausnahme der Personaleinkommensteuer,
Zuschläge zu denselben, Landes-, Bezirks-, Gemeinde- und sonstige Umlagen,
sofern sie vom Steuerpflichtigen tatsächlih entrichtet wurden ($ 160, 3. 5, des 30 REES —
Bel. BU A GS SDB) LLO O ONEN

2, Binsen von Gelchäfts- und Privatkschulden ($ 160, 23. 6
Des Gef UD LT NL und DB E

100 — —

3, Dauernde LafJfen, welche auf besonderen Rechtstiteln beruhen
(400,36, Des -GO, ML T, 1, Q2 WD SB Uno D BR

4, Beiträge zu Kranken-, Unfall-, Ulters- und Invaliden-
versicherungs-, Wikwen-, Wailen- und PensionskalJen vder
derlei Unftalten, sofern der Steuerpflichtige zum Eintritt in die Versicherungs- 18
anstalt und zur Entrichtung dieser Beiträge verpflichtet ist ($ 160, Z. 4, des Ges.
UD LO, 2, Der BA E A

5, Verstcherungsprämien für alle Arten der Schadensversicherungen
(S460 3.2 eS Ge Und Art 6, 2.4 VA D BES

T2 = EE

6. TLebensversiherungsprämie im Höchstbetrage von 200 K für
den Steuerpsflichtigen selbst, von 400 K für ihn samt Ehegattin und Kindern, nah
Abzug des allfälligen Prämienrückersaßes (Bonus) ($ 160, Z. 3, des Ges. und 220 SEESEN SS
AtG SD ER R E | | LS t

580 — —

Zulammen

Grelamteinkovmmen (wie auf der ersten Seite) 3130 K

Vbüge.. 306-5

Mithin Reineinkvymmen Prg EE

Der Personaleinkommeuftcuer nicht unterxliegendes
into niet (8 202, Ab. 9 des C $00 ,„,

Umstände, welche eventuell eine Ermäßigung des Steuersaßes na< $8 173, Abs. 1, oder 174 des Ges. (Art. 35 der V. -V.) rechtfertigen würden.
(Anzahl der Familienmitglieder oder besondere, die Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen wesentlich beeinträhhtigende Verhältnisse.)

Ich versichere hiemit, die vorstehenden Angaben sowie die weiter folgenden Erläuterungen nah bestem
Wissen und Gewissen gemacht zu haben.

—— A Krns den 20. Jänner 191 2

Unterschrift :

Johann Hauser

*) Für die Berechnung der Abzüge gelten die gleichen Grundsäße wie rü>sichtlih der Einnahmen ($ 156, Abs. 3, des Ges., Art. 10, Z. 11, derV. V.); auf der dritten Seite kann die Berehnung des Durchschnittes der <hwankenden Abzüge in analoger Weise wie die Berechnung des Durchschnitts-

Rubriken zur Darstellung der Berechnung des auf der ersten Seite ausgewiesenen Durchs[chnittes

der [schwankenden Einnahmen.

* (Ft | ; » selbständigen : nfo SA. «n | sonstigen Ein- |Einkommen aus: Grundbesiß Gebäuden Beilagen Dienstbezügen (NapitalvermÖgen y, mmenszweigen

| WOS LH 3630 | | |

Im Jahre OLO A 2400 |zarS . | y ——————— _—

IE Le, | 2310 _ _ | _

Summe | 8340 _

Durchschnitt . 2780

Dienstgeber. Dienstbezüge, aus denen Dienstesaus-
(Name, Stand und Wohnort.) lagen zu bestreiten sind ($ 168 des Ges. u. Art. 25

0 12:0: 0 POIS: TT

Hievon ab die tatsächlich bestrittenen Auslagen

Verbleiben reine, steuerpflichtige Dienstbezüge K

Der volle AxbeitsverdienF jener Personen, für welhe im

Sinne des $ 173, Absaß 2, des Ges. (Art. 35 I, Abs. 2, der V. V.) Abzüge

geltend gemacht werden, beträgt, und zwar:

Versicherungsanffalten und Bummern dex Polizzen

(ad Rubr. 4, 5 u. 6): 22 4, Meisterkrankenkassa Krems,

jener der ASA ENTREE LE TEE TEATRE I " SAE IZED! ¿e SETA O E K ad 5. NS Brandschadenvers.-Anstalt, Pol. 160.333,

2 er ochter arie LF 474 E EEE EEE EEE I E M M E -

R E i >: m KL ad 0. N.-ö. Landes-BRentenvers.-Anst., Pol. 177.349.
jener Bl = Ama 200 «Kk

Nähere Erläuterungen zu den Abzugsposten „„Shuldxinsen'“ und „„Laften‘* (Rubriken 2 und 3).

(Name und Wohnort der Forderungsberechtigten, Betrag, ob hypotheziert oder nicht u. dgl.)

100 K Zinsen an die Spar- und Vorschußpßkassa in Krems laut Schuldschein ddto 17./3. 1907

Raum für weitere Berechnungen und Erläuterungen.

(Hier sind insbesondere beizufügen die näheren Angaben über das Einkommen aus Kapitalvermögen, über das der Einkommensteuer nicht unterliegende
Einkommen sowie die Nahhweisungen zur Ermittlung jenes Einkommens, welches nur im Wege der Schäßung erhoben werden kann [$ 202, Absay 6 bis 9,

des Ges. und Art. 32, Z. 5 und 33, der V. V.]. Zur Mitteilung dieser und anderer Daten kann auch ein Einlagsbogen verwendet werden.)



1.

Verre quts

der Unternehmungen und Beschäftigungen, bei welchen außer den allgemein zu erhebenden Merkmalen besondere Merkmale des Betriebs-'

Beilage Ul.

umfanges festzustellen sind.

Abded>er: Größe des Bezirkes, Art und Anzahl der vom Abde>er zu ver-

nichtenden Tiere, Art der Verwertung der Abfallprodukte, insbesondere Absayz-

gelegenheit für dieselben.

2. Advokaten, Notare: Gesamteinnahme aus dem Geschäftsbetriebe, ständige

JI

10.

UL

12.

13.

14,

16.

16,

É hrs

18.

“19.

20,

21.

22.

23.

24.

25.

26.

28.

29.

. Arrestantenverpfleger, Kranktenverpfleger:

größere Vertretungen oder Geschäftsführungen.

. Apotheker: Größe des Absatzgebietes, Bedeutung des Handels mit Medizinal-

waren, ktosmetischen Artikeln, Sodawasser 2c.,

Geschäftsbetriebe.

Gesamteinnahme aus dem

4 Anzahl der verpflegten

Personen, Einheits\say für die Verpflegung.

. Bäder: Anzahl der Kabinen, Wannen, Badezimmer. Unterscheidung der
Beschaffenheit des Bades: Fluß-, See- und Meerbäder, Schwimm- und
Vollbäder in künstlichen Wasserbetten; Wannenbäder, Duschen, Dampfbäder,

Schwitzbäder, Mineralbäder.

. Bankiergesc<häft: Gesamte Einnahme aus dem Geschäftsbetriebe. Die einzelnen

Zweige sind zu unterscheiden, insbesondere Kontoktorrent-, Esfont-, Vorschuß-

geshäft. Der eigentlihe Effefktenhandel ist unter Bankiergeschäft nicht zu

verstehen.

. Bedürfnisanstalten: Anzahl der Anstalten.

Beegwerte, Erdölgewinnung, Naphthagruben: Art, Menge und
Wert des Produktes.

. Besizer automatischer Wagen: Anzahl der Wagen.

Bierbrauereien: Menge und Gradhältigkeit des erzeugten Bieres.

Brannutweinbereitung, Likörbereitung: Angabe der Menge des ver-
brauchten Spiritus. Y

Branntweinbrennereien: Anzahl

Alkohols (Angabe in Hektolitergraden).

Buchdruckerei: Anzahl der Handpressen und Schnellpressen, Unterscheidung der
Produkte: Merkantildrudterei, eigentlihe Buchdruckerei, Zeitschriftendru>erei 2c.

Eleftrische Beleuchtung, eleftrishe Kraftübertragung: Hinsichtlich
der Beleuchtung: Anzahl und Lichtstärte der gespeisten Lampen. Hinsichtlich

der Kraftübertragung : Anzahl der abgegebenen Pferdekräfte, Benüßungsgebühr.

Erziehungsanstalten, Pensionate: Anzahl und Alter der verpflegten
Pensionäre (Halbpensionäre), Preis der Pension (Halbpension).

Essigsieder: Angabe der Menge des erzeugten Essigs und Essiggeistes.
Fergger (Agenten der Weißsti>ker): Anzahl der bedienten Maschinen.

Fischerei (insbesondere Seefischerei): Wenn Schiffe verwendet werden, Angabe
der Art und Größe derselben. ?

Fleischer, Selcher: Art und Menge des geshlacteten Viehes, und zwar sind

“zu unterscheiden : Mastochsen, anderes Rindvieh, Kälber, Schweine, anderes

— Skechvieh, Pferde. Von dem selbständigen Schlächter ist zu unterscheiden der

Ausschroter, der bereits geshlahtetes Vieh kauft; bei dem letzteren is die

Menge des ausgeschroteten Fleisches anzugeben.

Fuhrgewerbe: Anzahl der Zugtiere, Anzahl der Wagen, insbesondere der
Lohnwagenlizenzen, Stellwagen, Fiaker, Einspänner, Möbelwagen.

Gasanstalten: Angabe der Qualität* und Menge des erzeugten Gafes.

Gastgewerbe:** a) Ausshank. Menge der ausgeschenkten Getränke, und zwar:

unterschieden Wein, Obstwein, Bier, Branntwein. b) Fremdenbeherbergung.

Anzahl und dur<s<nittli<er Preis (eventuell Minimalpreis) der Fremdenzimmer

Geldwechsler: Gesamter Umsaß.

Gemischtwarenhändler, Fragner, Krämer, Viktualiéenhändler.

Höhe der täglichen oder wöchentlihen Einnahme.

Glashütten: Anzahl und Fassungsraum der Hafen. Bei Wannenöfen ist die
Verwechslung der Anzahl der Wannen mit jener der Hafen zu vermeiden.

Häuserspekulanten, Güterspekulanten: Anzahl und Wert der gekauften

und veräußerten Objette.

und Gradhaltigteit des produzierten

. Heilanstalten, in welchen die Patienten verpflegt werden: Anzahl

der Patienten. Preis der Verpflegung pro Tag oder Woche.

Holzhandlungen: Zahl der Festmeter und Gattung des Holzes.

Kalk- und Gipsbrennereien aller Art, Knochenmühlen, Lohe-

mühlen, Poudrettefabriken, Gipsmühlen, Quarzmühlen, Ton-

und Steiustampfen: Art und Menge des Produktes, unter Umständen

Wert des Produktes.

* Steinkohlengas, Petroleumgas u. dgl.

** Fn erster Linie ist festzustellen, welche Befugnisse dem Steuerpflichtigen

zustehen und ausgeübt werden. Abgesehen von den oben angeführten besonderen

Merfmalen für den Ausschant und die Fremdenbeherbergung is unter Umständen

auch auf die Tages- oder Wocheneinnahme Bedacht zu nehmen.

| 30.

| 81,

32,

33.

bi

4 “>

5 és

52.

53.

54.

99

56.

57.

99,

60.

61.

63.

64,

65.

66,

67.

84,

85,

36.

8T.

838,

89.

40.

41,

42.

48.

. Papierfabriken:

45,

. Pferdeverleiher, Reitschulen: Anzahl der gehaltenen Reittiere.

47.

48,

49.

50.

. Scdawassererzeugung

Lagerhäuser: Art und Menge der im Laufe des Jahres eingelagerten Waren.

Lehranstalten: Angabe der Lehrgegenstände, Anzahl der Schüler.

Leichenbestattungsanstalten: Anzahl der Leichenwagen.

Lottokollettanten, Tabakverschleißer: Gesamteinnahme.

Luftheizung: Anzahl und Ausdehnung der geheizten Räume.
Malzfabrik: Menge des erzeugten Malzes.

Maschinenverleiher: a) Dreshmaschinen, Wäscherollenverleiher. Anzahk der
Maschinen und Rollen, Zeit der Verleihung, Benüzungsgebühr. b) Dampfkraft-
erge Anzahl der vermieteten Pferdekräfte, Zeit der Benützung, Benügungs-
gebühr.

Mautpächter, Verzehrungssteuerpächter: Höhe des Pachtschillings.
Meiereien: Anzahl der gehaltenen Nuztühe.

Meß- und Waganstalten: Art und Menge der gewogenen, beziehungsweise
gemessenen Gegenstände.

Milchverschleißer, Holz- und Kohlenverschleiß er: Menge der täglich

oder wöchentlich abgeseßten Milch, Kohlen 2c.

Mühlen: Arzahl und Art der Mahlgänge, Walzenstühle, Menge des vermahlenen

_ Getreides.

Vlpressen: Art und Menge der verarbeiteten Rohstoffe (insbesondere Oliven).

Pachtungen, landwirtschaftlihe: Beschaffenheit, Ausdehnung und

Katastralreinertrag der gepachteten Grundstüce. Höhe des Pachtschillings.

Angabe der Arbeitsbreite der einzelnen Papier- und

Fappenmaschinen. Anzahl der Bütten bei Schöpfpapier. Außerdem Unter-

scheidung der Art des Produltes: a) Holzstoff, Pappen, Preßspäne; b) un-

satiniertes Papier mit Surrogaten, Papp- und Drupapier; c) satiniertes

Papier mit Surrogaten ; 4d) surrogatfreies Papier.
Personenaufzüge: Anzahl der durchschnittlich beförderten Personen, Gebühr.

Sägen: Angabe der Zahl und Art der vorhandenen Sägegattern, Zirkular-
sägen, Schindelmaschinen; Menge der verschiedenen Klöge.

Schiffahrt: Art, Anzahl, eventuell Tonnengehalt der Schiffe.

Schlachthäuser: Art und Menge des geschlachteten Viehes. *

Seidenfilanden: Anzahl der verwendeten Haspel und Kessel (Vazinellen).

Unterscheidung zwischen Handbetrieb und Maschinenbetrieb.

und ähnliches: Angabe der Menge und des

Verfaufspreises der erzeugten Produkte (Anzahl und Größe der Flaschen).

Spediteure: Falls Fuhrwerke gehalten werden, wie Fuhrleute.

Spinnerei: Anzahl der Spindeln und Angabe der Art der verarbeiteten Stoffe.
Stallhälter: Anzahl der eingestelten Pferde 2c. ; L

Telegraphen- oder Telephonanstalten: Anzahl der Stationen, Abonne-

__ mentpreis.” s Ede :

Überfuhren: Beschaffenheit der Überfuhr, Anzahl der übergeführten Personen,

Tiere, Wagen, Höhe des Überfuhrpreises, eventuell durchs<hnittlihe Tages-

oder Wocheneinnahme. :

Viehhändler: Art und Menge des umgesetzten Viehes.

. Viehmästung: Art und Menge des gemästeten Viehes.

Wasserleitung: Menge des gelieferten Wassers, Höhe der Gebühr.

Weberei: Anzahl der Webstühle mit Unterscheidung: 1. der Handstühle; 2. der

(mechanischen) Kraftstühle. Angabe der Art der verarbeiteten Stoffe, Leinen-

garne, Vaumwollgarne, Schafwollgarne, und zwar: Streichgarne oder Kamm-

garne, Seide, Jute, Gummi, Werg. Unterscheidung der Produkte: glatte,

gemusterte Ware, Tüchel, Schals, Teppiche, Möbelstoffe, Stoffvorhänge 2c.

Weberfaktoren: Anzahl der bedienten Stühle.

- Weinhändler, Spirituosenhändler: Art und Menge der abgesetzten

Waren. Gesamte Einnahme.

Weißsti>ker: Anzahl der Kettenstih- oder Plattenstihmaschinen.
Ziegelerzeugung: Anzahl der erzeugten Ziegel oder Drainröhren. Angabe

hinsichtlich der Formerei, ob Handschlag oder maschineller Betrieb und hin-
sihtlih der Brennerei, ob Brennöfen mit unterbrohenem oder ununter-
brochenem Betrieb in Verwendung stehen.

Zimmervermieter, Bettenvermieter: Anzahl der vermieteten Zimmer
beziehungsweise Betten.

Zirkusinhaber, Singspielhallen 2c.: Nähere Bezeichnung der Betriebs-

stätte (im Freien, in Wirtshäusern, Zelten, Buden, in festen Gebäuden), Unter-
scheidung der Hilfsträfte in: Kunstträfte und sonstige Hilfsarbeiter. Ähnliche
Unterscheidung der verwendeten Tiere.

Zud>erfabriken: Menge der Produkte.

Von der Steuerbehörde auszufüllen.

Beginn der Besteuerung :

Reparït.- Steuerbetrag mit

| L 5 Ganzjähriger Rüsicht auf den
Steuersaß | E Ba Ÿ

Fahr sab Zuschlag | Abschlag | Steuerbetrag an eft / Be- Anmerkung

KK 8 K I K h

Jahresbetrag der Erwerbsieur . ..... K

DIeDoil Die 9 9/i0e GAT 5 (6

Abzüglich d. Stempels f. d, ersten Bogen d. Eingabe K

Bleibt unmittelbar einzuzahlen... Ki

Bemessung der Gebühr nach:

T. P. 43 b 1 (Gewerbeanmeldung).

[05 — n — 2E — 2
T. P. 431 1 (Firmaprotokollierung).

Ebibsieter für dàs Jahr fer Entra KV jj

EL D ES ERTIES EE EF ETERNI AN ra ZM.

Abzüglich d. Stempels f. d. ersten Bogen d. Eingabe K . ._. h.

Bleibt unmittelbar einzuzahlen. K .h.,

+

Beispiel Nr, 7.

Formular F'’/1,

" Katasternummer :
- n E Ss

= > Königreich: |

OS 2! Laut (

8 »= ‘i; PEE
LE PONE DOUE os 8 1 O ES | WB

E Steueramtsbezirk.
—

Veranulagungsbezirk .

Grwerbsgruppe:

Steuergemeinde :

Klasse ..

(Alles weitere ist von der Partei auszufüllen.)

| Jede wissentlich unrichtige oder unvollständige Angabe, welche geeignet ist, die Vorschreibung einer geringeren als der geseblihen
| Steuer herbeizuführen oder die Vorschreibung der gebührenden Steuer zu vereiteln, wird als Steuerhinterziehung auf Grund der
| Strafbestimmungen der $$ 239 und 241 des Geseßes vom 25. Oktober 1896, R. G. Bl. Nr. 220, geahndet.

Erklärung zur Bemessung der allgemeinen Erwerbsteuer

für die Veranlagungsperiode .

bezüglich des Betriebes

. . #5 . . ‘

des Schlossergewerbes =

FOLZ T8013

| (Naum zur Benennung der Unter-
nehmung oder Beschäftigung.)

in Wien. XIX. Silbergasse Nr. 21. Souterrain

Nummer des bisherigen Erwerbsteuerscheines (Katasterzahl) :

Beginu des Betriebes, bezw. Zeitpunkt der Eröffnung der neuen Betriebstätte

Angabe, ob Übersiedlung oder Geschäftsübernahme vorliegt. .

E 195 151 1E

(nur dann ausßzufüllen, wenn
ein Betrieb oder eine neue

Betriebstätte eröffnet wird.)

1. Allgemeine Angaben.

Zur Beachtung. Die Betriebsverhältnisse find nah ihrem durhschnitilichen Stande während desjenigen vom 1. Juli bis zum 30. Funi zu
zählenden Jahres anzugeben, welches der Veranlagungsperiode vorangeht. Besteht eine Unternehmung noh nicht ein Jahr,
so sind die Betriebsverhältnisse nah dem durhschnittlichen Stande während des kürzeren Zeitraumes ihres Bestandes anzu-
führen; in diesem Falle ist auh" anzugeben, ob und welhe Änderung im Betrieb8umfange während des nächstfolgenden
Jahres beabsichtigt ist oder voraussihtlih bevorste

1. Vor- und Zuname der steuerpflichtigen Partei (Be-

zeichnung der Firma). Falls ein Bevollmächtigter die Er-

flärung abgibt, ist der Bevollmächtigte besonders zu nennen

und die stempelfreie Vollmacht beizuschließen.

2. Wohnort der Partei.

3. Sit dex Gesellschaft.

4. Name und Wohnort der Gesellschafter. (Punkt 3

und 4 sind nur bei Gesellschaften auszufüllen.)

4

5. Angabe der gewerberechtlihen oder sonstigen

Befugnis zum Betriebe (Konzession, Gewerbeschein, Lizenz,

HZulassungsdekret u. st. ww.)

6. Art des Gewerbes oder der Beschäftigung.

7. Stand- oder Betriebsort sowie Betriebstätte des-

selben Gewerbes im selben Veranlagungsbezirke (Bezirk,

Gasse, Haus-NL.).

8. Angabe, ob außer den unter Punkt 7 angeführten

Betriebstätten noh andere desselben Betriebes außerhalb

des Veranlagungsbezirkes bestehen ; Angabe, welche Betrieb-

stätte die Hauptniederlassung ift.

ht. — Für neu entstehende Unternehmungen oder Beschäftigungen sind die
voraussfihtli<hen Betriebsverhältnisse maßgebend. MiA Ls E aidé,

Josef Heider.

Wten ATA. OU DCG e N A4, TESE

Gewerbeschein des Magistratischen Bezirksamtes
f. d. XIX. Bezirk vom 16. Oktober 1903, Reg.-Z 716.

Bau- und Kunstschlosserei.

Wien, XIX., Silbergasse Nr. 21, Souterrain.
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Auhang II.

Beispiel Rr. 1.

Beispiel für die Anmeldung eines handwerksmüäßigen Gewerbes, ver-

bunden mit dem Aussuchen um Genehmigung der Betriebsanlage.

An die

Stempel *

4K k. k. Bezirkshauptmannschaft in Kufstein.

JF melde hiemit den Betrieb einer Bau- und Möbeltischlerei mit dem Standorte in Kufstein,

Bahnhofstraße Nr. 23, an.

A B «SSPE Tat beiliegendem Taufschein À am 12. Mai 1889 in Söll geboren, laut Beilage B

mit Bescheid des k. k. Bezirks8gerichtes Kufstein vom 10. Jänner 1912 für eigenberechtigt erklärt

und inder Gemeinde Söll heimatberehtigt (Heimatschein C), somit österreichischer Staatsbürger ;

ih habe laut beigeschlossenem Gesellenbrief D das Tischlergewerbe ordnungsgemäß erlernt und die

Gesellenprüfung abgelegt sowie laut Arbeitsbuh E dur<h mehr als 4 Jahre als Tischlergehilfe

gearbeitet. Wie die beiliegende Bestätigung F beweist, habe ih auh die Jukorporationsgebühr bei

der Genossenschaft der Tischler für den politischen Bezirk Kufstein eingezahlt.

Ich bitte daher um Ausfertigung des Gewerbescheines.

Eine stempelsreie Abschrift dieser Anmeldung für die Steuerbehörde wird angeschlossen

G6 unter Beilage (.

(Falls gleichzeitig um die Genehmigung der Betriebsanlage angesucht wird, wäre no< hinzuzufügen : )

Gleichzeitig stelle i< das Ansuchen, die k. k. Bezirkshauptmannschaft wolle die Errichtung der

Betrieb8anlage meiner Bau- und Möbeltischlerei nah den in dreifaher Ausführung beigeschlossenen

H—NM-—0 Plänen E bis N samt Beschreibung M bis 0 genehmigen.

Die Betriebsanlage besteht aus einem im Hofe des Hauses Bahnhofstraße Nr. 23 zu errichtenden

ebenerdigen hölzernen Anbau als Arbeitsraum, einem Zubau zur Anbringung eines 12 FP Dampf-

motors und einem isoliert gelegenen Schuppen zur Aufbewahrung der Holzvorräte und fertigen

_ Arbeiten. Gleichzeitig mit der gewerbepolizeilichen Lokalkommission wolle die bau- und feuerpolizeiliche

Amtshandlung vorgenommen werden.

== GS

Kufstein, an? 20, Jänner 1912.

_ Josef Horngacher,

Bahnhofstraße 23.





Beispiel Nr. 2.

Urbeiter-Unfallversicherungsanftalt für Biederösterreih in Wien,
1/1, Schottenbastei 10.

Politische Behörde 1, Justanz NMagistrat Wien.

Gerichtsbezirk E

OU ECE TE BE

Perlicherungsanmelde-Formular
für gewerbliche Betriebe

(mit Ausnahme des Transportgewerbes).

Porbemerkung.

Dieses Versicherungsanmelde-Formular ist zufolge der Verordnung des k. k. Ministeriums des Jnnern vom
19. Juni 1889, R. G. Bl. Nr. 98, bezw. vom 27. Juli 1894, R. G. Bl. Nr. 169, in zwei Exemplaren vollständig

auszufüllen, dann zu unterfertigen und binnen 14 Tagen nach erfolgter Betriebseröffnung der zuständigen politischen

Behörde I. Fnstanz, das ist der betreffenden k. fk. Bezirkshauptmannschaft, in Wien dem magistratischen Bezirksamte, in
Wr.-Neustadt und Waidhofen a. d. Ybbs dem Stadtrate franko zuzustellen.

Betriebsunternehmer, welche mehreren Betrieben vorstehen, haben für jeden derselben die vorgeschriebenen
zwei Exemplare des Formulares der Betriebsanzeigen auszufüllen und einzusenden.

Betriebs8unternehmer, welche bezügli<h der Versicherungspflicht Te ete E AWEL FED DAD En
dennoh die, Nügzetge zu erstatten und in der Rubrik „Bemerkungen“ die Gründe anzugeben, aus denen die
Versicherungspflicht bezweifelt wird.

Laut $ 10, Absat 1, der Verordnungen des k. k. Ministeriums des JU vou 206 SU 1894 Re GEBO N 167)
und vom 28. August 1899, R. G. Bl. Nr. 163, sind die Betriebgunternehmer verpflichtet, den Arbeiter-Unfallversicherungs8-
anstalten auf Verlangen jene Aufshlüsse (Auskünfte) über die Art ihrer Betriebe FU gebe, Welhe zur .Etnrerh.1ttg
derselben in die Gefahrenklassen und die Gefahrenprozentsäße nah Maßgabe der zitierten Verordnungen
CL OTDEPLLT O: FEUD.

Sirasbestimmungen des Unfallversicherungsgeseßes: $ 51: Wenn die nah den 8 18, 19 und 27 zu erstattenden Anzeigen (Betriebs-
anmeldung, Anmeldung jeder Betriebsveränderung und der Betriebseinstellung) unwahre tatsächliche Angaben enthalten, so wird der Betriebsunternehmer,
welcher diese Angaben erstattet hat, sofern nicht der Tatbestand einer nah den allgemeinen Sirafgeseßen zu bestrafenden Handlung vorliegt, mit Geld
von 10 bis zu 1000 Kronen und im Nichteinbringungsfalle mit Arrest von 1 Tage bis zu 3 Monaten bestraft. $ 52: Betriebsunternehmer, welche einer
der ihnen nah den $8 18, 19 und 27 obliegenden Verpflichtungen zur Erstattung von Anzeigen (Betriebsanmeldung, Anmeldung jeder Betriebs-
veränderung und der Betriebseinstellung) nicht rechtzeitig nachgekommen sind, werden mit Geld bis zu 200 Kronen und im Nichteinbringungsfalle mit
Arrest bis zu 20 Tagen bestraft. $ 53: Wird ein versicherungspflichtiger Betrieb durch einen Stellvertreter (Geschäftsführer) betrieben, so sind die in
den $ 51 und 52 bezeichneten Strafen gegen den leßteren zu verhängen. Der Betriebsunternehmer haftet jedo<h auh in diesem Falle für die
verhängten Geldstrafen,

Name des Betriebs-Unternehmers,

Ls bezw. Firma Johann Haller & Co.
(na< dem Wortlaut der Protokollierung) :

2. Namen der Firma-Fnhaber : Johann und Josef Hallés

Datum der Betriebseröffnung :
Werden im Zeitpunkte dieser Anmeldung

nur die Vorarbeiten (Justallation der

Betriebseinrichtung 2c.) vorgenommen, so

ist zu bemerfen, ob diese Arbeiten mit

De eigenem Personale (in eigener Regie) 22. Jänner 1912

durchgeführt werden; in diesem Falle ist
der Zeitpunkt der Jnangriffnahme der-

selben anzugeben. Beim Eintritte der tat-

sächlichen Betriebseröffnung ist der Betrieb

neuerlich anzumelden.

Angabe, ob, wann und von wem

4. | der Betrieb übernommen worden ist :

Name des Betriebsvorgängers :

Gegenstand und genaue Bezeichnung RE :

ZL der Erzeugnisse des Betriebes: Bau- und Möbeltischlerei

Angabe, ob Tag- und Nachtarbeit

5a. | eingeführt ist; die Zeitdauer der

Nachtarbeit ist “anzugeben :

Angabe, ob schwere oder leichte

Gegenstände hergestellt werden :

Hauptsiß des Betriebes (der Ort

6. | etwaiger Filialbetriebe oder Zweig- XPF Silbergasse LR C1

werkstätten is gleichfalls anzugeben) : : °

nur L'agarbeit

Bb. schwere und leichte Gegenstände

männlich weiblich

| Betriebsbeamte 7

7 - Duxchschnittlihe Anzahl der im :

: Betriebe beschäftigten Personen : Vollentlohnte Arbeiter 12

Volontäre, Lehrlinge, Praktikanten und 9 | es

jugendliche Hilfsarbeiter |

8. | Anzahl dex Arbeitstage im Jahre : zirka 300



Fahreslohnsumme, welche an die im '
9. | Betriebe beschäftigten Personen zurx rund 17.000 Kronen

Auszahlung gelangt :

(1s |

a 2 2 Barlohn 4 Kronen Heller
ZE männlih —|— ——-

Za <2 Wert der Naturalbezüge — - Kronen Heller

2228 Barlohn — Kronen Heller
SS SSE

| A 7 weiblich E -
Angabe des Durchschnitts-Taglohnes eE Wert der Naturalbezüge — Kronen Heller

RGE] und des Wertes der Naturalbezüge Ls 7

(Kost, Wohnung, Bekleidung 2c.) : SES m m e a en
ESSE | männlih E SS

SSE Wert der Naturalbezüge — Kronen Heller
Z SDS

8 aS S Barlohn — Kronen Heller

—— Wert der Naturalbezüge — Kronen Heller

|

SE! | E SEN :
: o toren \Elektrizität| 12. Sprengstoffe *)

| Y Benzin-, | = A E N A
Dampf: | Wasser- Tierkraft- (Bas- Petroleum- und | Elektro- Andere = E 26 = iS 2

| zZ ähnlide | ZBA E SEE

Sahl WW |Bahl] E (Bah WP Bah WP (Sagl WW (Bog FP Zahl e SE (2% ELOS

| | | | |

|| | | | | | | || | | ll | |
Hléebei Ves<häftigte Arbeits

| || | |D E
| Y u:

|| | || | i | | |

SYUmMgaber Wer: DIe Cprigiitel beilellti EEOC ESE a O

15; Aufzählung nebst Benennung Der Arbeitômaschinen: ff E Hand | nicht bei

(Bei Raummangel ist ein Ergänzungsblatt zu benützen.) motorisch | oder Fuß Maschinen Se

- wS
1 Hobelmaschine, 1 Fräsmaschine, 1 Bohr- ' Vetélibenen LEE
E E E O e 0 E A E vand- | 9agins- |S

[{ betriebmaschine, 1 Dekoupiersäge, 1 Schleifmaschine jvortarb,
UT I ETICI I II A E E TNT TI TELT TTE TLIC CIPE LN IS ù |

*nnlid 9 |

und 2 Drehbènlke Böllenilobnté E | f |
a e E LEE EE EE EZE E EAN E E h e

weiblich

Volontà e |
GbE männlih | |

Sh EE E EE E ER E NE RE SOE E N EI E i encre 0A RE EZE Praktikanten Ue =}

und jugendl. | eiblich | |SEE EEA NE AIDA SEN OE ONAPI WIE CET OID LOSA ADAC EE CEE PEPPE AEO ME VICO MO CRID ATADO CTs POELE PURE CNE EM À sù PATH M CIC RL EFEL LE Hilfsarbeiter | |

F S Besondere Bemerkungen des Betriebs- BV
unternehmers :

(Hier sind jene Umstände anzuführen,

welche im Sinne .der die Klassifikation der i

versicherungspflichtigen Betriebe regelnden

Ministerialverordnungen für die Annahme Alle Schutzvorrichtungen sind vorhanden, direkter elektr.
einer Gefahrenverringerung oder -Er- z : ‘ 2 s Í

14. höhung von Einfluß sein können, wie Betrieb, geräumige Werkstättenräume, elektrische Beleuchtung,
z. B. direkter elektrischer Antrieb, räum- Sis lat Tarbes

liche Verhältnisse, Beleuchtung, Grad der yarant in aer ertestätte.
Jntensität des Betriebes, Abbauverhältnisse,

Betriebsführung 2c.)

Die Beilage einer Skizze der

Betriebsanlage ist erwünscht,

Unterschrift des Betriebsunternehmers oder dessen Bevollmächtigten

(Geschäftsführers) :

2 OE: 2 AE MN O ___— |



Beispiel Nr. 3.

Arbeiter-Unfallversicherungsanftalt für Biederölterreih in Wien.

Mnfallsanzeige,

ZU beaten!

Noch $ 29 des Unfallvexsicherungsgeseßes ist vou jedem in einem versicherungspflichtigen Betriebe vor-
kommenden Unfalle, dur<h wel<hen eine in demselben beschäftigte Person getötet worden ist oder eine körperliche Ver-

leßung erlitten hat, welhe den Tod oder eine Arbeitsunfühigkeit von niht weniger als drei Tagen zur Folge hatte,

von dem Betriebsunternehmer oder von demjenigen, wel<her zur Zeit des Unfalles den Betrieb zu leiten hatte, längstens
binnen fünf Tagen nah dem Unfalle die shriftlihe Anzeige in zwei Exemplaren an die politische Behörde erster Instanz

(die k. k. Bezirkshauptmannschaft, den Stadtrat, in Wien das magistratishe Bezirksamt) zu erstatten.

Bei Kollektivunfülleu sind für jede verleßte Person zwei Exemplare‘ des Formulaxes auszufüllen. Die

Rubrik $ des Formulares braucht jedoh uux für einen Verlehßten ousgefüllt zu werden uud kann in den übrigen

Formularen darauf Bezug genommen werden.

Die Unfallsanzeige hat mit tunlichster Vollständigkeit und Genauigkeit zu erfolgen.
Uoh $ 52 des Unfallversicherungsgeseßes werden die zur Erstattung der Unfallsanzeige Verpflichteten,

welche diese Anzeige nicht rechtzeitig erstatten, mit Geld bis zu 200 Kronen und im Nichteinbringungsfalle mit Arrest

bis zu 20 Tagen bestraft.

1. | Name des Unternehmers (Firm)... Josef Fuchs, Baumeister

Ort des Betriebes Wien, XV ITL, Gentzgasse 18
(in Wien auch Angabe der Straße und Hausnummer)

Nummer des Mitgliedscheines (Katasternummer der 60372
Arbeiter:Unfallversicherungsanstalt in Wien)

2. | Vor- und Zuname des Verlehten | Johann Heinisch
# (besonders deutlich zu schreiben)

Art dex Beschäftigung im Betrie | Maurer

| Arbeitsverdienst (in barem und in Naturalleistungen) | 4 E K „O ap durchschnittlich per | ewe E
Lebensalle 52 Jahre Moet | durchzustreichen.

Wohnort, Wohnung XIX, Grottenbachgasse 12

3. | Datum des Unfalls | 20. April 1912

Tageszeit (vor- od. nachmittags, nachts, um welche Stunde) 10 Ukr vormittags

Unfallsstelle (beziehungsweise Betriebsabteilüng, in welcher Neubau, XIX., Lannergasse

sich der Unfall ereignete)

4. | Wo ist die verleßte Person untergebracht ? im Allgemeinen Krankenhause in Wien
(Wohnung, Krankenhaus) |

Angabe des behandelnden Arztes

5. | Welcher Krankenkasse gehört die vexlehte Person Wiener Bezirkskrankenkasse

mn?

6. | a) Welche Vexrleßungen hat die verleßte Bruch des linken Unterschenkels; möglicherweise

Person erlitten ? (Genaue Bezeichnung des innere Verletzungen

Körperteiles [z. B. Hand, Arm, Fuß, Unter-

henkel, Knie, Oberschenkel u. #. w.] und der

Verletzungsart [z. B. Verlust eines Körper-

teiles, Knochenbruh, Verstauhung, Zerrung,

Quetschung, Riß-, Schnitt- oder Stichwunde,

LentenvrU< Ue \.- wW-])

þ) Hat der Unfall den Tod zur Folge

gehabt oder wird dies voraussichtlich

der Fall sin,

c) Jm Falle der Verneinung der Frage ad þ) :

Wird die Verleßung voraussichtli<h eine

gunzlihe oder teilweise Exwerbsun-

fähigkeit von mehr als vier Wochen

zur Folge haben? O,

d) Jm Falle dex Bejahung der Frage ad e) :

Kann die Folge der Verleßung

möglicherweise teilweise oder gänzliche

dauernde Erwerbsnufähigkeit sein 2, ene teilweise dauernde Erwerbsunfähiglkeit

Nein

eine teilweise¡ uoynlnésnv 21a uaqujaquv(hog uoag (pybaurogx



(Im Falle tödlicher Verunglückung)

Hinterläßt der Verunglückte:

a) eine Witwe ? (Angabe des Namens u. der Adresse)

b) Kinder unter 15 Jahren und wie viele?

c) Aszendenten, deren einziger Ernuhrerx er war ?

Veranlassung und Hergang des Unfalles

Möglichst genaue Schilderung, insbesondere

ist die Betriebseinrichtung (Maschine, Handwerk-

zeug, Gerüst, Fahrzeug 2c.), bei welcher sih der

Unfall ereignete, genau zu bezeichnen. Bei Ver-

lezungen durch Arbeitsmaschinen is anzugeben,

durch welche Kraft diese betrieben werden (Hand-

oder Fußbetrieb, Tier-, Gas-, Dampf- oder

eleftrishe Kraft. Falls der Unfall dur<h „Ver-

heben“ oder schwere körperliche Anstrengung ver-

anlaßt ist, sind Angaben darüber notwendig, ob

es sich um eine betriebsübliche und von dem Ver-

leßten schon früher verrichtete Arbeit oder das

Gegenteil handelt, sowie über Art und Gewicht

des zu bewegenden Gegenstandes und besondere

Umstände der Kraftleistung (Verwendung einer

einzelnen oder mehrerer Personen, s{hle<hter Stand-

ort, Raumbeengung, Ausgleiten, Hinfallen 2c.).

Augenzeugen des Unfalles (Angabe des Namens

verfehlte er das Standbrett und stürzte vom

Der Verletzte hatte die hbetriebsüblichen

Verputzarbeiten im I. Stocke der Straßenfront

des Neubaues auszuführen. Bei einer Wendung

Gerüste ab. Die Wucht des Sturzes wurde

dadurch gemildert, daß der Verletzte zum Teil

auf einen Haufen Bausandes fiel.

die Maurer Johann Weber und Georg Jäger

sowte die Taglöhnerin Marie Gamp

8.

D

und der Adresse)

10. | Sonstige Bemerkungen

(Begründung der eventuellen Verspätung der Unfalls-

anzeige. Bezeichnung solcher körperlicher Gebrechen

der verleßten Person, welche {hon vor dem Unfalle

bestanden, Angabe der erfolgten Jntervention einer

Polizei- [Gendarmerie-] oder Gerichtsbehörde, der

Rettungsgesellschaft u. dgl.)

Der Verletzte wurde von der Freiwilligen

Teettungsgesellschaft in das Allgemeine Kranken-

haus gebrachkt.

Unterschrift des Unternehmers (des Leiters

des Unternehmens) :



FEI
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